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Die durch diesen Verkaufsprospekt angebotenen 
Anteile sind aufgrund US-aufsichtsrechtlicher Be-
schränkungen nicht für den Vertrieb in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika (welcher Begriff auch die 
Bundesstaaten, Territorien und Besitzungen der 
Vereinigten Staaten sowie den District of Columbia 
umfasst) oder an bzw. zugunsten von US-Personen, 
wie in Regulation S unter dem Securities Act von 
1933 in der geltenden Fassung definiert, bestimmt. 
US-Personen sind natürliche Personen, die ihren 
Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika 
haben. Außerdem schließt der Begriff der US-Person 
juristische Personen ein, die gemäß den Gesetzen 
der Vereinigten Staaten von Amerika gegründet 
wurden.  

Dementsprechend werden Anteile in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika und an oder für Rechnung 
von US-Personen weder angeboten noch verkauft. 
Spätere Übertragungen von Anteilen in die Vereinig-
ten Staaten von Amerika bzw. an US-Personen sind 
unzulässig.  

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika oder an US-Personen verbreitet 
werden. Die Verteilung dieses Prospektes und das 
Angebot bzw. der Verkauf der Anteile können auch in 
anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unter-
worfen sein. 
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Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Son-
dervermögen erfolgt auf der Basis des Verkaufs-
prospekts, der wesentlichen Anlegerinformatio-
nen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in 
Verbindung mit den Besonderen Anlagebedin-
gungen in der jeweils geltenden Fassung. Die 
Allgemeinen Anlagebedingungen und die Beson-
deren Anlagebedingungen sind in Abschnitt II. im 
Anschluss an diesen Verkaufsprospekt abge-
druckt. 

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines 
Anteils an dem Sondervermögen Interessierten 
zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jah-
resbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem 
Jahresbericht veröffentlichtem Halbjahresbericht 
auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
Daneben sind ihm die wesentlichen Anlegerin-
formationen rechtzeitig vor Vertragsschluss kos-
tenlos zur Verfügung zu stellen. 

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünf-
te oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben wer-
den. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der 
Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche 
nicht in dem Verkaufsprospekt bzw. in den we-
sentlichen Anlegerinformationen enthalten sind, 
erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Der 
Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils 
letzten Jahresbericht und dem gegebenenfalls 
nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjah-
resbericht. 

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertrags-
beziehung 
Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Mit-
eigentümer der vom Sondervermögen gehaltenen 
Vermögensgegenstände nach Bruchteilen. Er kann 
über die Vermögensgegenstände nicht verfügen. 
Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden. 

Dem Vertragsverhältnis zwischen Deka Investment 
GmbH und Anleger sowie den vorvertraglichen Be-
ziehungen wird deutsches Recht zugrunde gelegt. 
Der Sitz der Deka Investment GmbH ist Gerichts-
stand für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, 
sofern der Anleger keinen allgemeinen Gerichts-
stand im Inland hat. Sämtliche Veröffentlichungen 
und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzu-
fassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu 

versehen. Die Deka Investment GmbH wird ferner die 
gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in 
deutscher Sprache führen. 

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschrif-
ten des Kapitalanlagegesetzbuchs können Verbrau-
cher die „Ombudsstelle für Investmentfonds“ des 
BVI Bundesverband Investment und Asset Manage-
ment e.V. anrufen. Das Recht, die Gerichte anzuru-
fen, bleibt hiervon unberührt. 

Die Kontaktdaten der „Ombudsstelle für Investment-
fonds“ des BVI Bundesverband Investment und 
Asset Management e.V. lauten: 

 Büro der Ombudsstelle  
BVI Bundesverband Investment und Asset Ma-
nagement e.V. 
Unter den Linden 42 
10117 Berlin 
Telefon: (030) 6449046-0 
Telefax: (030) 6449046-29 
Email: info@ombudsstelle-investmentfonds.de 
www.ombudsstelle-investmentfonds.de 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fern-
absatzverträge über Finanzdienstleistungen können 
sich die Beteiligten auch an die Schlichtungsstelle 
der Deutschen Bundesbank wenden. Das Recht, die 
Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt. 

Die Kontaktdaten lauten: 

 Schlichtungsstelle der  
Deutschen Bundesbank,  
Postfach 11 12 32  
60047 Frankfurt,  
Tel.: 069/2388-1907 oder -1906,  
Fax: 069/2388-1919,  
schlichtung@bundesbank.de. 

I. Verkaufsprospekt 
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1. Grundlagen 
Die Fonds 

SK Top Invest Deka 
SK CorporateBond Invest Deka 
SK SelectedBond Invest Deka 

(nachfolgend "Fonds") sind Organismen für gemein-
same Anlagen, die von einer Anzahl von Anlegern 
Kapital einsammeln, um es gemäß einer festgeleg-
ten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu 
investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). 
Die Fonds sind Investmentvermögen gemäß der 
Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) im Sinne des 
Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend „KAGB“). 
Sie werden von der Deka Investment GmbH – (nach-
folgend „Gesellschaft“) verwaltet.  

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital 
im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomi-
schung in den nach dem KAGB zugelassenen Ver-
mögensgegenständen gesondert vom eigenen 
Vermögen in Form von Sondervermögen an. In wel-
che Vermögensgegenstände die Gesellschaft die 
Gelder der Anleger anlegen darf und welche Best-
immungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus 
dem KAGB, den dazugehörigen Verordnungen und 
den Anlagebedingungen, die das Rechtsverhältnis 
zwischen den Anlegern und der Gesellschaft regeln. 
Die Anlagebedingungen umfassen einen Allgemei-
nen und einen Besonderen Teil („Allgemeine Anla-
gebedingungen” und „Besondere Anlagebedingun-
gen”). Anlagebedingungen für ein Publikums-In-
vestmentvermögen müssen vor deren Verwendung 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht („BaFin“) genehmigt werden. Der Fonds gehört 
nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft. 

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerin-
formationen, die Anlagebedingungen sowie die 
aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kos-
tenlos bei der Gesellschaft, jeder Zahl- und Ver-
triebsstelle und bei der DekaBank Deutsche Giro-
zentrale sowie im Internet auf www.deka.de 
erhältlich. 

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen 
des Risikomanagements dieser Fonds, die Risiko-
managementmethoden und die jüngsten Entwick-
lungen bei den Risiken und Renditen der wichtigs-
ten Kategorien von Vermögensgegenständen sind in 
elektronischer oder schriftlicher Form bei der Ge-
sellschaft sowie der DekaBank Deutsche Girozentra-
le von montags bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr unter der Rufnummer (0 69) - 71 47-6 
52 erhältlich.  

Die Anlagebedingungen sind in Abschnitt II. im 
Anschluss an den Verkaufsprospekt abgedruckt. 

Die Anlagebedingungen können von der Gesell-
schaft geändert werden. Änderungen der Anlagebe-
dingungen bedürfen der Genehmigung durch die 
BaFin. Änderungen der Anlagegrundsätze der Fonds 
bedürfen zusätzlich der Zustimmung durch den 
Aufsichtsrat der Gesellschaft. Änderungen der Anla-
gegrundsätze der Fonds sind nur unter der Bedin-
gung zulässig, dass die Gesellschaft den Anlegern 
anbietet, ihre Anteile entweder ohne weitere Kosten 
vor dem Inkrafttreten der Änderungen zurückzu-
nehmen oder ihre Anteile gegen Anteile an Invest-
mentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsät-
zen kostenlos umzutauschen, sofern derartige 
Investmentvermögen von der Gesellschaft oder 
einem anderen Unternehmen aus ihrem Konzern 
verwaltet werden. 

Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundes-
anzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend 
verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder im 
Internet unter www.deka.de bekannt gemacht. 

Wenn die Änderungen Vergütungen und Aufwand-
serstattungen, die aus den Fonds entnommen wer-
den dürfen, oder die Anlagegrundsätze der Fonds 
oder wesentliche Anlegerrechte betreffen, werden 
die Anleger außerdem über ihre depotführenden 
Stellen in Papierform oder elektronischer Form (so-
genannter „dauerhafter Datenträger“) informiert. 
Diese Information umfasst die wesentlichen Inhalte 
der geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, die 
Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der Ände-
rung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie weite-
re Informationen erlangt werden können. 
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Die Änderungen treten frühestens am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. Änderungen von 
Regelungen zu den Vergütungen und Aufwen-
dungserstattungen treten frühestens drei Monate 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit 
Zustimmung der BaFin ein früherer Zeitpunkt be-
stimmt wurde. Änderungen der bisherigen Anlage-
grundsätze des Fonds treten ebenfalls frühestens 
drei Monate nach Bekanntmachung in Kraft. 

2. Verwaltungsgesellschaft  
Die Fonds werden von der am 17. Mai 1995 gegrün-
deten Deka Investment GmbH mit Sitz in 60325 
Frankfurt am Main, Mainzer Landstraße 16 verwaltet. 
Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesell-
schaft im Sinne des KAGB in der Rechtsform einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Zum 
1. Januar 1996 übernahm sie das Investmentge-
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka 
Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.  

Seit dem 10. August 1995 durfte die Gesellschaft 
Geldmarkt- und Wertpapier-Sondervermögen und 
seit dem 10. Juli 1998 auch Investmentfondsanteil-, 
gemischte Wertpapier- und Grundstücks- sowie 
Altersvorsorge-Sondervermögen nach dem Gesetz 
über Kapitalanlagegesellschaften verwalten. Nach 
der Anpassung an das Investmentgesetz darf die 
Gesellschaft seit dem 1. Januar 2004 richtlinienkon-
forme Sondervermögen und Altersvorsorge-
Sondervermögen, seit dem 30. Dezember 2004 
Gemischte Sondervermögen, seit dem 6. Juli 2005 
Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken 
sowie seit dem 21. Mai 2008 Sonstige Sonderver-
mögen verwalten.  

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die 
Zusammensetzung des Aufsichtsrates und den 
Gesellschafterkreis sowie über die Höhe des ge-
zeichneten und eingezahlten Kapitals finden Sie am 
Ende von Abschnitt I. dieses Verkaufsprospekts.  

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die 
sich durch die Verwaltung von Investmentvermögen 
ergeben, die nicht der OGAW-Richtlinie entspre-
chen, sogenannte alternative Investmentvermögen 
(„AIF“), und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Orga-
ne oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, abgedeckt 
durch Eigenmittel in Höhe von wenigstens 0,01 
Prozent des Werts der Portfolios aller verwalteten 

AIF, wobei dieser Betrag jährlich überprüft und an-
gepasst wird. Diese Eigenmittel sind von dem ange-
gebenen Kapital umfasst. 

3. Verwahrstelle 
Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und 
der Verwahrung von Sondervermögen vor. Die Ver-
wahrstelle ist ein Kreditinstitut und verwahrt die 
Vermögensgegenstände in Sperrdepots bzw. auf 
Sperrkonten und überwacht, ob die Verfügungen der 
Gesellschaft über die Vermögensgegenstände den 
Vorschriften des KAGB und den Anlagebedingungen 
entsprechen. Die Anlage von Vermögensgegenstän-
den in Bankguthaben bei einem anderen Kreditinsti-
tut sowie Verfügungen über solche Bankguthaben 
sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle zulässig. 
Die Verwahrstelle muss ihre Zustimmung erteilen, 
wenn die Anlage bzw. Verfügung mit den Anlagebe-
dingungen und den Vorschriften des KAGB vereinbar 
ist. 

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere fol-
gende Aufgaben: 

– Ausgabe und Rücknahme der Anteile des Fonds, 

– Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rücknah-
me der Anteile sowie die Anteilwertermittlung 
den Vorschriften des KAGB und den Anlagebe-
dingungen des Fonds entsprechen,  

– Sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftli-
che Rechnung der Anleger getätigten Geschäften 
der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen in 
ihre Verwahrung gelangt,  

– Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach 
den Vorschriften des KAGB und nach den Anla-
gebedingungen verwendet werden,  

– Überwachung von Kreditaufnahmen durch die 
Gesellschaft für Rechnung des Fonds sowie ge-
gebenenfalls Zustimmung zur Kreditaufnahme, 

– Sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wertpa-
pierdarlehen rechtswirksam bestellt und jeder-
zeit vorhanden sind.  

3.1 Firma, Rechtsform und Sitz der Verwahrstelle 
Für den Fonds hat die Sparkasse KölnBonn mit Sitz 
in 50667 Köln, Hahnenstraße 57, die Funktion der 
Verwahrstelle übernommen. Die Verwahrstelle ist 
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ein Kreditinstitut nach deutschem Recht. Ihre 
Haupttätigkeit ist das Giro-, Einlagen- und Kreditge-
schäft sowie das Wertpapiergeschäft. 

3.2 Unterverwahrung 
Die Verwahrstelle überträgt die Verwahrung von 
Wertpapieren im Ausland auf die Clearstream Ban-
king AG oder auf eigene ausländische Geschäftsstel-
len der Verwahrstelle sowie andere Verwahrer. 

Die Gesellschaft wird vorwiegend die Verwahrstelle, 
zu deren Konzern sie gehört, mit der Abwicklung von 
Transaktionen für Rechnung der Fonds beauftragen. 

3.3 Haftung der Verwahrstelle 
Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermö-
gensgegenstände, die von ihr oder mit ihrer Zu-
stimmung von einer anderen Stelle verwahrt wer-
den, verantwortlich. Im Falle des Verlustes eines 
solchen Vermögensgegenstandes haftet die Ver-
wahrstelle gegenüber dem Fonds und dessen Anle-
gern, außer der Verlust ist auf Ereignisse außerhalb 
des Einflussbereichs der Verwahrstelle zurückzufüh-
ren. Für Schäden, die nicht im Verlust eines Vermö-
gensgegenstandes bestehen, haftet die Verwahr-
stelle grundsätzlich nur, wenn sie ihre 
Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB 
mindestens fahrlässig nicht erfüllt hat.  

Wenn Wertpapiere im Ausland verwahrt werden und 
es sich beim dortigen Verwahrer nicht um die Clear-
stream Banking AG oder eine eigene ausländische 
Geschäftsstelle der Verwahrstelle handelt, be-
schränkt sich die Haftung der Verwahrstelle auf die 
sorgfältige Auswahl, Unterweisung und Überwa-
chung des ausländischen Verwahrers. Ferner haftet 
die Verwahrstelle für Verschulden von ausländischen 
Dritt- oder Unterverwahrern, die nicht mit der Ver-
wahrstelle verbundene Unternehmen sind, insoweit 
als diese schuldhaft gegen in dem jeweiligen Markt 
geltende rechtliche Vorschriften bzw. Standards 
verstoßen haben und nicht insolvent sind.  

4. Die Fonds 
Der Fonds SK Top Invest Deka wurde am 3. November 
1997, der Fonds SK CorporateBond Invest Deka am 
1. Dezember 2000 und der Fonds SK SelectedBond 
Invest Deka am 1. Oktober 2004 für unbestimmte 
Dauer aufgelegt. Die Fondswährung ist der Euro. 

Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen 
des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als 
Miteigentümer bzw. als Gläubiger nach Bruchteilen 
beteiligt. Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche 
Rechte. Anteilklassen werden bei dem Fonds nicht 
gebildet. Der Fonds ist nicht Teilfonds einer Umbrel-
la-Konstruktion. 

5. Anlageziel, Anlagestrategie,  
Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 

5.1 Anlageziel 
Anlageziel des SK Top Invest Deka ist die Erzielung 
einer nachhaltigen Rendite aus Ertrag und Wachs-
tum der Anlagen in Wertpapieren unter Geringhal-
tung der wirtschaftlichen Risiken. 

Anlageziel des SK CorporateBond Invest Deka ist die 
Erzielung einer angemessenen Rendite auf den 
europäischen Rentenmärkten, durch die Anlage in 
Inhaberschuldverschreibungen überwiegend priva-
ter Aussteller, unter Limitierung des Währungsrisi-
kos in Euro. 

Anlageziel des SK SelctedBond Invest Deka ist es, 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Risiken 
mittelfristig eine angemessene Rendite in der 
Fondswährung (Euro) zu erwirtschaften, die über der 
von deutschen Staatsanleihen liegen soll. 

5.2 Anlagegrundsätze 
Das Fondsmanagement verfolgt beim SK Top Invest 
Deka die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der 
Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel 
Staatsanleihen mit guter Schuldnerqualität) sowie in 
nachrangige Bankschuldverschreibungen (dauerhaf-
te Beimischung) und Aktien mittels gezielter Aus-
wahl von Einzeltiteln zu investieren. Sollte zu einem 
Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den 
Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, 
kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurz-
fristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Zu 
Absicherungszwecken können Geschäfte in von 
einem Basiswert abgeleiteten Geldanlagen angelegt 
werden. 

Das Fondsmanagement verfolgt beim SK Corporate-
Bond Invest Deka die Strategie, überwiegend in 
verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit 
guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment 
Grade) zu investieren. Darüber hinaus können auch 
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verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentli-
chen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalan-
leihen) und Pfandbriefe mit geringerem Schuldnerri-
siko erworben werden. Emittenten aus der 
Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanz-
dienstleister) können fallweise beigemischt werden. 
Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert 
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt 
werden. Kreditderivate werden nicht eingesetzt. 

Das Fondsmanagement verfolgt beim SK Selected-
Bond Invest Deka die Strategie, überwiegend in 
Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, Finanzinstitu-
tionen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen 
und Anleihen, die von Schwellenländern ausgestellt 
werden, zu investieren. Darüber hinaus können in 
geringem Umfang so genannte Wandel- und Opti-
onsanleihen sowie Genuss-Scheine, d.h. Schuldver-
schreibungen, die ihrem Inhaber besondere Rechte 
einräumen, dafür aber nur eine geringe oder gege-
benenfalls auch keine Verzinsung bieten, beige-
mischt werden. Investments (inkl. Investmentver-
mögen) von geringer Schuldnerqualität, das heißt 
einem Rating unterhalb von BBB- bzw. Baa3 sollen 
30 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Wei-
terhin können Geschäfte in von einem Basiswert 
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt 
werden. 

5.3 Vermögensgegenstände 
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds fol-
gende Vermögensgegenstände erwerben: 

– Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, 

– Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, 

– Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, 

– Investmentanteile gemäß § 196 KAGB, 

– Derivate gemäß § 197 KAGB, 

– Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß 
§ 198 KAGB. 

Einzelheiten zu diesen erwerbbaren Vermögensge-
genständen und den hierfür geltenden Anlagegren-
zen sind nachfolgend dargestellt. 

5.3.1 Wertpapiere 
SK Top Invest Deka 
Bei den für den SK Top Invest Deka erwerbbaren 
Wertpapieren handelt es sich im Einzelnen um ver-
zinsliche Wertpapiere, Aktien, Genuss-Scheine und 
Indexzertifikate. 

Für den Fonds dürfen verzinsliche Wertpapiere, 
deren Verzinsung und Tilgung in der Währung eines 
Mitgliedstaates der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu erbrin-
gen sind, und Aktien von Unternehmen mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat der OECD erworben werden. 
Indexzertifikate müssen sich auf die vorstehenden 
Wertpapiere beziehen. 

SK CorporateBond Invest Deka 
Bei den für den SK CorporateBond Invest Deka er-
werbbaren Wertpapieren handelt es sich im Einzel-
nen um verzinsliche Wertpapiere, Indexzertifikate 
auf einen anerkannten Rentenindex, Wandelschuld-
verschreibungen und Optionsanleihen. Verzinsliche 
Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller nied-
riger als BBB- geratet sind, dürfen nicht erworben 
werden. Den genannten Standard & Poor´s Ratings 
steht das jeweilige entsprechende Rating einer 
anderen anerkannten Rating-Agentur gleich. Bei 
mehreren Ratings ist das höhere maßgebend. Wird 
ein Rating herabgesetzt und der Erwerb dieser 
Wertpapiere unzulässig, nimmt die Gesellschaft, 
falls sie die Einschätzung der externen Rating-
Agentur teilt, die Veräußerung der Wertpapiere, 
deren Erwerb unzulässig geworden ist, innerhalb 
von drei Monaten vor. 

Die vorgenannten Vermögensgegenstände müssen 
von Emittenten in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
ausgestellt sein oder an einer Börse im Sinne von § 5 
der Allgemeinen Anlagebedingungen zum Handel 
zugelassen sein. 

Der Erwerb von Aktien, auch in Ausübung von Wand-
lungs-, Options- und Bezugsrechten, und anderen, 
Aktien gleichwertigen Wertpapieren ist ausge-
schlossen. 

SK SelectedBond Invest Deka 
Bei den für den SK SelectedBond Invest Deka er-
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werbbaren Wertpapieren handelt es sich im Einzel-
nen um verzinsliche Wertpapiere, Indexzertifikate 
auf einen anerkannten Rentenindex, Wandelschuld-
verschreibungen, Optionsanleihen und rentenähnli-
che Genuss-Scheine. Die Wertpapiere können so-
wohl von Kreditinstituten, öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften bzw. Einrichtungen, als auch von 
privatrechtlichen Unternehmen ausgestellt sein. 

Wertpapiere, die im Rahmen der Kreditwürdigkeits-
prüfung durch eine Rating-Agentur niedriger als B-
/B3 (Standard & Poor´s/Moody´s) geratet sind, dür-
fen nicht erworben werden. Sollte ein Wertpapier 
selbst nicht geratet sein, gilt das Rating des Ausstel-
lers des Wertpapiers als Rating des Wertpapiers. Der 
Anteil der Wertpapiere, die weder selbst noch deren 
Aussteller geratet sind, jedoch nach Auffassung der 
Gesellschaft eine vergleichbare Bonität aufweisen, 
darf 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. 
Der Anteil der Wertpapiere, die schlechter als BBB-
/Baa3 geratet sind (Non-Investmentgrade) zuzüglich 
der Anlagen in Investmentanteilen darf insgesamt 
30 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Dem 
Standard & Poor´s/Moody´s  Rating steht das ent-
sprechende Rating einer anderen anerkannten Ra-
ting-Agentur gleich. Wird ein Rating herabgesetzt 
und der Erwerb dieser Wertpapiere unzulässig, 
nimmt die Gesellschaft, falls sie die Einschätzung 
der externen Rating-Agentur teilt, die Veräußerung 
der Wertpapiere, deren Erwerb unzulässig geworden 
ist, innerhalb von zwei Monaten vor. 

Der Erwerb von Aktien, auch in Ausübung von Wand-
lungs-, Options- und Bezugsrechten, und anderen, 
Aktien gleichwertigen Wertpapieren ist ausge-
schlossen. 

Gilt für alle Fonds: 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Wert-
papiere in- und ausländischer Emittenten erwerben,  

1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union („EU“) oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum („EWR“) zum Handel zuge-
lassen oder in einem dieser Staaten an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, 

2. wenn sie ausschließlich an einer Börse außerhalb 
der Mitgliedstaaten der EU oder außerhalb der ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR 
zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staa-
ten an einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin 
die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten 
Marktes zugelassen hat. 

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen erworben 
werden, wenn nach ihren Ausgabebedingungen die 
Zulassung an oder Einbeziehung in eine der unter 1. 
und 2. genannten Börsen oder organisierten Märkte 
beantragt werden muss, und die Zulassung oder 
Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach Ausgabe 
erfolgt. 

Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch 

– Anteile an geschlossenen Investmentvermögen 
in Vertrags- oder Gesellschaftsform, die einer 
Kontrolle durch die Anteilseigner unterliegen 
(sog. Unternehmenskontrolle), d.h. die Anteils-
eigner müssen Stimmrechte in Bezug auf wesent-
liche Entscheidungen haben, sowie das Recht die 
Anlagepolitik mittels angemessener Mechanis-
men zu kontrollieren. Das Investmentvermögen 
muss zudem von einem Rechtsträger verwaltet 
werden, der den Vorschriften für den Anleger-
schutz unterliegt, es sei denn das Investment-
vermögen ist in Gesellschaftsform aufgelegt und 
die Tätigkeit der Vermögensverwaltung wird 
nicht von einem anderen Rechtsträger wahrge-
nommen. 

– Finanzinstrumente, die durch andere Vermö-
genswerte besichert oder an die Entwicklung an-
derer Vermögenswerte gekoppelt sind. Soweit in 
solche Finanzinstrumente Komponenten von De-
rivaten eingebettet sind, gelten weitere Anforde-
rungen, damit die Gesellschaft diese als Wertpa-
piere erwerben darf. 

Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden Voraus-
setzungen erworben werden:  

– Der potentielle Verlust, der dem Fonds entstehen 
kann, darf den Kaufpreis des Wertpapiers nicht 
übersteigen. Eine Nachschusspflicht darf nicht 
bestehen. 
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– Die Liquidität des vom Fonds erworbenen Wert-
papiers darf nicht dazu führen, dass der Fonds 
den gesetzlichen Vorgaben über die Rücknahme 
von Anteilen nicht mehr nachkommen kann. Dies 
gilt unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Möglichkeit, in besonderen Fällen die Anteilrück-
nahme aussetzen zu können (vgl. den Abschnitt 
„Anteile – Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
sowie – Aussetzung der Anteilrücknahme“). 

– Eine verlässliche Bewertung des Wertpapiers 
durch exakte, verlässliche und gängige Preise 
muss verfügbar sein; diese müssen entweder 
Marktpreise sein oder von einem Bewertungssys-
tem gestellt werden, das von dem Emittenten des 
Wertpapiers unabhängig ist. 

– Über das Wertpapier müssen angemessene In-
formationen vorliegen, entweder in Form von re-
gelmäßigen, exakten und umfassenden Informa-
tionen des Marktes über das Wertpapier oder in 
Form eines gegebenenfalls dazugehörigen Port-
folios. 

– Das Wertpapier ist handelbar. 

– Der Erwerb des Wertpapiers steht im Einklang 
mit den Anlagezielen bzw. der Anlagestrategie 
des Fonds. 

– Die Risiken des Wertpapiers werden durch das 
Risikomanagement des Fonds in angemessener 
Weise erfasst.  

Gilt nur für den SK Top Invest Deka 
Wertpapiere dürfen zudem in folgender Form erwor-
ben werden: 

– Aktien, die dem Fonds bei einer Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln zustehen. 

– Wertpapiere, die in Ausübung von zum Fonds 
gehörenden Bezugsrechten erworben werden. 

Als Wertpapiere in diesem Sinn dürfen für den Fonds 
auch Bezugsrechte erworben werden, sofern sich die 
Wertpapiere, aus denen die Bezugsrechte herrüh-
ren, im Fonds befinden können. 

Des Weiteren ist auch der Erwerb von verzinslichen 
Wertpapieren ohne laufende Zinszahlung und Zero-
Bonds vorgesehen. Wegen ihrer regelmäßig länge-
ren Laufzeit und fehlenden laufenden Zinszahlungen 

widmet die Gesellschaft der Bonitätsbeobachtung 
und Beurteilung der Emittenten von verzinslichen 
Wertpapieren ohne laufende Zinszahlung und Zero-
Bonds besondere Aufmerksamkeit. In Zeiten stei-
gender Kapitalmarktzinsen kann die Handelbarkeit 
solcher Schuldverschreibungen eingeschränkt sein.  

Die rechnerischen Erträge aus verzinslichen Wert-
papieren ohne laufende Zinszahlung und Zero-
Bonds werden alljährlich abgegrenzt und in der 
Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.  

Der Jahresbericht enthält Erläuterungen in der 
Rubrik „Steuerliche Hinweise“. 

5.3.2 Geldmarktinstrumente 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds in 
Geldmarktinstrumente investieren, die üblicher-
weise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie 
in verzinsliche Wertpapiere, die alternativ 

– zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine 
Laufzeit oder Restlaufzeit von höchstens 397 Ta-
gen haben,  

– zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine 
Laufzeit oder Restlaufzeit haben, die länger als 
397 Tage ist, deren Verzinsung aber nach den 
Emissionsbedingungen regelmäßig, mindestens 
einmal in 397 Tagen marktgerecht angepasst 
werden muss, 

– deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpa-
pieren entspricht, die das Kriterium der Restlauf-
zeit oder das der Zinsanpassung erfüllen. 

Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente erwor-
ben werden, wenn sie 

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR zum Handel zugelassen oder in ei-
nem dieser Staaten an einem anderen organisier-
ten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind,  

2. ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mit-
gliedstaaten der EU oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den EWR zum 
Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten 
an einem organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die 
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Wahl dieser Börse oder dieses Marktes zugelas-
sen hat,  

3. von der EU, dem Bund, einem Sondervermögen 
des Bundes, einem Land, einem anderen Mit-
gliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, 
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder 
der Zentralbank eines Mitgliedstaats der EU, der 
Europäischen Zentralbank oder der Europäischen 
Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern 
dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat die-
ses Bundesstaates oder von einer internationalen 
öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindes-
tens ein Mitgliedstaat der EU angehört, begeben 
oder garantiert werden, 

4. von einem Unternehmen begeben werden, des-
sen Wertpapiere auf den unter den Nummern 1 
und 2 bezeichneten Märkten gehandelt werden, 

5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert 
werden, das nach dem Recht der EU festgelegten 
Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem 
Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, die 
nach Auffassung der BaFin denjenigen des Ge-
meinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt 
und diese einhält, 

6. von anderen Emittenten begeben werden und es 
sich bei dem jeweiligen Emittenten 

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 
mindestens 10 Millionen Euro handelt, das sei-
nen Jahresabschluss nach der Europäischen 
Richtlinie über den Jahresabschluss von Kapital-
gesellschaften erstellt und veröffentlicht, oder  

b) um einen Rechtsträger handelt, der innerhalb 
einer eine oder mehrere börsennotierte Gesell-
schaften umfassenden Unternehmensgruppe für 
die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, 
oder  

c) um einen Rechtsträger handelt, der Geldmarktin-
strumente emittiert, die durch Verbindlichkeiten 
unterlegt sind, durch Nutzung einer von einer 
Bank eingeräumten Kreditlinie. Dies sind Produk-
te, bei denen Kreditforderungen von Banken in 
Wertpapieren verbrieft werden (sogenannte As-
set Backed Securities). 

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen 
nur erworben werden, wenn sie liquide sind und sich 

ihr Wert jederzeit genau bestimmten lässt. Liquide 
sind Geldmarktinstrumente, die sich innerhalb hin-
reichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräu-
ßern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Gesell-
schaft zu berücksichtigen, Anteile am Fonds auf 
Verlangen der Anleger zurückzunehmen und hierfür 
in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstrumente 
entsprechend kurzfristig veräußern zu können. Für 
die Geldmarktinstrumente muss zudem ein exaktes 
und verlässliches Bewertungssystem existieren, das 
die Ermittlung des Nettobestandswerts des Geld-
marktinstruments ermöglicht oder auf Marktdaten 
oder Bewertungsmodellen basiert, wie Systeme, die 
Anschaffungskosten fortführen. Das Merkmal der 
Liquidität gilt für Geldmarktinstrumente als erfüllt, 
wenn diese an einem organisierten Markt innerhalb 
des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind 
oder an einem organisierten Markt außerhalb des 
EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
sofern die BaFin die Wahl dieses Marktes zugelassen 
hat. Dies gilt nicht, wenn der Gesellschaft Hinweise 
vorliegen, die gegen die hinreichende Liquidität der 
Geldmarktinstrumente sprechen. 

Für Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse 
notiert oder an einem geregelten Markt zum Handel 
zugelassen sind (siehe oben unter Nr. 3 bis 6), muss 
zudem die Emission oder der Emittent dieser In-
strumente Vorschriften über den Einlagen- und 
Anlegerschutz unterliegen. So müssen für diese 
Geldmarktinstrumente angemessene Informationen 
vorliegen, die eine angemessene Bewertung der mit 
den Instrumenten verbundenen Kreditrisiken er-
möglichen und die Geldmarktinstrumente müssen 
frei übertragbar sein. Die Kreditrisiken können etwa 
durch eine Kreditwürdigkeitsprüfung einer Rating-
Agentur bewertet werden.  

Für diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin 
die folgenden Anforderungen, es sei denn, sie sind 
von der Europäischen Zentralbank oder der Zentral-
bank eines Mitgliedstaates der EU begeben oder 
garantiert worden: 

– Werden sie von folgenden (oben unter Nr. 3 ge-
nannten) Einrichtungen begeben oder garantiert: 

– der EU,  

– dem Bund,  

– einem Sondervermögen des Bundes,  
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– einem Land,  

– einem anderen Mitgliedstaat, 

– einer anderen zentralstaatlichen Gebietskör-
perschaft,  

– der Europäischen Investitionsbank,  

– einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bun-
desstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundes-
staates  

– einer internationalen öffentlich-rechtlichen 
Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat 
der EU angehört,  

müssen angemessene Informationen über die Emis-
sion bzw. das Emissionsprogramm oder über die 
rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten 
vor der Emission des Geldmarktinstruments vorlie-
gen.  

– Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten 
Kreditinstitut begeben oder garantiert (s.o. unter 
Nr. 5), so müssen angemessene Informationen 
über die Emission bzw. das Emissionsprogramm 
oder über die rechtliche und finanzielle Situation 
des Emittenten vor der Emission des Geld-
marktinstruments vorliegen, die in regelmäßigen 
Abständen und bei signifikanten Begebenheiten 
aktualisiert werden. Zudem müssen über die 
Emission bzw. das Emissionsprogramm Daten 
(z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemesse-
ne Bewertung der mit der Anlage verbundenen 
Kreditrisiken ermöglichen. 

– Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, 
das außerhalb des EWR Aufsichtsbestimmungen 
unterliegt, die nach Ansicht der BaFin den Anfor-
derungen innerhalb des EWR an ein Kreditinstitut 
gleichwertig sind, so ist eine der folgende Vo-
raussetzungen zu erfüllen: 

– Das Kreditinstitut unterhält einen Sitz in einem 
zur sogenannten Zehnergruppe (Zusammen-
schluss der wichtigsten führenden Industrielän-
der – G10) gehörenden Mitgliedstaat der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (nachfolgend „OECD“). 

– Das Kreditinstitut verfügt mindestens über ein 
Rating mit einer Benotung, die als sogenanntes 
„Investment-Grade“ qualifiziert. 

– Mittels einer eingehenden Analyse des Emitten-
ten kann nachgewiesen werden, dass die für das 
Kreditinstitut geltenden Aufsichtsbestimmun-
gen mindestens so streng sind wie die des 
Rechts der EU. 

– Für die übrigen Geldmarktinstrumente, die nicht 
an einer Börse notiert oder einem geregelten 
Markt zum Handel zugelassen sind (siehe oben 
unter Nr. 4 und 6 sowie die übrigen unter Nr. 3 
genannten), müssen angemessene Informatio-
nen über die Emission bzw. das Emissionspro-
gramm sowie über die rechtliche und finanzielle 
Situation des Emittenten vor der Emission des 
Geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmä-
ßigen Abständen und bei signifikanten Begeben-
heiten aktualisiert und durch qualifizierte, vom 
Emittenten weisungsunabhängige Dritte, geprüft 
werden. Zudem müssen über die Emission bzw. 
das Emissionsprogramm Daten (z.B. Statistiken) 
vorliegen, die eine angemessene Bewertung der 
mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken er-
möglichen. 

5.3.3 Anlagegrenzen für Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente 

SK Top Invest Deka 
Der SK Top Invest Deka muss zu mehr als 50 % aus 
voll eingezahlten Aktien und Inhaberschuldver-
schreibungen bestehen, die an einer Börse in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zu ge-
lassen oder dort an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. 
Der Anteil  der Inhaberschuldverschreibungen, de-
ren Verzinsung nicht in Euro zu erbringen ist oder 
außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union ausgestellt sind, und der Anteil entsprechen-
der Indexzertifikate dürfen insgesamt 10 % des 
Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Anteil der 
Aktien, Genuss-Scheine und der Indexzertifikate 
sowie der Inhaberschuldverschreibungen, deren 
Verzinsung nicht in Euro zu erbringen ist oder au-
ßerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union ausgestellt sind, dürfen insgesamt 35 % des 
Fondsvermögens nicht übersteigen.  

Bis zu 49 % des Fonds darf in Geldmarktinstrumen-
ten, die auf die Währung eines Mitgliedstaates der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung lauten, angelegt werden.  
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SK CorporateBond Invest Deka 
Der SK CorporateBond Invest Deka muss zu mindes-
tens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren von pri-
vatrechtlichen Unternehmen bestehen, für deren 
Verzinsung und Rückzahlung weder ein Staat noch 
eine Gebietskörperschaft eines Staates noch eine 
sonstige Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen 
Rechts die Gewährleistung übernommen hat. Der 
Fonds muss überwiegend aus verzinslichen Wertpa-
pieren bestehen. 

Bis zu 49 % des Fonds darf in Geldmarktinstrumen-
ten angelegt werden. 

SK SelectedBond Invest Deka 
Der SK SelectedBond Invest Deka muss zu mindes-
tens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. 
In Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen 
und rentenähnliche Genuss-Scheine darf bis zu 
20 % des Fondsvermögens angelegt werden. Die in 
Pension genommenen Wertpapiere sind auf diese 
Anlagegrenzen anzurechnen. 

Bis zu 49 % des Fonds darf in Geldmarktinstrumen-
ten angelegt werden.  

Gilt für alle Fonds: 

Allgemeine Anlagegrenzen  
Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente desselben Emittenten bis zu 
10 % des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der 
Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente dieser Emittenten 40 % des Fonds nicht 
übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft 
lediglich jeweils 5 % des Wertes des Fonds in Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente desselben Emit-
tenten angelegen. In Pension genommene Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente werden auf diese 
Anlagegrenze angerechnet. 

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des 
Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut 
anlegen. 

Anlagegrenze für Schuldverschreibungen mit 
besonderer Deckungsmasse 
Die Gesellschaft darf jeweils bis zu 25 % des Wertes 
des Fonds in Pfandbriefe, Kommunalschuldver-
schreibungen sowie Schuldverschreibungen anle-

gen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-
staat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den EWR ausgegeben hat. 
Voraussetzung ist, dass die mit den Schuldver-
schreibungen aufgenommenen Mittel so angelegt 
werden, dass sie die Verbindlichkeiten der Schuld-
verschreibungen über deren ganze Laufzeit decken 
und vorranging für die Rückzahlungen und die Zin-
sen bestimmt sind, wenn der Emittent der Schuld-
verschreibungen ausfällt. Sofern in solche Schuld-
verschreibungen desselben Emittenten mehr als 
5 % des Wertes des Fonds angelegt werden, darf der 
Gesamtwert solcher Schuldverschreibungen 80 % 
des Wertes des Fonds nicht übersteigen. In Pension 
genommene Schuldverschreibungen werden auf 
diese Anlagegrenze angerechnet. 

Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten 
In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen 
und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler 
und supranationaler öffentlicher Emittenten darf die 
Gesellschaft jeweils bis zu 35 % des Wertes des 
Fonds anlegen. Zu diesen öffentlichen Emittenten 
zählen der Bund, die Bundesländer, Mitgliedstaaten 
der EU oder deren Gebietskörperschaften, Drittstaa-
ten sowie supranationale öffentliche Einrichtungen 
denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört. In 
Pension genommene Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente werden auf diese Anlagegrenze ange-
rechnet. 

Kombination von Anlagegrenzen 
Die Gesellschaft darf höchstens 20 % des Wertes 
des Fonds in eine Kombination der folgenden Ver-
mögensgegenstände anlegen: 

– von ein und derselben Einrichtung begebene 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, 

– Einlagen bei dieser Einrichtung, d.h. Bankgutha-
ben, 

– Anrechnungsbeträge für das Kontrahentenrisiko 
der mit dieser Einrichtung eingegangenen Ge-
schäfte in Derivaten, Wertpapier-Darlehen und 
Pensionsgeschäften.  

Bei besonderen öffentlichen Emittenten (siehe Ab-
schnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -
grenzen – Anlagegrenzen für Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz von Deri-
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vaten sowie Bankguthaben – Anlagegrenzen für 
öffentliche Emittenten“) darf eine Kombination der 
vorgenannten Vermögensgegenstände 35 % des 
Wertes des Fonds nicht übersteigen.  

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unbe-
rührt. 

Anlagegrenzen unter Einsatz von  
Derivaten 
Die Beträge von Wertpapieren und Geldmarktin-
strumenten eines Emittenten, die auf die vorstehend 
genannten Grenzen angerechnet werden, können 
durch den Einsatz von marktgegenläufigen Deriva-
ten reduziert werden, welche Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente desselben Emittenten zum 
Basiswert haben. Für Rechnung des Fonds dürfen 
also über die vorgenannten Grenzen hinaus Wertpa-
piere oder Geldmarktinstrumente eines Emittenten 
erworben werden, wenn das dadurch gesteigerte 
Emittentenrisiko durch Absicherungsgeschäfte 
wieder gesenkt wird.  

5.3.4 Investmentanteile 
Die Gesellschaft darf bei SK Top Invest Deka und SK 
CorporateBond Invest Deka bis zu 10 % und bei SK 
SelectedBond Invest Deka bis zu 30 % des Wertes 
des Fonds in Anteile oder Aktien an folgenden in- 
und ausländischen Investmentvermögen (Zielfonds) 
investieren: 

– Sondervermögen, die der Richtlinie 2009/65/EG 
(OGAW-Richtlinie) entsprechen, Aktien an ent-
sprechenden Investmentaktiengesellschaften 
und EU-OGAW; 

– Gemischte Sondervermögen und Aktien von 
Investmentaktiengesellschaften mit veränderli-
chem Kapital, deren Satzung eine einem Ge-
mischten Sondervermögen vergleichbare Anlage-
form vorsieht, sowie Anteile oder Aktien an 
entsprechenden EU-AIF oder ausländischen AIF; 

– Sonstige Sondervermögen und Aktien von In-
vestmentaktiengesellschaften mit veränderli-
chem Kapital, deren Satzung eine einem Sonsti-
gen Sondervermögen vergleichbare Anlageform 
vorsieht, sowie Anteile oder Aktien an entspre-
chenden EU-AIF oder ausländischen AIF. 

Die von der Gesellschaft für den Fonds erworbenen 
Anteile oder Aktien des jeweiligen Zielfonds können 
die Anleger dem Jahresbericht entnehmen. 

Die Zielfonds dürfen nach ihren Anlagebedingungen 
oder ihrer Satzung höchstens bis zu 10 % in Anteile 
an anderen offenen Investmentvermögen investie-
ren. Für Anteile an AIF gelten darüber hinaus folgen-
de Anforderungen: 

– Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschriften 
zugelassen worden sein, die ihn einer wirksamen 
öffentlichen Aufsicht zum Schutz der Anleger un-
terstellen, und es muss eine ausreichende Ge-
währ für eine befriedigende Zusammenarbeit 
zwischen den Aufsichtsbehörden bestehen. 

– Das Schutzniveau der Anleger muss gleichwertig 
zu dem Schutzniveau eines Anlegers in einem in-
ländischen OGAW sein, insbesondere im Hinblick 
auf Trennung von Verwaltung und Verwahrung 
der Vermögensgegenstände, für die Kreditauf-
nahme und -gewährung sowie für Leerverkäufe 
von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. 

– Die Geschäftstätigkeit des Zielfonds muss Ge-
genstand von Jahres- und Halbjahresberichten 
sein und den Anlegern erlauben, sich ein Urteil 
über das Vermögen und die Verbindlichkeiten 
sowie die Erträge und die Transaktionen im Be-
richtszeitraum zu bilden. 

– Der Zielfonds muss ein Publikumsfonds sein, bei 
dem die Anzahl der Anteile nicht zahlenmäßig 
begrenzt ist und die Anleger ein Recht zur Rück-
gabe der Anteile haben. 

In Anteile an einem einzigen Zielfonds dürfen nur bis 
zu 20 % des Wertes des Fonds angelegt werden. In 
AIF dürfen insgesamt nur bis zu 30 % des Wertes 
des Fonds angelegt werden. Die Gesellschaft darf für 
Rechnung des Fonds nicht mehr als 25 % der aus-
gegebenen Anteile eines Zielfonds erwerben.  

Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen zeitweise 
die Rücknahme von Anteilen aussetzen. Dann kann 
die Gesellschaft die Anteile an dem Zielfonds nicht 
bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle 
des Zielfonds gegen Auszahlung des Rücknahme-
preises zurückgeben (siehe auch den Abschnitt 
„Risikohinweise – Risiken im Zusammenhang mit 
der Investition in Investmentanteile“). Auf der 
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Homepage der Gesellschaft ist unter www.deka.de 
aufgeführt, ob und in welchem Umfang der Fonds 
Anteile von Zielfonds hält, die derzeit die Rücknah-
me von Anteilen ausgesetzt haben. 

5.3.5 Bankguthaben 
Bei SK Top Invest Deka darf bis zu 49 % des Wertes 
des Fonds in Bankguthaben angelegt werden, die 
auf Währung eines Mitgliedstaates der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung lauten. 

Bei SK CorporateBond Invest Deka und SK Selected-
Bond Invest Deka darf jeweils bis zu 49 % des Wertes 
des Fonds in Bankguthaben angelegt werden. 

Gilt für alle Fonds: 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nur 
Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchs-
tens zwölf Monaten haben. Diese Guthaben sind auf 
Sperrkonten bei Kreditinstituten mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den EWR zu führen. 
Sie können auch bei Kreditinstituten mit Sitz in 
einem Drittstaat unterhalten werden, dessen Auf-
sichtsbestimmungen nach Auffassung der BaFin 
denjenigen des Rechts der EU gleichwertig sind. 

5.3.6 Derivate 
Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der 
Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. 
Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizien-
ten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von 
Zusatzerträgen, d. h. auch zu spekulativen Zwe-
cken, ein. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des 
Fonds zumindest zeitweise erhöhen. 

Gilt für SK CorporateBond Invest Deka und SK Selec-
tedBond Invest Deka 
Die Gesellschaft darf für den jeweiligen Fonds Deri-
vatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der 
effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von 
Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, 
tätigen. Sie wird Derivate in der Weise einsetzen, 
dass der weder auf Euro lautende noch gegen Euro 
gesicherte Anteil auf 5 % des jeweiligen Fondsver-
mögens nicht überschreitet. 

Gilt für SK Top Invest Deka 
Die Gesellschaft wird für den Fonds Derivatgeschäfte 
ausschließlich zur Absicherung tätigen. 

Gilt für alle Fonds 
Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den 
Kursschwankungen oder den Preiserwartungen 
anderer Vermögensgegenstände („Basiswert“) ab-
hängt. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen 
sich sowohl auf Derivate als auch auf Finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente (nachfolgend 
zusammen „Derivate“). 

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Markt-
risiko des Fonds höchstens verdoppeln („Marktrisi-
kogrenze“). Marktrisiko ist das Verlustrisiko, das aus 
Schwankungen beim Marktwert von im Fonds gehal-
tenen Vermögensgegenständen resultiert, die auf 
Veränderungen von variablen Preisen bzw. Kursen 
des Marktes wie Zinssätzen, Wechselkursen, Aktien- 
und Rohstoffpreisen oder auf Veränderungen bei der 
Bonität eines Emittenten zurückzuführen sind. Die 
Gesellschaft hat die Marktrisikogrenze laufend ein-
zuhalten. Die Auslastung der Marktrisikogrenze hat 
sie täglich nach gesetzlichen Vorgaben zu ermitteln; 
diese ergeben sich aus der Verordnung über Risi-
komanagement und Risikomessung beim Einsatz 
von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensions-
geschäften in Investmentvermögen nach dem Kapi-
talanlagegesetzbuch (nachfolgend „Derivateverord-
nung“). 

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze 
wendet die Gesellschaft den sogenannten qualifi-
zierten Ansatz im Sinne der Derivateverordnung an. 
Hierzu vergleicht die Gesellschaft das Marktrisiko 
des Fonds mit dem Marktrisiko eines virtuellen Ver-
gleichsvermögens, in dem keine Derivate enthalten 
sind.  

Bei dem derivatefreien Vergleichsvermögen handelt 
es sich um ein virtuelles Portfolio, dessen Wert stets 
genau dem aktuellen Wert des Fonds entspricht, das 
aber keine Steigerungen oder Absicherungen des 
Marktrisikos durch Derivate enthält. Die Zusammen-
setzung des Vergleichsvermögens muss im Übrigen 
den Anlagezielen und der Anlagepolitik entspre-
chen, die für den Fonds gelten.  
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Das derivatefreie Vergleichsvermögen für den Fonds 
SK Top Invest Deka besteht aus einer Kombination 
aus einem Rentenindex, der Staatsanleihen der 
Eurozone umfasst und einem Aktienindex, der große 
börsennotierte Unternehmen der Eurozone umfasst. 

Das derivatefreie Vergleichsvermögen für den Fonds 
SK CorporateBond Invest Deka besteht aus einem 
Rentenindex, der die Wertentwicklung von auf Euro 
lautenden Anleihen von Unternehmen widerspie-
gelt. 

Das derivatefreie Vergleichsvermögen für den Fonds 
SK SelectedBond Invest Deka besteht aus einer 
Kombination aus einem Rentenindex von in Euro 
dominierten Staatsanleihen, einem Rentenindex von 
in Euro dominierten Unternehmensanleihen und 
einem währungsgesicherten Rentenindex von 
Staatsanleihen aus Ländern der Emerging Markets. 

Durch den Einsatz von Derivaten darf der Risiko-
betrag für das Marktrisiko des Fonds zu keinem 
Zeitpunkt das Zweifache des Risikobetrags für das 
Marktrisiko des zugehörigen derivatefreien Ver-
gleichsvermögens übersteigen. 

Das Marktrisiko des Fonds und des derivatefreien 
Vergleichsvermögens wird jeweils mit Hilfe eines 
geeigneten eigenen Risikomodells ermittelt (sog. 
Value-at-Risk Methode). Die Gesellschaft erfasst 
dabei die Marktpreisrisiken aus allen Geschäften. Sie 
quantifiziert durch das Risikomodell die Wertverän-
derung der im Fonds gehaltenen Vermögensgegen-
stände im Zeitablauf. Der sogenannte Value-at-Risk 
gibt dabei eine in Geldeinheiten ausgedrückte Gren-
ze für potenzielle Verluste eines Portfolios zwischen 
zwei vorgegebenen Zeitpunkten an. Diese Wertver-
änderung wird von zufälligen Ereignissen bestimmt, 
nämlich den künftigen Entwicklungen der Markt-
preise, und ist daher nicht mit Sicherheit vorhersag-
bar. Das zu ermittelnde Marktrisiko kann jeweils nur 
mit einer genügend großen Wahrscheinlichkeit 
abgeschätzt werden. 

Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines geeigne-
ten Risikomanagementsystems – für Rechnung des 
Fonds in jegliche Derivate investieren. Vorausset-
zung ist, dass die Derivate von Vermögensgegen-
ständen abgeleitet sind, die für den Fonds erworben 
werden dürfen, oder von folgenden Basiswerten: 

– Zinssätze 

– Wechselkurse 

– Währungen 

– Finanzindices, die hinreichend diversifiziert sind, 
eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt 
darstellen, auf den sie sich beziehen, sowie in 
angemessener Weise veröffentlicht werden.  

Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanzter-
minkontrakte und Swaps sowie Kombinationen 
hieraus. 

Terminkontrakte 
Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner 
unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine be-
stimmte Menge eines bestimmten Basiswerts zu 
einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. 
zu verkaufen. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze Terminkon-
trakte auf alle für den Fonds erwerbbaren Vermö-
gensgegenstände, die nach dem KAGB und den 
Vertragsbedingungen als Basiswerte für Derivate 
dienen können, abschließen. 

Optionsgeschäfte 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im 
Rahmen der Anlagegrundsätze am Optionshandel 
teilnehmen. Optionsgeschäfte beinhalten, dass 
einem Dritten gegen Entgelt (Optionsprämie) das 
Recht eingeräumt wird, während einer bestimmten 
Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeitraums zu 
einem von vornherein vereinbarten Preis (Basis-
preis) die Lieferung oder die Abnahme von Vermö-
gensgegenständen oder die Zahlung eines Diffe-
renzbetrags zu verlangen, oder auch entsprechende 
Optionsrechte zu erwerben. 

Swaps 
Swaps sind Tauschverträge, bei denen die dem Ge-
schäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder 
Risiken zwischen den Vertragspartnern ausge-
tauscht werden. Die Gesellschaft darf für Rechnung 
des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze Zinss-
waps, Währungsswaps, Zins-Währungsswaps, Vari-
anzswaps und Equity-Swaps abschließen. 
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Swaptions 
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption 
ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer be-
stimmten Frist in einen hinsichtlich der Konditionen 
genau spezifizierten Swap einzutreten. Im Übrigen 
gelten die im Zusammenhang mit Optionsgeschäf-
ten dargestellten Grundsätze. Die Gesellschaft darf 
für Rechnung des Fonds nur solche Swaptions ab-
schließen, die sich aus den oben beschriebenen 
Optionen und Swaps zusammensetzen. 

Credit Default Swaps 
Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es 
ermöglichen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen 
auf andere zu übertragen. Im Gegenzug zur Über-
nahme des Kreditausfallrisikos zahlt der Verkäufer 
des Risikos eine Prämie an seinen Vertragspartner. 
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Swaps ent-
sprechend. 

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente 
Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds die 
vorstehend beschriebenen Finanzinstrumente auch 
erwerben, wenn diese in Wertpapieren verbrieft 
sind. Dabei können die Geschäfte, die Finanzinstru-
mente zum Gegenstand haben, auch nur teilweise in 
Wertpapieren enthalten sein (z. B. Optionsanleihen). 
Die Aussagen zu Chancen und Risiken gelten für 
solche verbrieften Finanzinstrumente entsprechend, 
jedoch mit der Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei 
verbrieften Finanzinstrumenten auf den Wert des 
Wertpapiers beschränkt ist. 

OTC-Derivatgeschäfte 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds so-
wohl Derivatgeschäfte tätigen, die an einer Börse 
zum Handel zugelassen oder an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind, als auch außerbörsliche Geschäfte, 
sogenannte over-the-counter (OTC)–Geschäfte. 
Derivatgeschäfte, die nicht zum Handel an einer 
Börse zugelassen oder an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kre-
ditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten 
auf der Basis standardisierter Rahmenverträge täti-
gen. Bei außerbörslich gehandelten Derivaten wird 
das Kontrahentenrisiko bezüglich eines Vertrags-
partners auf 5 % des Wertes des Fonds beschränkt. 

Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat der EU, in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den EWR oder 
einem Drittstaat mit vergleichbarem Aufsichtsni-
veau, so darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10 % 
des Wertes des Fonds betragen. Außerbörslich ge-
handelte Derivatgeschäfte, die mit einer zentralen 
Clearingstelle einer Börse oder eines anderen orga-
nisierten Marktes als Vertragspartner abgeschlossen 
werden, werden auf die Kontrahentengrenzen nicht 
angerechnet, wenn die Derivate einer täglichen 
Bewertung zu Marktkursen mit täglichem Margin-
Ausgleich unterliegen. Ansprüche des Fonds gegen 
einen Zwischenhändler sind jedoch auf die Grenzen 
anzurechnen, auch wenn das Derivat an einer Börse 
oder an einem anderen organisierten Markt gehan-
delt wird. 

5.3.7 Sonstige Vermögensgegenstände und deren 
Anlagegrenzen 

Bis zu 10 % des Wertes des Fonds darf die Gesell-
schaft insgesamt in folgende sonstige Vermögens-
gegenstände anlegen: 

– Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer Börse 
zugelassen oder an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, jedoch grundsätzlich die Kriterien für Wert-
papiere erfüllen. Abweichend von den gehandel-
ten bzw. zugelassenen Wertpapieren muss die 
verlässliche Bewertung für diese Wertpapiere in 
Form einer in regelmäßigen Abständen durchge-
führten Bewertung verfügbar sein, die aus Infor-
mationen des Emittenten oder aus einer kompe-
tenten Finanzanalyse abgeleitet wird. 
Angemessene Information über das nicht zuge-
lassene bzw. nicht einbezogene Wertpapier muss 
in Form einer regelmäßigen und exakten Infor-
mation durch den Fonds vorliegen oder es muss 
gegebenenfalls das zugehörige Portfolio verfüg-
bar sein. 

– Geldmarktinstrumente von Emittenten, die nicht 
den in Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -
grundsätze und -grenzen – Vermögensgegen-
stände – Geldmarktinstrumente“ genannten An-
forderungen genügen, wenn sie liquide sind und 
sich ihr Wert jederzeit genau bestimmten lässt. 
Liquide sind Geldmarktinstrumente, die sich in-
nerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten 
Kosten veräußern lassen. Hierbei ist die Ver-
pflichtung der Gesellschaft zu berücksichtigen, 
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Anteile am Fonds auf Verlangen der Anleger zu-
rückzunehmen und hierfür in der Lage zu sein, 
solche Geldmarktinstrumente entsprechend 
kurzfristig veräußern zu können. Für die Geld-
marktinstrumente muss zudem ein exaktes und 
verlässliches Bewertungssystem existieren, das 
die Ermittlung des Nettobestandswerts des 
Geldmarktinstruments ermöglicht oder auf 
Marktdaten oder Bewertungsmodellen basiert, 
wie Systeme, die Anschaffungskosten fortführen.  

Gilt nur für SK Top Invest Deka 

– Aktien aus Neuemissionen (gilt nur für SK Top 
Invest Deka), wenn nach deren Ausgabebedin-
gungen 

– deren Zulassung an einer Börse in einem Mit-
gliedstaat der EU oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den EWR zum 
Handel oder deren Zulassung an einem organi-
sierten Markt oder deren Einbeziehung in die-
sen in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den EWR nach den Ausgabebedingungen zu 
beantragen ist, sofern 

– deren Zulassung an einer Börse zum Handel 
oder deren Zulassung an einem organisierten 
Markt oder die Einbeziehung in diesen außer-
halb der Mitgliedstaaten der EU oder außerhalb 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den EWR nach den Ausgabebedingungen 
zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser Börse 
oder dieses organisierten Marktes von der 
BaFin zugelassen ist und  

– die Zulassung oder Einbeziehung innerhalb ei-
nes Jahres nach der Ausgabe erfolgt.  

– Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für 
den Fonds mindestens zweimal abgetreten wer-
den können und von einer der folgenden Einrich-
tungen gewährt wurden: 

 dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, a.
einem Land, der EU oder einem Mitgliedstaat der 
OECD, 

 einer anderen inländischen Gebietskörperschaft b.
oder einer Regionalregierung oder örtlichen Ge-
bietskörperschaft eines anderen Mitgliedstaats 
der EU oder eines anderen Vertragsstaats des 

Abkommens über den EWR, sofern die Forderung 
nach der Verordnung über Aufsichtsanforderun-
gen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in 
derselben Weise behandelt werden kann wie eine 
Forderung an den Zentralstaat, auf dessen Ho-
heitsgebiet die Regionalregierung oder die Ge-
bietskörperschaft ansässig ist, 

 sonstigen Körperschaften oder Anstalten des c.
öffentlichen Rechts mit Sitz im Inland oder in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der EU oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
EWR, 

 Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben d.
haben, die an einem organisierten Markt inner-
halb des EWR zum Handel zugelassen sind oder 
die an einem sonstigen geregelten Markt im Sin-
ne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstru-
mente in der jeweils geltenden Fassung erfüllt, 
zum Handel zugelassen sind, oder 

 anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchsta-e.
be a) bis c) bezeichneten Stellen die Gewährleis-
tung für die Verzinsung und Rückzahlung über-
nommen hat. 

5.4 Wertpapier-Darlehensgeschäfte 
Die im Fonds gehaltenen Wertpapiere können darle-
hensweise gegen marktgerechtes Entgelt an Dritte 
übertragen werden. Hierbei kann der gesamte Be-
stand des Fonds an Wertpapieren nur auf unbe-
stimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte 
übertragen werden. Die Gesellschaft hat jederzeit 
die Möglichkeit, das Darlehensgeschäft zu kündi-
gen. Es muss vertraglich vereinbart werden, dass 
nach Beendigung des Darlehensgeschäfts dem 
Fonds Wertpapiere gleicher Art, Güte und Menge 
innerhalb der üblichen Abwicklungszeit zurück über-
tragen werden. Voraussetzung für die darlehenswei-
se Übertragung von Wertpapieren ist, dass dem 
Fonds ausreichende Sicherheiten gewährt werden. 
Hierzu können Guthaben abgetreten oder verpfän-
det bzw. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 
übereignet oder verpfändet werden. Die Erträge aus 
der Anlage der Sicherheiten stehen dem Fonds zu.  

Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die 
Zinsen aus darlehensweise erhaltenen Wertpapieren 
bei Fälligkeit an die Verwahrstelle für Rechnung des 
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Fonds zu zahlen. Alle an einen Darlehensnehmer 
übertragenen Wertpapiere dürfen 10 % des Wertes 
des Fonds nicht übersteigen. 

Die Gesellschaft kann für die Anbahnung, Durchfüh-
rung und Abwicklung von Darlehensgeschäften die 
Leistungen Dritter in Anspruch nehmen; sofern 
davon Gebrauch gemacht wird, werden Angaben 
hierzu im Jahresbericht des Fonds gemacht. 

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten für Rech-
nung des Fonds nicht gewähren. 

5.5 Pensionsgeschäfte 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Pensi-
onsgeschäfte mit Kreditinstituten und Finanzdienst-
leistungsinstituten mit einer Höchstlaufzeit von 
zwölf Monaten abschließen. Dabei kann sie sowohl 
Wertpapiere des Fonds gegen Entgelt auf einen 
Pensionsnehmer übertragen (einfaches Pensionsge-
schäft), als auch Wertpapiere im Rahmen der jeweils 
geltenden Anlagegrenzen in Pension nehmen (um-
gekehrtes Pensionsgeschäft). Die Gesellschaft hat 
die Möglichkeit, das Pensionsgeschäft jederzeit zu 
kündigen; dies gilt nicht für Pensionsgeschäfte mit 
einer Laufzeit von bis zu einer Woche. Bei Kündi-
gung eines einfachen Pensionsgeschäfts ist die 
Gesellschaft berechtigt, die in Pension gegebenen 
Wertpapiere zurückzufordern. Die Kündigung eines 
umgekehrten Pensionsgeschäfts kann entweder die 
Rückerstattung des vollen Geldbetrags oder des 
angelaufenen Geldbetrags in Höhe des aktuellen 
Marktwertes zur Folge haben. Pensionsgeschäfte 
sind nur in Form sogenannter echter Pensionsge-
schäfte zulässig. Dabei übernimmt der Pensions-
nehmer die Verpflichtung, die Wertpapiere zu einem 
bestimmten oder vom Pensionsgeber zu bestim-
menden Zeitpunkt zurück zu übertragen oder den 
Geldbetrag samt Zinsen zurückzuzahlen. 

5.6 Sicherheitenstrategien 
Im Rahmen von Derivate-, Wertpapier-Darlehens- 
und Pensionsgeschäften nimmt die Gesellschaft für 
Rechnung des Fonds Sicherheiten entgegen. Die 
Sicherheiten dienen dazu, das Ausfallrisiko des 
Vertragspartners dieser Geschäfte ganz oder teil-
weise zu reduzieren. 

5.6.1 Arten der zulässigen Sicherheiten 
Zulässige Sicherheiten sind Barsicherheiten, Aktien, 
Staatsanleihen, Anleihen anderer Gebietskörper-
schaften und supranationaler Organisationen, Un-
ternehmensanleihen sowie deutsche öffentliche 
oder Hypothekenpfandbriefe. Weitere Restriktionen 
hinsichtlich zulässiger Währungen, Ratinganforde-
rungen an Emission bzw. Emittent sowie Zugehörig-
keit zu ausgewählten Indizes (bei Aktien) stellen 
weiterhin sicher, dass ausschließlich Sicherheiten 
hoher Qualität Verwendung finden. 

5.6.2 Umfang der Besicherung 
Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden in vollem 
Umfang besichert. Der Kurswert der als Darlehen 
übertragenen Wertpapiere bildet dabei zusammen 
mit den zugehörigen Erträgen den Sicherungswert. 
Die Leistung der Sicherheiten durch den Darlehens-
nehmer darf den Sicherungswert zuzüglich eines 
marktüblichen Aufschlags nicht unterschreiten.  

Im Übrigen müssen Derivate-, Wertpapier-
Darlehens- und Pensionsgeschäfte in einem Umfang 
besichert sein, der sicherstellt, dass der Anrech-
nungsbetrag für das Ausfallrisiko des jeweiligen 
Vertragspartners 5 % des Wertes des Fonds nicht 
überschreitet. Ist der Vertragspartner ein Kreditinsti-
tut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den EWR oder in einem Drittstaat, in dem gleichwer-
tige Aufsichtsbestimmungen gelten, so darf der 
Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko 10 % des 
Wertes des Fonds betragen. 

5.6.3 Strategie für Abschläge der Bewertung 
(Haircut-Strategie) 

Von den gestellten Sicherheiten werden Abschläge 
(sog. Haircuts) berechnet, um den Marktpreisrisiken, 
Wechselkursrisiken sowie Liquiditätsrisiken der zu 
Grunde liegenden Sicherheiten Rechnung zu tragen. 
Die Gesellschaft verfolgt eine Haircut-Strategie, in 
der abhängig von der Art der jeweiligen Sicherheit 
unterschiedliche Haircuts zu berücksichtigen sind. 
Die Höhe der Haircuts ist so gewählt, dass bei Aus-
fall eines Kontrahenten hierdurch innerhalb des 
Verwertungszeitraums auftretende Wertschwankun-
gen der Sicherheiten in der Regel abgedeckt sind. 
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5.6.4 Anlage von Barsicherheiten 
Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen 
auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle des Fonds 
oder mit ihrer Zustimmung bei einem anderen Kre-
ditinstitut gehalten werden. Die Wiederanlage darf 
nur in Staatsanleihen von hoher Qualität oder in 
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen. 
Zudem können Barsicherheiten im Wege eines um-
gekehrten Pensionsgeschäfts mit einem Kreditinsti-
tut angelegt werden, wenn die Rückforderung des 
aufgelaufenen Guthabens jederzeit gewährleistet 
ist.  

5.6.5 Kreditaufnahme 
Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für ge-
meinschaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 
10 % des Wertes des Fonds zulässig, sofern die 
Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind 
und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zu-
stimmt. 

5.6.6 Hebelwirkung (Leverage) 
Leverage ist jede Methode, mit der die Gesellschaft 
den Investitionsgrad des Fonds erhöht (Hebelwir-
kung). Dies kann durch den Abschluss von Wertpa-
pier-Darlehen, in Derivate eingebettete Hebelfinan-
zierung oder auf andere Weise erfolgen. Die 
Möglichkeit der Nutzung von Derivaten und des 
Abschlusses von Wertpapier-Darlehensgeschäften 
wird im Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -
grundsätze und -grenzen – Vermögensgegenstände 
– Derivate bzw. –Wertpapier-
Darlehensgeschäfte“ dargestellt. Die Möglichkeit zur 
Kreditaufnahme ist im Abschnitt „Anlageziele, -
strategie, -grundsätze und -grenzen – Kreditauf-
nahme“ erläutert. 

Der Leverage wird berechnet, indem das Gesamtex-
posure des Fonds durch dessen Nettoinventarwert 
dividiert wird. Für diesen Zweck erfolgt die Berech-
nung des Gesamtexposures nach zwei unterschied-
lichen Methoden, d.h. je nach Methode ergibt sich 
ein unterschiedlicher Wert für den Leverage. Unter 
Anwendung des Ansatzes der Summe der Nomina-
len („Bruttomethode“) erfolgt die Berechnung durch 
Summierung der absoluten Werte aller Positionen 
des Fonds ohne Verrechnungen. Unter Anwendung 
der Commitment-Methode („Nettomethode“) erfolgt 
die Berechnung unter Berücksichtigung der Absi-

cherungsgeschäfte, d.h. nach Verrechnung von Net-
ting- und Hedging-Effekten.  

Die Gesellschaft erwartet, dass der Leverage der 
Fonds SK CorporateBond Invest Deka und SK Selec-
tedBond Invest Deka nach Bruttomethode grund-
sätzlich unter 4,0 liegen wird. Eine Indikation des 
Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die 
Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von 
Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen 
berücksichtigt. Die Gesellschaft erwartet, dass der 
Leverage dieser Fonds nach Nettomethode grund-
sätzlich unter 1,5 liegen wird. Abhängig von den 
Marktbedingungen kann der Leverage variieren und 
in besonderen Ausnahmefällen kann es vorkommen, 
dass der Leverage auch höher liegt.  

Die Gesellschaft erwartet, dass der Leverage des 
Fonds SK Top Invest Deka nach Bruttomethode 
grundsätzlich unter 3,0 liegen wird. Eine Indikation 
des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch 
die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz 
von Derivaten zu Absicherungszwecken angemes-
sen berücksichtigt. Die Gesellschaft erwartet, dass 
der Leverage des Fonds nach Nettomethode grund-
sätzlich unter 1,5 liegen wird. Abhängig von den 
Marktbedingungen kann der Leverage variieren und 
in besonderen Ausnahmefällen kann es vorkommen, 
dass der Leverage auch höher liegt. 

6. Erläuterung des Risikoprofils des Fonds 
Unter Berücksichtigung der in Abschnitt 5. genann-
ten Anlagegrundsätze ergeben sich für die Fonds SK 
CorporateBond Invest Deka und SK SelectedBond 
Invest Deka im Wesentlichen solche Risiken, die mit 
der Anlage in vorwiegend 

– Anleihen 

verbunden sind. 

Eine wesentliche Rolle spielen dabei Risiken, die im 
Zusammenhang mit Anlagen in Anleihen zu nennen 
sind. Hierbei sind das allgemeine Marktrisiko, das 
Adressenausfallrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das 
Liquiditätsrisiko sowie das Länder- und Transferrisi-
ko zu erwähnen. 

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt 5. genann-
ten Anlagegrundsätze ergeben sich für den Fonds SK 
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Top Invest Deka im Wesentlichen solche Risiken, die 
mit der Anlage in vorwiegend 

– Anleihen und Aktien 

verbunden sind. 

Eine wesentliche Rolle spielen dabei Risiken, die im 
Zusammenhang mit Anlagen in Anleihen zu nennen 
sind. Hierbei sind das allgemeine Marktrisiko, das 
Adressenausfallrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das 
Liquiditätsrisiko sowie das Länder- und Transferrisi-
ko zu erwähnen. 

Hinsichtlich Anlagen in Aktien sind das allgemeine 
Marktrisiko sowie unternehmensspezifische Risiken 
und das Liquiditätsrisiko zu nennen. 

In Bezug auf weitere potentielle Risiken, die sich für 
den Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze erge-
ben können wird auf den Abschnitt „Risikohinwei-
se“ verwiesen. 

7. Risikohinweise  
Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an 
dem Fonds sollten Anleger die nachfolgenden Risi-
kohinweise zusammen mit den anderen in diesem 
Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen sorg-
fältig lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung 
berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer 
dieser Risiken kann für sich genommen oder zu-
sammen mit anderen Umständen die Wertentwick-
lung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen Ver-
mögensgegenstände nachteilig beeinflussen und 
sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert aus-
wirken.  

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu 
einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Fonds 
befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber 
dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, 
so erhält er das von ihm in den Fonds investierte 
Kapital nicht oder nicht vollständig zurück. Der An-
leger könnte sein in den Fonds investiertes Kapital 
teilweise oder sogar ganz verlieren. Wertzuwächse 
können nicht garantiert werden. Das Risiko des 
Anlegers ist auf die angelegte Summe beschränkt. 
Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger inves-
tierte Kapital hinaus besteht nicht. 

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des 
Verkaufsprospekts beschriebenen Risiken und Unsi-
cherheiten kann die Wertentwicklung des Fonds 
durch verschiedene weitere Risiken und Unsicher-
heiten beeinträchtigt werden, die derzeit nicht be-
kannt sind. Die Reihenfolge, in der die nachfolgen-
den Risiken aufgeführt werden, enthält weder eine 
Aussage über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts 
noch über das Ausmaß oder die Bedeutung bei 
Eintritt einzelner Risiken. 

7.1 Risiken einer Fondsanlage 
Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit 
einer Anlage in einen OGAW typischerweise verbun-
den sind. Diese Risiken können sich nachteilig auf 
den Anteilwert, auf das vom Anleger investierte 
Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Halte-
dauer der Fondsanlage auswirken. 

7.1.1 Schwankung des Fondsanteilwerts 
Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert 
des Fonds, geteilt durch die Anzahl der in den Ver-
kehr gelangten Anteile. Der Wert des Fonds ent-
spricht dabei der Summe der Marktwerte aller Ver-
mögensgegenstände im Fondsvermögen abzüglich 
der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten 
des Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von dem 
Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegen-
stände und der Höhe der Verbindlichkeiten des 
Fonds abhängig. Sinkt der Wert dieser Vermögens-
gegenstände oder steigt der Wert der Verbindlich-
keiten, so fällt der Fondsanteilwert. 

7.1.2 Änderung der Anlagepolitik oder der 
Anlagebedingungen 

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit 
Genehmigung der BaFin ändern. Durch eine Ände-
rung der Anlagebedingungen können auch den 
Anleger betreffende Regelungen geändert werden. 
Die Gesellschaft kann etwa durch eine Änderung der 
Anlagebedingungen die Anlagepolitik des Fonds 
ändern oder sie kann die dem Fonds zu belastenden 
Kosten erhöhen. Die Gesellschaft kann die Anlage-
politik zudem innerhalb des gesetzlich und vertrag-
lich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne 
Änderung der Anlagebedingungen und deren Ge-
nehmigung durch die BaFin ändern. Hierdurch kann 
sich das mit dem Fonds verbundene Risiko verän-
dern. 



 

24 

7.1.3 Auflösung des Fonds 
Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung 
des Fonds zu kündigen. Die Gesellschaft kann den 
Fonds nach Kündigung der Verwaltung ganz auflö-
sen. Das Verfügungsrecht über den Fonds geht nach 
einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf die 
Verwahrstelle über. Für den Anleger besteht daher 
das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer 
nicht realisieren kann. Bei dem Übergang des Fonds 
auf die Verwahrstelle können dem Fonds andere 
Steuern als deutsche Ertragssteuern belastet wer-
den. Wenn die Fondsanteile nach Beendigung des 
Liquidationsverfahrens aus dem Depot des Anlegers 
ausgebucht werden, kann der Anleger mit Ertrags-
steuern belastet werden. 

7.1.4 Übertragung aller Vermögensgegenstände 
des Fonds auf einen anderen Investmentfonds 
(Verschmelzung) 

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegen-
stände des Fonds auf einen anderen OGAW übertra-
gen. Der Anleger kann seine Anteile in diesem Fall (i) 
zurückgeben, (ii) behalten mit der Folge, dass er 
Anleger des übernehmenden OGAW wird, (iii) oder 
gegen Anteile an einem offenen Publikums-
Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlage-
grundsätzen umtauschen, sofern die Gesellschaft 
oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen ein 
solches Investmentvermögen mit vergleichbaren 
Anlagegrundsätzen verwaltet. Dies gilt gleicherma-
ßen, wenn die Gesellschaft sämtliche Vermögensge-
genstände eines anderen offenen Publikums-
Investmentvermögen auf den Fonds überträgt. Der 
Anleger muss daher im Rahmen der Übertragung 
vorzeitig eine erneute Investitionsentscheidung 
treffen. Bei einer Rückgabe der Anteile können Er-
tragssteuern anfallen. Bei einem Umtausch der 
Anteile in Anteile an einem Investmentvermögen mit 
vergleichbaren Anlagegrundsätzen kann der Anleger 
mit Steuern belastet werden, etwa, wenn der Wert 
der erhaltenen Anteile höher ist als der Wert der 
alten Anteile zum Zeitpunkt der Anschaffung. 

7.1.5 Aussetzung der Anteilrücknahme 
Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile 
zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berück-
sichtigung der Interessen der Anleger erforderlich 
erscheinen lassen. Außergewöhnliche Umstände in 
diesem Sinne können z.B. wirtschaftliche oder poli-

tische Krisen, Rücknahmeverlangen in außerge-
wöhnlichem Umfang sein sowie die Schließung von 
Börsen oder Märkten, Handelsbeschränkungen oder 
sonstige Faktoren, die die Ermittlung des Anteil-
werts beeinträchtigen. Daneben kann die BaFin 
anordnen, dass die Gesellschaft die Rücknahme der 
Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der 
Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. Der 
Anleger kann seine Anteile während dieses Zeit-
raums nicht zurückgeben. Auch im Fall einer Ausset-
zung der Anteilrücknahme kann der Anteilwert sin-
ken, z.B. wenn die Gesellschaft gezwungen ist, 
Vermögensgegenstände während der Aussetzung 
der Anteilrücknahme unter Verkehrswert zu veräu-
ßern. Der Anteilwert nach Wiederaufnahme der 
Anteilrücknahme kann niedriger liegen, als derjeni-
ge vor Aussetzung der Rücknahme. 

Einer Aussetzung kann ohne erneute Wiederauf-
nahme der Rücknahme der Anteile direkt eine Auflö-
sung des Sondervermögens folgen, z.B. wenn die 
Gesellschaft die Verwaltung des Fonds kündigt, um 
den Fonds dann aufzulösen. Für den Anleger besteht 
daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Hal-
tedauer nicht realisieren kann und ihm wesentliche 
Teile des investierten Kapitals für unbestimmte Zeit 
nicht zur Verfügung stehen. 

7.1.6 Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des 
Anlegers 

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger 
seinen gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der 
Anteilwert des Fonds kann fallen und zu Verlusten 
beim Anleger führen. Ein bei Erwerb von Anteilen 
entrichteter Ausgabeaufschlag bzw. ein bei Veräuße-
rung von Anteilen entrichteter Rücknahmeabschlag 
kann zudem, insbesondere bei nur kurzer Anlage-
dauer den Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar 
aufzehren. Anleger könnten einen niedrigeren als 
den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhal-
ten. 

7.1.7 Beeinflussung des individuellen Ergebnisses 
durch steuerliche Aspekte 

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen 
hängt von den individuellen Verhältnissen des je-
weiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen 
unterworfen sein. Für Einzelfragen – insbesondere 
unter Berücksichtigung der individuellen steuerli-
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chen Situation – sollte sich der Anleger an seinen 
persönlichen Steuerberater wenden. 

7.2 Risiken der negativen Wertentwicklung des 
Fonds (Marktrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit 
der Anlage in einzelne Vermögensgegenstände 
durch den Fonds einhergehen. Diese Risiken können 
die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds 
gehaltenen Vermögensgegenstände beeinträchti-
gen und sich damit nachteilig auf den Anteilwert und 
auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

7.2.1 Wertveränderungsrisiken 
Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft 
für Rechnung des Fonds investiert, unterliegen 
Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem 
der Marktwert der Vermögensgegenstände gegen-
über dem Einstandspreis fällt oder Kassa- und Ter-
minpreise sich unterschiedlich entwickeln. 

7.2.2 Kapitalmarktrisiko 
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz-
produkten hängt insbesondere von der Entwicklung 
der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allge-
meinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirt-
schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 
in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die 
allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer 
Börse können auch irrationale Faktoren wie Stim-
mungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. 
Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können 
auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkur-
se oder der Bonität eines Emittenten zurückzufüh-
ren sein. 

7.2.3 Kursänderungsrisiko von 
Aktien 

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kurs-
schwankungen und somit auch dem Risiko von 
Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden 
insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne 
des emittierenden Unternehmens sowie die Ent-
wicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der 
Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann 
die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies 
gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien 
erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder 
einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; 

bei diesen können bereits geringe Veränderungen 
von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. 
Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handelbaren, im 
Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (soge-
nannter Streubesitz) niedrig, so können bereits 
kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke 
Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit zu 
höheren Kursschwankungen führen. 

7.2.4 Kursänderungsrisiko von 
Wandel- und Optionsanleihen 

Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, 
die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu 
erwerben. Die Entwicklung des Werts von Wandel- 
und Optionsanleihen ist daher abhängig von der 
Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken 
der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien 
können sich daher auch auf die Wertentwicklung der 
Wandel- und Optionsanleihe auswirken. Optionsan-
leihen, die dem Emittenten das Recht einräumen 
dem Anleger statt der Rückzahlung eines Nominal-
betrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von 
Aktien anzudienen (Reverse Convertibles), sind in 
verstärktem Maße von dem entsprechenden Aktien-
kurs abhängig. 

7.2.5 Konzentrationsrisiko 
Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte 
Vermögensgegenstände oder Märkte, dann ist der 
Fonds von der Entwicklung dieser Vermögensge-
genstände oder Märkte besonders stark abhängig. 

7.2.6 Risiken aus dem Anlagespektrum 
Unter Beachtung der durch das KAGB und die Anla-
gebedingungen vorgegebenen Anlagegrundsätze 
und -grenzen, die für den Fonds einen sehr weiten 
Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepoli-
tik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmä-
ßig Vermögensgegenstände z.B. nur weniger Bran-
chen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. 
Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlage-
sektoren kann mit Risiken (z.B. Marktenge, hohe 
Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunk-
turzyklen) verbunden sein. Über den Inhalt der An-
lagepolitik informiert der Jahresbericht nachträglich 
für das abgelaufene Berichtsjahr. 

7.2.7 Zinsänderungsrisiko 
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist 
die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzins-
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niveau ändert, das im Zeitpunkt der Begebung eines 
Wertpapiers besteht. Steigen die Marktzinsen ge-
genüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so 
fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpa-
piere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs 
festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwick-
lung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des fest-
verzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen 
Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen 
fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzins-
lichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzins-
liche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben 
geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpa-
piere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche 
Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demge-
genüber in der Regel geringere Renditen als festver-
zinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. 
Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kur-
zen Laufzeit von maximal 397 Tagen tendenziell 
geringere Kursrisiken. Daneben können sich die 
Zinssätze verschiedener, auf die gleiche Währung 
lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit 
vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich entwi-
ckeln. 

7.2.8 Risiken im Zusammenhang mit 
Derivatgeschäften 

Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivatgeschäfte 
abschließen. Der Kauf und Verkauf von Optionen 
sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder 
Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden: 

– Kursänderungen des Basiswertes können den 
Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes 
vermindern. Vermindert sich der Wert bis zur 
Wertlosigkeit, kann die Gesellschaft gezwungen 
sein, die erworbenen Rechte verfallen zu lassen. 
Durch Wertänderungen des einem Swap zugrun-
de liegenden Vermögenswertes kann der Fonds 
ebenfalls Verluste erleiden. 

– Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der 
Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst 
werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der 
Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko kann bei 
Abschluss des Geschäfts nicht bestimmbar sein. 

– Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes 
Instrument zu einem gegebenen Zeitpunkt kann 
fehlen. Eine Position in Derivaten kann dann un-

ter Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert 
(geschlossen) werden. 

– Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die 
Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise 
der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so 
dass die vom Fonds gezahlte Optionsprämie ver-
fällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Ge-
fahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermö-
genswerten zu einem höheren als dem aktuellen 
Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögens-
werten zu einem niedrigeren als dem aktuellen 
Marktpreis verpflichtet ist. Der Fonds erleidet 
dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz 
minus der eingenommenen Optionsprämie. 

– Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 
die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ver-
pflichtet ist, die Differenz zwischen dem bei Ab-
schluss zugrunde gelegten Kurs und dem Markt-
kurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. 
Fälligkeit des Geschäftes zu tragen. Damit würde 
der Fonds Verluste erleiden. Das Risiko des Ver-
lusts ist bei Abschluss des Terminkontrakts nicht 
bestimmbar.  

– Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines 
Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten 
verbunden. 

– Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen 
über die künftige Entwicklung von zugrunde lie-
genden Vermögensgegenständen, Zinssätzen, 
Kursen und Devisenmärkten können sich im 
Nachhinein als unrichtig erweisen. 

– Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermö-
gensgegenstände können zu einem an sich güns-
tigen Zeitpunkt nicht gekauft bzw. verkauft wer-
den oder müssen zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt gekauft bzw. verkauft werden. 

– Durch die Verwendung von Derivaten können 
potenzielle Verlust entstehen, die unter Umstän-
den nicht vorhersehbar sind und sogar die Ein-
schusszahlungen überschreiten können. 

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannten over-
the-counter (OTC)–Geschäften, können folgende 
Risiken auftreten: 

– Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass 
die Gesellschaft die für Rechnung des Fonds am 
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OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente 
schwer oder gar nicht veräußern kann.  

– Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstel-
lung) kann aufgrund der individuellen Vereinba-
rung schwierig, nicht möglich oder mit erhebli-
chen Kosten verbunden sein. 

7.2.9 Risiken bei Wertpapier-Darlehensgeschäften 
Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds 
ein Darlehen über Wertpapiere, so überträgt sie 
diese an einen Darlehensnehmer, der nach Beendi-
gung des Geschäfts Wertpapiere in gleicher Art, 
Menge und  
Güte zurück überträgt (Wertpapierdarlehen). Die 
Gesellschaft hat während der Geschäftsdauer keine 
Verfügungsmöglichkeit über verliehene Wertpapie-
re. Verliert das Wertpapier während der Dauer des 
Geschäfts an Wert und die Gesellschaft will das 
Wertpapier insgesamt veräußern, so muss sie das 
Darlehensgeschäft kündigen und den üblichen 
Abwicklungszyklus abwarten, wodurch ein Verlustri-
siko für den Fonds entstehen kann. 

7.2.10 Risiken bei Pensionsgeschäften 
Gibt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so 
verkauft sie diese und verpflichtet sich, sie gegen 
Aufschlag nach Ende der Laufzeit zurückzukaufen. 
Der zum Laufzeitende vom Verkäufer zu zahlende 
Rückkaufpreis nebst Aufschlag wird bei Abschluss 
des Geschäftes festgelegt. Sollten die in Pension 
gegebenen Wertpapiere während der Geschäftslauf-
zeit an Wert verlieren und die Gesellschaft sie zur 
Begrenzung der Wertverluste veräußern wollen, so 
kann sie dies nur durch die Ausübung des vorzeiti-
gen Kündigungsrechts tun. Die vorzeitige Kündi-
gung des Geschäfts kann mit finanziellen Einbußen 
für den Fonds einhergehen. Zudem kann sich her-
ausstellen, dass der zum Laufzeitende zu zahlende 
Aufschlag höher ist als die Erträge, die die Gesell-
schaft durch die Wiederanlage der erhaltenen Bar-
mittel erwirtschaftet hat.  

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so 
kauft sie diese und muss sie am Ende einer Laufzeit 
wieder verkaufen. Der Rückkaufpreis wird bereits bei 
Geschäftsabschluss festgelegt. Die in Pension ge-
nommenen Wertpapiere dienen als Sicherheiten für 
die Bereitstellung der Liquidität an den Vertrags-
partner. Etwaige Wertsteigerungen der Wertpapiere 
kommen dem Fonds nicht zugute. 

7.2.11 Risiken im Zusammenhang mit dem Empfang 
von Sicherheiten 

Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte, Wert-
papierdarlehens- und Pensionsgeschäfte Sicherhei-
ten. Derivate, verliehene Wertpapiere oder in Pensi-
on gegebene Wertpapiere können im Wert steigen. 
Die gestellten Sicherheiten könnten dann nicht mehr 
ausreichen, um den Lieferungs- bzw. Rückübertra-
gungsanspruch der Gesellschaft gegenüber dem 
Kontrahenten in voller Höhe abzudecken. 

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkon-
ten, in Staatsanleihen hoher Qualität oder in Geld-
marktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das 
Kreditinstitut, bei dem die Bankguthaben verwahrt 
werden, kann jedoch ausfallen. Staatsanleihen und 
Geldmarktfonds können sich negativ entwickeln. Bei 
Beendigung des Geschäfts könnten die angelegten 
Sicherheiten nicht mehr in voller Höhe verfügbar 
sein, obwohl sie von der Gesellschaft für den Fonds 
in der ursprünglich gewährten Höhe wieder zurück 
gewährt werden müssen. Die Gesellschaft kann 
dann verpflichtet sein, für Rechnung des Fonds die 
Sicherheiten auf den gewährten Betrag aufzusto-
cken und somit den durch die Anlage erlittenen 
Verlust auszugleichen.  

7.2.12 Risiken im Zusammenhang mit der Investition 
in Investmentanteile 

Die Risiken der Investmentvermögen, deren Anteile 
für den Fonds erworben werden (sogenannte „Ziel-
fonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den 
Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermö-
gensgegenstände bzw. der von diesen Zielfonds 
verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager der 
einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig han-
deln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere 
Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte 
Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können be-
stehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chan-
cen können sich gegeneinander aufheben. Es ist der 
Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Ma-
nagement der Zielfonds zu kontrollieren. Deren 
Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit 
den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft 
übereinstimmen. Der Gesellschaft wird die aktuelle 
Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeit-
nah bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung 
nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann 
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sie gegebenenfalls erst deutlich verzögert reagie-
ren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds 
Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rück-
nahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesell-
schaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds 
zu veräußern, indem sie diese Auszahlung des 
Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft 
oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. 

7.2.13 Inflationsrisiko 
Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle 
Vermögensgegenstände. Dies gilt auch für die im 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände. Die 
Inflationsrate kann über dem Wertzuwachs des 
Fonds liegen. 

7.2.14 Währungsrisiko 
Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen 
Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der 
Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse 
aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt 
der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswäh-
rung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und 
somit auch der Wert des Fondsvermögens. 

7.2.15 Risiken der eingeschränkten oder erhöhten 
Liquidität des Fonds (Liquiditätsrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die 
Liquidität des Fonds beeinträchtigen können. Dies 
kann dazu führen, dass der Fonds seinen Zahlungs-
verpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft 
nicht nachkommen kann bzw. dass die Gesellschaft 
die Rückgabeverlangen von Anlegern vorüberge-
hend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger 
könnte gegebenenfalls die von ihm geplante Halte-
dauer nicht realisieren und ihm könnte das inves-
tierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte 
Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die Verwirkli-
chung der Liquiditätsrisiken könnte zudem der Net-
toinventarwert des Fonds und damit der Anteilwert 
sinken, etwa wenn die Gesellschaft gezwungen ist, 
bei entsprechender gesetzlicher Zulässigkeit, Ver-
mögensgegenstände für den Fonds unter Verkehrs-
wert zu veräußern. 

7.2.16 Risiko aus der Anlage in 
Vermögensgegenstände 

Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände 
erworben werden, die nicht an einer Börse zugelas-
sen oder an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Diese 
Vermögensgegenstände können gegebenenfalls nur 
mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung 
oder gar nicht weiterveräußert werden. Auch an 
einer Börse zugelassene Vermögensgegenstände 
können abhängig von der Marktlage, dem Volumen, 
dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten gege-
benenfalls nicht oder nur mit hohen Preisabschlä-
gen veräußert werden. Obwohl für den Fonds nur 
Vermögensgegenstände erworben werden dürfen, 
die grundsätzlich jederzeit liquidiert werden kön-
nen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese 
zeitweise oder dauerhaft nur unter Realisierung von 
Verlusten veräußert werden können. 

7.2.17 Risiken durch vermehrte Rückgaben oder 
Zeichnungen 

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern 
fließt dem Fondsvermögen Liquidität zu bzw. vom 
Fondsvermögen Liquidität ab. Die Zu- und Abflüsse 
können nach Saldierung zu einem Nettozu- oder -
abfluss der liquiden Mittel des Fonds führen. Dieser 
Nettozu- oder -abfluss kann den Fondsmanager 
veranlassen, Vermögensgegenstände zu kaufen 
oder zu verkaufen, wodurch Transaktionskosten 
entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die 
Zu- oder Abflüsse eine von der Gesellschaft für den 
Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel über- bzw. 
unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden 
Transaktionskosten werden dem Fondsvermögen 
belastet und können die Wertentwicklung des Fonds 
beeinträchtigen. Bei Zuflüssen kann sich eine erhöh-
te Fondsliquidität belastend auf die Wertentwick-
lung des Fonds auswirken, wenn die Gesellschaft die 
Mittel nicht zu adäquaten Bedingungen anlegen 
kann. 

7.3 Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und 
Forderungsrisiko 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich 
für den Fonds im Rahmen einer Vertragsbindung mit 
einer anderen Partei (sogenannte Gegenpartei) 
ergeben können. Dabei besteht das Risiko, dass der 
Vertragspartner seinen Verpflichtungen aus dem 
Vertrag nicht mehr nachkommen kann. Diese Risi-
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ken können die Wertentwicklung des Fonds beein-
trächtigen und sich damit auch nachteilig auf den 
Anteilwert und das vom Anleger investierte Kapital 
auswirken. 

7.3.1 Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken 
(außer zentrale Kontrahenten) 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend 
„Emittent“) oder eines Vertragspartners (Kontrahen-
ten), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können 
für den Fonds Verluste entstehen. Das Emittentenri-
siko beschreibt die Auswirkung der besonderen 
Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben 
den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf 
den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei 
sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Ver-
mögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei 
eines für Rechnung des Fonds geschlossenen Ver-
trags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kon-
trahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die für 
Rechnung des Fonds geschlossen werden. 

7.3.2 Risiko durch zentrale Kontrahenten 
Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – 
„CCP“) tritt als zwischengeschaltete Institution in 
bestimmte Geschäfte für den Fonds ein, insbesonde-
re in Geschäfte über derivative Finanzinstrumente. 
In diesem Fall wird er als Käufer gegenüber dem 
Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer 
tätig. Ein CCP sichert seine Gegenparteiausfallrisiken 
durch eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es 
ihm jederzeit ermöglichen, Verluste aus den einge-
gangen Geschäften auszugleichen, etwa durch so-
genannte Einschusszahlungen (z.B. Besicherungen). 
Es kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht aus-
geschlossen werden, dass ein CCP ausfällt, wodurch 
auch Ansprüche der Gesellschaft für den Fonds be-
troffen sein können. Hierdurch können Verluste für 
den Fonds entstehen, die nicht abgesichert sind. 

7.3.3 Adressenausfallrisiken bei 
Pensionsgeschäften 

Bei Pensionsgeschäften erfolgt die Stellung der 
Sicherheiten durch die Gegenleistung des Vertrags-
partners. Bei einem Ausfall des Vertragspartners 
während der Laufzeit des Pensionsgeschäfts hat die 
Gesellschaft ein Verwertungsrecht hinsichtlich der in 
Pension genommenen Wertpapiere bzw. Barmittel. 
Ein Verlustrisiko für den Fonds kann daraus folgen, 

dass die gestellten Sicherheiten wegen der zwi-
schenzeitlichen Verschlechterung der Bonität des 
Emittenten bzw. steigender Kurse der in Pension 
gegebenen Wertpapiere nicht mehr ausreichen, um 
den Rückübertragungsanspruch der Gesellschaft 
der vollen Höhe nach abzudecken. 

7.3.4 Adressenausfallrisiken bei Wertpapier-
Darlehensgeschäften 

Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des Fonds 
ein Darlehen über Wertpapiere, so muss sie sich 
gegen den Ausfall des Vertragspartners ausreichen-
de Sicherheiten gewähren lassen. Der Umfang der 
Sicherheitsleistung entspricht mindestens dem 
Kurswert der als Wertpapier-Darlehen übertragenen 
Wertpapiere. Der Darlehensnehmer hat weitere 
Sicherheiten zu stellen, wenn der Wert der als Darle-
hen gewährten Wertpapiere steigt, die Qualität der 
gestellten Sicherheiten abnimmt oder eine Ver-
schlechterung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse 
eintritt und die bereits gestellten Sicherheiten nicht 
ausreichen. Kann der Darlehensnehmer dieser 
Nachschusspflicht nicht nachkommen, so besteht 
das Risiko, dass der Rückübertragungsanspruch bei 
Ausfall des Vertragspartners nicht vollumfänglich 
abgesichert ist. Werden die Sicherheiten bei einer 
anderen Einrichtung als der Verwahrstelle des Fonds 
verwahrt, besteht zudem das Risiko, dass diese bei 
Ausfall des Entleihers gegebenenfalls nicht sofort 
bzw. nicht in vollem Umfang verwertet werden kön-
nen. 

7.4 Operationelle und sonstige 
Risiken des Fonds 

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich 
beispielsweise aus unzureichenden internen Pro-
zessen sowie aus menschlichem oder Systemversa-
gen bei der Gesellschaft oder externen Dritten erge-
ben können. Diese Risiken können die 
Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und 
sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und 
auf das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 

7.4.1 Risiken durch kriminelle Handlungen, 
Missstände oder Naturkatastrophen 

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen 
kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste 
durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbei-
tern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden 
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oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkata-
strophen geschädigt werden. 

7.4.2 Länder- oder Transferrisiko 
Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer 
Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlen-
der Transferfähigkeit der Währung oder -bereitschaft 
seines Sitzlandes, oder aus anderen Gründen, Leis-
tungen nicht fristgerecht, überhaupt nicht oder nur 
in einer anderen Währung erbringen kann. So kön-
nen z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft für 
Rechnung des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in 
einer Währung erfolgen, die aufgrund von Devisen-
beschränkungen nicht (mehr) konvertierbar ist, oder 
in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der 
Schuldner in einer anderen Währung, so unterliegt 
diese Position dem oben dargestellten Währungsri-
siko. 

7.4.3 Rechtliche und politische 
Risiken 

Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsord-
nungen getätigt werden, bei denen deutsches Recht 
keine Anwendung findet bzw. im Fall von Rechts-
streitigkeiten der Gerichtsstand außerhalb Deutsch-
lands ist. Hieraus resultierende Rechte und Pflichten 
der Gesellschaft für Rechnung des Fonds können 
von denen in Deutschland zum Nachteil des Fonds 
bzw. des Anlegers abweichen. Politische oder recht-
liche Entwicklungen einschließlich der Änderungen 
von rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen 
Rechtsordnungen können von der Gesellschaft nicht 
oder zu spät erkannt werden oder zu Beschränkun-
gen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbe-
ner Vermögensgegenstände führen. Diese Folgen 
können auch entstehen, wenn sich die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Gesellschaft und/oder 
die Verwaltung des Fonds in Deutschland ändern. 

7.4.4 Änderung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen, steuerliches Risiko 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der der-
zeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in 
Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige 
Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür über-
nommen werden, dass sich die steuerliche Beurtei-
lung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder 
Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 

Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteue-
rungsgrundlagen des Fonds für vorangegangene 
Geschäftsjahre (z.B. aufgrund von steuerlichen Au-
ßenprüfungen) kann für den Fall einer für den Anle-
ger steuerlich grundsätzlich nachteiligen Korrektur 
zur Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus 
der Korrektur für vorangegangene Geschäftsjahre zu 
tragen hat, obwohl er unter Umständen zu diesem 
Zeitpunkt nicht in dem Fonds investiert war. Umge-
kehrt kann für den Anleger der Fall eintreten, dass 
ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Kor-
rektur für das aktuelle und für vorangegangene 
Geschäftsjahre, in denen er an dem Fonds beteiligt 
war, nicht mehr zugutekommt, weil er seine Anteile 
vor Umsetzung der Korrektur zurückgegeben oder 
veräußert hat. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu 
führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerli-
che Vorteile in einem anderen als eigentlich zutref-
fenden Veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich 
veranlagt werden und sich dies beim einzelnen 
Anleger negativ auswirkt. 

7.4.5 Schlüsselpersonenrisiko 
Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem be-
stimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser 
Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der 
handelnden Personen und damit den richtigen Ent-
scheidungen des Managements ab. Die personelle 
Zusammensetzung des Fondsmanagements kann 
sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger 
können dann möglicherweise weniger erfolgreich 
agieren. 

7.4.6 Verwahrrisiko 
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen 
insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko ver-
bunden, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverlet-
zungen bzw. höherer Gewalt resultieren kann. 

7.4.7 Risiken aus Handels- und 
Clearingmechanismen 
(Abwicklungsrisiko) 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften über 
ein elektronisches System besteht das Risiko, dass 
eine der Vertragsparteien verzögert oder nicht ver-
einbarungsgemäß zahlt oder die Wertpapiere nicht 
fristgerecht liefert.  
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Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass 
die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht wer-
den.   

8. Profil des typischen Anlegers 
Gilt für SK Top Invest Deka und SK CorporateBond 
Invest Deka 
Die Anteile des Fonds SK Top Invest Deka und SK 
CorporateBond Invest Deka sind in erster Linie für 
den Vermögensaufbau sowie die Vermögensopti-
mierung bestimmt. Sie eignen sich besonders für 
Anleger mit mittlerer bis hoher Wertpapiererfahrung 
und Risikobereitschaft.  

Gilt für SK SelcetedBond Invest Deka 
Die Anteile des Fonds SK SelectedBond Invest Deka 
sind in erster Linie für die Vermögensoptimierung 
bestimmt. Sie eignen sich besonders für Anleger mit 
geringer bis mittlerer Wertpapiererfahrung und 
Risikobereitschaft.  

Gilt für alle Fonds: 
Der Preis der Anteile und die daraus erzielten Erträ-
ge können sowohl fallen als auch steigen. Anleger 
können unter Umständen angelegte Beträge nicht 
zurückerhalten oder keine Rendite auf ihre Kapital-
anlage erzielen. Eine Anlage in Anteilen der Fonds 
sollte dementsprechend – auch im Hinblick auf die 
mit dem Erwerb der Anteile verbundenen Kosten – 
als mittel- bis langfristige Investition angesehen 
werden. Im Hinblick auf die Risiken, denen die Ver-
mögensgegenstände der Fonds ausgesetzt sein 
können, empfiehlt es sich nicht, Anteile auf Kredit zu 
erwerben. 

Interessierten Anlegern wird geraten, sich über die 
entsprechenden rechtlichen Erfordernisse, Devisen-
bestimmungen und Steuern nach dem Recht des 
Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres gewöhnli-
chen Aufenthaltes oder Wohnsitzes zu informieren, 
die sich auf den Besitz oder die Veräußerung von 
Anteilen auswirken können. 

9. Bewertung  

9.1 Allgemeine Regeln für die 
Vermögensbewertung 

9.1.1 An einer Börse zugelassene/ an einem 
organisierten Markt gehandelte 
Vermögensgegenstände 

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer 
Börse zugelassen sind oder an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezo-
gen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden 
zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine 
verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, 
sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere 
Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensge-
genstände“ nicht anders angegeben. 

9.1.2 Nicht an Börsen notierte oder an 
organisierten Märkten gehandelte 
Vermögensgegenstände oder 
Vermögensgegenstände ohne handelbaren 
Kurs 

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an 
Börsen zugelassen sind noch in einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs 
verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert 
bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach 
geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksich-
tigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemes-
sen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Beson-
dere Regeln für die Bewertung einzelner 
Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben. 

9.2 Besondere Regeln für die Bewertung 
einzelner Vermögensgegenstände 

9.2.1 Nichtnotierte Schuldverschreibungen und 
Schuldscheindarlehen 

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die 
nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind (z.B. nicht notierte Anlei-
hen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), 
und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen 
werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen 
und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und 
gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen ver-
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gleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit 
und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls 
mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren 
Veräußerbarkeit.  

9.2.2 Optionsrechte und Terminkontrakte 
Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und 
Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten 
Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse 
zugelassen oder an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handel-
baren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewähr-
leistet, bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkei-
ten aus für Rechnung des Fonds verkauften Termin-
kontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten 
Einschüsse werden unter Einbeziehung der am 
Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und 
Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzuge-
rechnet. 

9.2.3 Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile 
und Darlehen 

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem 
Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.  

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, 
sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die 
Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nenn-
wert zuzüglich Zinsen erfolgt.  

Investmentanteile (Anteile an Zielfonds) werden 
grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rück-
nahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren 
handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung 
gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfü-
gung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen 
Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Ein-
schätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen 
unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgege-
benheiten angemessen ist. 

Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensge-
schäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen 
übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend. 

9.3 Geldmarktinstrumente 
Bei den im Fonds befindlichen Geldmarktinstrumen-
ten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie 
Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, Depot-
bankvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröf-
fentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor 
dem Valutatag berücksichtigt. Auf ausländische 
Währung lautende Vermögensgegenstände 

Auf ausländische Währung lautende Vermögensge-
genstände werden unter Zugrundelegung des Morn-
ing-Fixings der Reuters AG um 10.00 Uhr der Wäh-
rung in Euro taggleich umgerechnet. 

10. Anteile 
Die Rechte der Anleger werden bei Errichtung des 
Fonds ausschließlich in Globalurkunden verbrieft. 
Diese Globalurkunden werden bei einer Wertpapier-
Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers 
auf Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht 
nicht. Der Erwerb von Anteilen ist nur bei Depotver-
wahrung möglich. Die Anteilscheine lauten auf den 
Inhaber und sind über einen Anteil oder eine Mehr-
zahl von Anteilen ausgestellt. Mit der Übertragung 
eines Anteilscheins gehen auch die darin verbrieften 
Rechte über.  

10.1 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

10.1.1 Ausgabe von Anteilen 
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätz-
lich nicht beschränkt. Die Anteile können über die 
Sparkasse KölnBonn sowie bei der Gesellschaft 
erworben werden. Sie werden von der Verwahrstelle 
zum Ausgabepreis ausgegeben, der dem Inventar-
wert pro Anteil ("Anteilwert") zuzüglich eines Ausga-
beaufschlags entspricht. Daneben ist der Erwerb 
über die Vermittlung Dritter möglich, hierbei können 
zusätzliche Kosten entstehen. Die Gesellschaft be-
hält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorüberge-
hend oder vollständig einzustellen. 

10.1.2 Rücknahme von Anteilen 
Die Anleger können bewertungstäglich die Rück-
nahme von Anteilen verlangen, sofern die Gesell-
schaft die Anteilrücknahme nicht vorübergehend 
ausgesetzt hat (siehe Abschnitt „Aussetzung der 
Rücknahme). Rücknahmeorders sind bei der Ver-
wahrstelle oder der Gesellschaft selbst zu stellen. 
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem 
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am Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahme-
preis zurückzunehmen, der dem an diesem Tag 
ermittelten Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich 
eines Rücknahmeabschlages – entspricht. Die Rück-
nahme kann auch durch die Vermittlung Dritter 
erfolgen, hierbei können zusätzliche Kosten entste-
hen. 

10.1.3 Abrechnung bei Anteilausgabe und -
rücknahme 

Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der Anleger-
gleichbehandlung Rechnung, indem sie sicherstellt, 
dass sich kein Anleger durch den Kauf oder Verkauf 
von Anteilen zu bereits bekannten Anteilwerten 
Vorteile verschaffen kann. Sie setzt deshalb einen 
täglichen Orderannahmeschluss fest. Die Abrech-
nung von Ausgabe- und Rücknahmeorders, die bis 
zum Orderannahmeschluss bei der Verwahrstelle 
oder der Gesellschaft eingehen, erfolgt spätestens 
an dem auf den Eingang der Order folgenden Wer-
termittlungstag (=Abrechnungstag) zu dem dann 
ermittelten Anteilwert. Orders, die nach dem An-
nahmeschluss bei der Verwahrstelle oder bei der 
Gesellschaft eingehen, werden spätestens am über-
nächsten Wertermittlungstag (=Abrechnungstag) zu 
dem dann ermittelten Wert abgerechnet. Der Order-
annahmeschluss für diesen Fonds ist auf der Home-
page der Gesellschaft unter www.deka.de veröffent-
licht. Er kann von der Gesellschaft jederzeit geändert 
werden. 

Darüber hinaus können Dritte die Anteil-ausgabe 
bzw. -rücknahme vermitteln, z.B. die depotführende 
Stelle. Dabei kann es zu längeren Abrechnungszei-
ten kommen. Auf die unterschiedlichen Abrech-
nungsmodalitäten der depotführenden Stellen hat 
die Gesellschaft keinen Einfluss. 

10.1.4 Aussetzung der Anteilrücknahme 
Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile 
zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berück-
sichtigung der Interessen der Anleger erforderlich 
erscheinen lassen. Solche außergewöhnlichen Um-
stände liegen zum Beispiel vor, wenn eine Börse, an 
der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des Fonds 
gehandelt wird, außerplanmäßig geschlossen ist, 
oder wenn die Vermögensgegenstände des Fonds 
nicht bewertet werden können. Daneben kann die 
BaFin anordnen, dass die Gesellschaft die Rücknah-

me der Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Inte-
resse der Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich 
ist. 

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile 
erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis 
zurückzunehmen oder umzutauschen, wenn sie 
unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen 
aller Anleger, Vermögensgegenstände des Fonds 
veräußert hat. Einer vorübergehenden Aussetzung 
kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknah-
me der Anteile direkt eine Auflösung des Sonder-
vermögens folgen (siehe hierzu den Abschnitt „Auf-
lösung und Verschmelzung des Fonds“). 

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger und darüber 
hinaus in hinreichend verbreiteten Wirtschafts- und 
Tageszeitungen oder im Internet auf www.deka.de 
über die Aus-setzung und die Wiederaufnahme der 
Rücknahme der Anteile. Außerdem werden die An-
leger über ihre depotführenden Stellen in Papier-
form oder in elektronischer Form informiert. 

10.2 Liquiditätsmanagement 
Die Gesellschaft hat folgende Grundsätze und Ver-
fahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, die Liqui-
ditätsrisiken zu überwachen: 

– Die Gesellschaft legt unter Berücksichtigung des 
Liquiditätsprofils und insbesondere der Anlage-
strategie eine angemessene Liquiditätshöhe des 
Fonds fest. Die Angemessenheit der Liquiditäts-
höhe wird regelmäßig überprüft. 

– Die Liquidität des Fonds sowie seiner Anlagen 
wird durch die von der Gesellschaft festgelegten 
Liquiditätsmessvorkehrungen täglich überprüft. 
Die Liquiditätsmessvorkehrungen beinhalten die 
Betrachtung von sowohl quantitativen als auch 
qualitativen Informationen der Anlagen des 
Fonds. Bei etwaigen Anlagen in Zielfonds werden 
deren Rücknahmebedingungen berücksichtigt. 
Um die angemessene Liquiditätshöhe des Fonds 
sicherzustellen, führt die Gesellschaft ein konti-
nuierliches Monitoring unter Anwendung eines 
Limitsystems in Verbindung mit geeigneten Es-
kalationsmaßnahmen durch. Die Gesellschaft legt 
zu diesem Zweck für den Fonds adäquate Warn-
schwellen für die Liquidität und Illiquidität fest. 
Die Verfahren zur Liquiditätssteuerung beinhal-
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ten auch die Berücksichtigung der Risiken, die 
aus Anteilsscheinrückgaben entstehen können. 

– Die Gesellschaft führt zudem regelmäßig Stress-
tests durch, mit denen sie die Liquiditätsrisiken 
und insbesondere Sensitivitäten des Fonds be-
werten kann. Diese werden auf der Grundlage zu-
verlässiger und aktueller quantitativer oder, falls 
dies nicht angemessen ist, qualitativer Informati-
onen durchgeführt. Hierbei werden die Anlage-
strategie, Rücknahmefristen, Zahlungsverpflich-
tungen und Fristen, innerhalb derer die 
Vermögensgegenstände veräußert werden kön-
nen, sowie Informationen in Bezug auf Marktent-
wicklungen, insbesondere Änderungen in Han-
delsumsätzen, Preisspreads, Bonitäten sowie 
qualitativen Kriterien einbezogen. 

– Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze 
regelmäßig und aktualisiert sie entsprechend. 

10.3 Börsen und Märkte 
Die Gesellschaft kann die Anteile des Fonds an einer 
Börse oder in organisierten Märkten zulassen; der-
zeit hat die Gesellschaft von dieser Möglichkeit 
keinen Gebrauch gemacht. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Anteile auch an anderen Märkten gehandelt werden. 
Ein Dritter kann ohne Zu-stimmung der Gesellschaft 
veranlassen, dass die Anteile in den Freiverkehr oder 
einen anderen außerbörslichen Handel einbezogen 
werden.  

Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen 
Märkten zugrundeliegende Marktpreis wird nicht 
ausschließlich durch den Wert der im Fonds gehal-
tenen Vermögensgegenstände, sondern auch durch 
Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann die-
ser Marktpreis von dem von der Gesellschaft bzw. 
der Verwahrstelle ermittelten Anteilpreis abweichen. 

10.4 Faire Behandlung der Anleger und 
Anteilklassen 

Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Ausgestal-
tungsmerkmale. Anteilklassen werden nicht gebil-
det.  

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu 
behandeln. Sie darf im Rahmen der Steuerung ihres 
Liquiditätsrisikos und der Rücknahme von Anteilen 

die Interessen eines Anlegers oder einer Gruppe von 
Anlegern nicht über die Interessen eines anderen 
Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe stellen.  

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die 
faire Behandlung der Anleger sicherstellt, siehe 
Abschnitt „Abrechnung bei Anteilausgabe und -
rücknahme“ sowie „Liquiditätsmanagement“. 

10.5 Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten 

10.5.1 Ausgabe- und Rücknahmepreis 
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rück-
nahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesell-
schaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewer-
tungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden 
Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlich-
keiten (Nettoinventarwert). 

Die Division des Nettoinventarwertes durch die Zahl 
der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den "Anteil-
wert". 

Bewertungstage für die Anteile des Fonds sind alle 
Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Gel-
tungsbereich des KAGB, die Börsentage sind, sowie 
am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die 
Gesellschaft und die Verwahrstelle von einer Ermitt-
lung des Wertes absehen. Von einer Anteilpreiser-
mittlung wird derzeit an Christi Himmelfahrt, 
Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen 
Einheit, Heilig Abend und Silvester abgesehen. 

10.5.2 Aussetzung der Errechnung 
des Ausgabe- und Rücknahmepreises 

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- 
und Rücknahmepreises zeitweilig unter denselben 
Voraussetzungen wie die Anteilrücknahme ausset-
zen. Diese sind im Abschnitt „Aussetzung der An-
teilrücknahme“ näher erläutert. 

10.5.3  Ausgabeaufschlag 
Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem An-
teilwert ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet. Der 
Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 3,25 %, derzeit 
3,25 %, des Anteilwertes. Dieser Ausgabeaufschlag 
kann insbesondere bei kurzer Anlagedauer die Per-
formance reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der 
Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine Ver-
gütung für den Vertrieb der Anteile des Fonds dar. 
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Die Gesellschaft kann den Ausgabeaufschlag zur 
Abgeltung von Vertriebsleistungen an etwaige ver-
mittelnde Stellen weitergeben.  

10.5.4 Veröffentlichung der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden regel-
mäßig in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirt-
schaftszeitungen oder im Internet auf www.deka.de 
veröffentlicht. 

10.5.5 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der 
Anteile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die 
Gesellschaft bzw. durch die Verwahrstelle erfolgt 
zum Ausgabepreis (An-teilwert zuzüglich Ausgabe-
aufschlag) bzw. Rücknahmepreis (Anteilwert) ohne 
Berechnung zusätzlicher Kosten.  

Werden Anteile über Dritte zurückgegeben, so kön-
nen Kosten bei der Rücknahme der Anteile anfallen. 
Bei Vertrieb von Anteilen über Dritte können auch 
höhere Kosten als der Ausgabepreis berechnet wer-
den.  

11. Kosten 

11.1 Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der 
Anteile 

Zu den Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der 
Anteile, siehe Abschnitt „Anteile – Kosten bei Aus-
gabe und Rücknahme der Anteile“. Erwirbt der Anle-
ger Anteile durch Vermittlung Dritter, können diese 
höhere Kosten als den Ausgabeaufschlag berech-
nen. Gibt der Anleger Anteile über Dritte zurück, so 
können diese bei der Rücknahme der Anteile eigene 
Kosten berechnen. 

11.2 Verwaltungs- und  sonstige Kosten 
Die Gesellschaft erhält für ihre Tätigkeit bei SK Top 
Invest Deka und SK CorporateBond Invest Deka eine 
jährliche Vergütung bis zur Höhe von 0,72 %, derzeit 
0,45 % und bei SK SelectedBond Invest Deka eine 
jährliche Vergütung bis zur Höhe von 1,20 %, derzeit 
0,45 %, des Durchschnittswertes des Fonds, errech-
net aus den Tageswerten. Die Vergütung wird mo-
natlich anteilig erhoben. 

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährli-
che Vergütung bis zur Höhe von 0,10 %, derzeit 
0,05 % des Durchschnittswertes des Fonds, errech-
net aus den Monatsendwerten. Die Vergütung wird 
monatlich anteilig erhoben. 

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die 
folgenden Aufwendungen zu Lasten des Fonds: 

– bankübliche Depotgebühren, ggf. ein-schließlich 
der banküblichen Kosten für die Verwahrung aus-
ländischer Wertpapiere im Ausland; 

– Kosten für den Druck und Versand der für die 
Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahresbe-
richte; 

– Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und 
Halbjahresberichte, der Aus-gabe- und Rück-
nahmepreise und ggf. der Ausschüttungen und 
des Auflösungsberichtes; 

– Kosten der Erstellung und Verwendung eines 
dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der In-
formationen über Fondsverschmelzungen und 
der Informationen über Maßnahmen im Zusam-
menhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Be-
rechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 

– Kosten für die Prüfung des Fonds durch den 
Abschlussprüfer des Fonds; 

– Kosten für die Bekanntmachung der Besteue-
rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; 

– Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen 
in Bezug auf den Fonds erhoben werden; 

– Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hin-
blick auf den Fonds; 

– Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbe-
vollmächtigten; 

– Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des 
Fonds durch Dritte; 

– Kosten für die Geltendmachung und Durchset-
zung von Rechtsansprüchen durch die Gesell-
schaft für Rechnung des Fonds sowie der Abwehr 
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von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Fonds 
erhobenen Ansprüchen; 

– im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, 
die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergü-
tungen sowie den vorstehend genannten Auf-
wendungen anfallende Steuern einschließlich der 
im Zusammenhang mit der Verwaltung und Ver-
wahrung eventuell entstehende Steuern. 

Außerdem werden dem Fonds neben den vorge-
nannten Vergütungen und Aufwendungen die in 
Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräuße-
rung von Vermögensgegenständen entstehenden 
Kosten belastet. 

11.3 Besonderheiten beim Erwerb von 
Investmentanteilen 

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Fonds wird 
eine Verwaltungsvergütung für die im Fonds gehal-
tenen Anteile an Zielfonds berechnet. 

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Aus-
gabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen 
gelegt, die dem Fonds im Berichtszeitraum für den 
Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Ziel-
fonds berechnet worden sind. Ferner wird die Vergü-
tung offen gelegt, die dem Fonds von einer in- oder 
ausländischen Gesellschaft oder einer Gesellschaft, 
mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden 
ist, als Verwaltungsvergütung für die im Fonds ge-
haltenen Zielfondsanteile berechnet wurde. 

Gilt nur für SK SelectedBond Invest Deka 
Sofern die Investmentanteile von der Gesellschaft 
selbst oder einer in- oder ausländischen Gesell-
schaft, mit der die Deka Investment GmbH durch 
wesentliche mittelbare oder unmittelbare Beteili-
gung verbunden ist, ausgegeben wurden, wird eine 
Verwaltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen 
Investmentanteile nicht berechnet. 

11.4 Gesamtkostenquote 
Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu 
Lasten des Fonds angefallenen Verwaltungskosten 
offengelegt und als Quote des durchschnittlichen 
Fondsvolumens ausgewiesen (Gesamtkostenquote). 
Die Verwaltungskosten setzen sich zusammen aus 
der Vergütung für die Verwaltung des Fonds, der 
Verwahrstellenvergütung, sofern erhoben der Ver-

triebsprovision sowie den Aufwendungen, die dem 
Fonds zusätzlich belastet werden können (siehe 
Abschnitt „Kosten – Verwaltungs- und sonstige 
Kosten“ sowie „–Besonderheiten beim Erwerb von 
Investmentanteilen“). Die Gesamtkostenquote bein-
haltet keine Nebenkosten und Kosten, die beim 
Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen entstehen (Transaktionskosten). Die Ge-
samtkostenquote wird in den wesentlichen Anleger-
informationen als sogenannte „laufende 
Kosten“ veröffentlicht. 

11.5 Rückvergütungen und Vertriebsvergütungen 
Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit 
Geschäften für Rechnung des Fonds geldwerte Vor-
teile (Brokerresearch, Finanzanalysen, Markt- und 
Kursinformationssysteme) entstehen, die im Inte-
resse der Anleger bei den Anlageentscheidungen 
verwendet werden. Der Gesellschaft fließen keine 
Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Ver-
wahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen 
und Aufwandserstattungen zu. Die Gesellschaft 
gewährt (auch über die in diesem Verkaufsprospekt 
benannte Vertriebsprovision und den Ausgabeauf-
schlag hinaus) an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, 
wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsent-
gelte als so genannte „Vermittlungsprovisio-
nen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen”. 

12. Ermittlung und Verwendung der 
Erträge/Geschäftsjahr 

12.1 Ermittlung der Erträge, Ertrags-
ausgleichsverfahren 

Der Fonds erzielt Erträge aus den während des Ge-
schäftsjahres angefallenen und nicht zur Kostende-
ckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträ-
gen aus Investmentanteilen. Hinzu kommen 
Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften. 
Weitere Erträge können aus der Veräußerung von für 
Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegen-
ständen resultieren. 

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein sog. Er-
tragsausgleichsverfahren an. Das bedeutet, dass die 
während des Geschäftsjahres angefallenen anteili-
gen Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Aus-
gabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer 
von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises 
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vergütet erhält, fortlaufend verrechnet werden. Bei 
der Berechnung des Ertragsausgleichs werden die 
angefallenen Aufwendungen berücksichtigt. 

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwan-
kungen im Verhältnis zwischen Erträgen und sonsti-
gen Vermögensgegenständen auszugleichen, die 
durch Nettomittelzuflüsse oder Nettomittelabflüsse 
aufgrund von Anteilausgaben oder -rückgaben ver-
ursacht werden. Jeder Nettomittelzufluss liquider 
Mittel würde andernfalls den Anteil der Erträge am 
Nettoinventarwert des Fonds verringern, jeder Ab-
fluss ihn vermehren. 

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfahren 
dazu, dass der Ausschüttungsbetrag je Anteil nicht 
durch die unvorhersehbare Entwicklung des Fonds 
bzw. des Anteilumlaufs beeinflusst wird. Dabei wird 
in Kauf genommen, dass Anleger, die beispielsweise 
kurz vor dem Ausschüttungstermin Anteile erwer-
ben, den auf Erträge entfallenden Teil des Ausgabe-
preises in Form einer Ausschüttung zurückerhalten, 
obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem Entstehen 
der Erträge nicht mitgewirkt hat. 

12.2 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 
30. September eines jeden Jahres. 

12.3 Ertragsverwendung/ 
Ausschüttung 

Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während 
des Geschäftsjahres für Rechnung des Fonds ange-
fallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 
Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investmentan-
teilen sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensions-
geschäften – unter Berücksichtigung des zugehöri-
gen Ertragsausgleichs – an die Anleger aus. 
Realisierte Veräußerungsgewinne und sonstige 
Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen 
Ertragsausgleichs – können ebenfalls zur Ausschüt-
tung herangezogen werden.  

13. Auflösung und Verschmelzung des Fonds 

13.1 Voraussetzungen für die Auflösung des Fonds 
Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des 
Fonds zu verlangen. Die Gesellschaft kann ihr Recht 
zur Verwaltung des Fonds kündigen unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs 
Monaten durch Bekanntgabe im Bundesanzeiger 
und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjah-
resbericht. Außerdem werden die Anleger über ihre 
depotführenden Stellen in Papierform oder elektro-
nischer Form über die Kündigung informiert. Mit 
dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das 
Recht der Gesellschaft, den Fonds zu verwalten. 

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der Ge-
sellschaft, wenn das Insolvenzverfahren über ihr 
Vermögen eröffnet wird oder mit der Rechtskraft des 
Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag auf die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse 
abgewiesen wird.  

Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der Gesell-
schaft geht das Verfügungsrecht über den Fonds auf 
die Verwahrstelle über, die den Fonds abwickelt und 
den Erlös an die Anleger verteilt, oder mit Genehmi-
gung der BaFin einer anderen Kapitalverwaltungs-
gesellschaft die Verwaltung überträgt. 

13.2 Verfahren bei Auflösung des Fonds 
Mit dem Übergang des Verfügungsrechts über den 
Fonds auf die Verwahrstelle wird die Ausgabe und 
Rücknahme von Anteilen eingestellt und der Fonds 
abgewickelt. 

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte 
des Fonds abzüglich der noch durch den Fonds zu 
tragenden Kosten und der durch die Auflösung 
verursachten Kosten werden an die Anleger verteilt, 
wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile am 
Fonds Ansprüche auf Auszahlung des Liquidations-
erlöses haben. 

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr 
Verwaltungsrecht erlischt, einen Auflösungsbericht, 
der den Anforderungen an einen Jahresbericht ent-
spricht. Spätestens drei Monate nach dem Stichtag 
der Auflösung des Fonds wird der Auflösungsbericht 
im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Während die 
Verwahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie jähr-
lich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung be-
endet ist, einen Bericht, der den Anforderungen an 
einen Jahresbericht entspricht. Diese Berichte sind 
ebenfalls spätestens drei Monate nach dem Stichtag 
im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 
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13.3 Voraussetzungen für die Verschmelzung des 
Fonds 

Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds dürfen 
mit Genehmigung der BaFin auf ein anderes beste-
hendes oder durch die Verschmelzung neu gegrün-
detes Investmentvermögen übertragen werden. 
Sämtliche Vermögensgegenstände des Fonds dür-
fen auch auf eine bestehende oder durch die Ver-
schmelzung neu gegründete inländische Investmen-
taktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital 
übertragen werden. 

Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresende des 
Fonds (Übertragungsstichtag) wirksam, sofern kein 
anderer Übertragungsstichtag bestimmt wird. 

13.4 Rechte der Anleger bei der Übertragung  
Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem 
geplanten Übertragungsstichtag entweder die Mög-
lichkeit, ihre Anteile ohne weitere Kosten, mit Aus-
nahme der Kosten zur Deckung der Auflösung des 
Fonds, zu-rückzugeben, oder ihre Anteile gegen 
Anteile eines anderen offenen Publikums-
Investmentvermögens umzutauschen, das ebenfalls 
von der Gesellschaft oder einem Unternehmen des-
selben Konzerns verwaltet wird und dessen Anlage-
grundsätze mit denen des Fonds vergleichbar sind.  

Die depotführenden Stellen der Anleger des Fonds 
übermitteln diesen spätestens 30 Tage vor der 
letztmaligen Möglichkeit, die Anteile vor der Ver-
schmelzung zurück zu geben oder in ein anderes 
offenes Publikums-Investmentvermögen umzutau-
schen, in Papierform oder in elektronischer Form 
Informationen zu den Gründen für die Verschmel-
zung, den potentiellen Auswirkungen für die Anle-
ger, deren Rechte in Zusammenhang mit der Ver-
schmelzung sowie zu maßgeblichen 
Verfahrensaspekten. Die Anleger erhalten weiterhin 
die wesentlichen Anlegerinformationen für das 
Investmentvermögen, auf das die Vermögensge-
genstände des Fonds übertragen werden. 

Am Übertragungsstichtag werden die Nettoinven-
tarwerte des übertragenden Fonds und des über-
nehmenden Investmentvermögens berechnet, das 
Umtauschverhältnis wird festgelegt und der gesam-
te Umtausch-vorgang wird vom Abschlussprüfer 
geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach 
dem Verhältnis der Nettoinventarwerte je Anteil des 

Fonds und des übernehmenden Investmentvermö-
gens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger 
erhält die Anzahl von Anteilen an dem übernehmen-
den Investmentvermögen, die dem Wert seiner 
Anteile an dem Fonds entspricht.  

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- oder Um-
tauschrecht keinen Gebrauch machen, werden sie 
am Übertragungsstichtag Anleger des überneh-
menden Investment-vermögens. Die Gesellschaft 
kann gegebenenfalls auch mit der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft des übernehmenden Investment-
vermögens festlegen, dass den Anlegern des Fonds 
bis zu 10 % des Wertes ihrer Anteile in bar ausge-
zahlt werden. Mit der Übertragung aller Vermö-
genswerte erlischt der Fonds. Findet die Übertra-
gung während des laufenden Geschäftsjahres des 
Fonds statt, muss die Gesellschaft auf den Übertra-
gungsstichtag einen Bericht erstellen, der den An-
forderungen an einen Jahresbericht entspricht.  

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- und Tageszeitung oder auf 
www.deka.de das Wirksamwerden der Übertragung 
bekannt, wenn der Fonds auf ein anderes von der 
Gesellschaft verwaltetes Investmentvermögen ver-
schmolzen wurde und die Verschmelzung wirksam 
geworden ist. Sollte der Fonds auf ein Investment-
vermögen verschmolzen werden, das nicht von der 
Gesellschaft verwaltet wird, so übernimmt die Ver-
waltungsgesellschaft die Bekanntmachung des 
Wirksamwerdens der Verschmelzung, die das auf-
nehmende oder neu gegründete Investmentvermö-
gen verwaltet. 

14. Auslagerung 
Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen 
Unternehmen übertragen: 

– an die Dealis Fund Operations GmbH (Dealis), 
Frankfurt:  

– Fondsbuchhaltung 

– an die BNP Paribas Securities Services S.A.: 

– Fondsadministration betreffend  
Exchange Traded Funds 



 

39 

– an die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frank-
furt: 

– Prüfung der Marktgerechtheit für alle Produkte 

– Sicherheitenverwaltung/ 
Collateral Management 

– Bankgeschäftsabwicklung 

– Compliance, Bekämpfung der  
Geldwäsche 

– Revision  

– Recht 

– Unternehmenskommunikation, Meldewesen 
und Beschwerdemanagement 

– Betriebliches Rechnungswesen 

– Leistungen im Rahmen des Controlling 

– Betrieb der IT-Systeme und Betriebsorganisati-
on (Informationstechnologie, Telekommunika-
tionssysteme und Infrastruktur) 

– an die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxem-
burg S.A.: 

– Zentrale Fondsabwicklung 

Neben den ausgelagerten Tätigkeiten übernimmt 
die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt auf 
dauerhafter Vertragsbasis u.a. den Vertrieb von 
Fondsanteilen und Aufgaben zur Anbahnung, Vorbe-
reitung und Durchführung von Wertpapierdarlehen 
und Wertpapierpensionsgeschäften. 

15. Interessenkonflikte 
Bei der Gesellschaft können folgende Interessens-
konflikte entstehen: 

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden 
Interessen kollidieren: 

– Interessen der Gesellschaft und der mit dieser 
verbundenen Unternehmen, 

– Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft oder 

– Interessen anderer Anleger in diesem oder ande-
ren Fonds. 

Umstände oder Beziehungen, die Interessenskon-
flikte begründen können, umfassen insbesondere:  

– Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesellschaft, 

– Mitarbeitergeschäfte, 

– Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft, 

– Umschichtungen im Fonds, 

– positive Darstellung der Fondsperformance, 

– Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den von 
ihr verwalteten Investmentvermögen oder Indivi-
dualportfolios bzw. 

– Geschäfte zwischen von der Gesellschaft verwal-
teten Investmentvermögen und/oder Individual-
portfolios, 

– Zusammenfassung mehrerer Orders („block 
trades“), 

– Beauftragung von eng verbundenen Unterneh-
men und Personen, 

– Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 

– hohe Umschlaghäufigkeit von Vermögensgegen-
ständen („Frequent Trading“), 

– Festlegung der Cut off-Zeit, 

– Aussetzungen der Anteilrücknahme; 

– IPO-Zuteilungen. 

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die 
Gesellschaft folgende organisatorische Maßnahmen 
ein, um Interessenkonflikte zu vermeiden und ggf. 
zu minimieren, zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie 
zu steuern, zu beobachten und sie offenzulegen:  

– Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die 
Einhaltung von Gesetzen und Regeln überwacht 
und an die Interessenskonflikte gemeldet werden 
müssen, 

– Pflichten zur Offenlegung, 
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– Organisatorische Maßnahmen wie  

– die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen 
für einzelne Abteilungen, um dem Missbrauch 
von vertraulichen Informationen vorzubeugen, 

– Zuordnung von Zuständigkeit, um unsachge-
mäße Einflussnahme zu verhindern, 

– die Trennung von Eigenhandel und Kunden-
handel, 

– Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf 
Mitarbeitergeschäfte, Verpflichtungen zur Einhal-
tung des Insiderrechts, 

– Einrichtung von Vergütungssystemen, 

– Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundenin-
teressen und zur anleger- und anlagegerechten 
Beratung bzw. Beachtung der vereinbarten Anla-
gerichtlinien,  

– Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim 
Erwerb bzw. zur Veräußerung von Finanzinstru-
menten, 

– Grundsätze zur Aufteilung von Teilausführungen,  

– Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-off-
Zeiten). 

16. Kurzangaben über steuerrechtliche 
Vorschriften 

16.1 Allgemeine Besteuerungssystematik 
Die Erträge eines deutschen oder ausländischen 
Fonds werden grundsätzlich auf der Ebene des An-
legers versteuert, während der Fonds selbst von der 
Steuer befreit ist. Die steuerrechtliche Behandlung 
von Erträgen aus Fondsanteilen folgt damit dem 
Grundsatz der Transparenz, wonach der Anleger 
grundsätzlich so besteuert werden soll, als hätte er 
die von dem Fonds erzielten Erträge unmittelbar 
selbst erwirtschaftet (Transparenzprinzip). Abwei-
chend von diesem Grundsatz ergeben sich bei der 
Fondsanlage jedoch einige Besonderheiten. So 
werden beispielsweise bestimmte Erträge bzw. 
Gewinne auf der Ebene des Anlegers erst bei Rück-
gabe der Fondsanteile erfasst. Negative Erträge des 
Fonds sind mit positiven Erträgen gleicher Art zu 
verrechnen. Soweit die negativen Erträge hierdurch 

nicht vollständig ausgeglichen werden können, 
dürfen sie nicht von dem Anleger geltend gemacht 
werden, sondern müssen auf der Ebene des Fonds 
vorgetragen und in nachfolgenden Geschäftsjahren 
mit gleichartigen Erträgen ausgeglichen werden. 

Eine Besteuerung des Anlegers können ausschließ-
lich die Ausschüttung bzw. Thesaurierung von Erträ-
gen (laufende Erträge) sowie die Rückgabe von 
Fondsanteilen auslösen. Die Besteuerung richtet 
sich dabei im Einzelnen nach den Vorschriften des 
Investmentsteuergesetzes in Verbindung mit dem 
allgemeinen Steuerrecht. Die steuerrechtlichen 
Folgen einer Anlage in einen Fonds sind dabei im 
Wesentlichen unabhängig davon, ob es sich um 
einen deutschen oder um einen ausländischen 
Fonds handelt, sodass die nachfolgende Darstellung 
für beide gleichermaßen gilt. Etwaige Unterschiede 
in der Besteuerung werden an der jeweiligen Stelle 
hervorgehoben. 

Darüber hinaus gelten die Anmerkungen auch für 
Dachfonds, d.h. für Fonds, die ihr Kapital ganz über-
wiegend oder jedenfalls zum Teil in andere Fonds 
anlegen. Der Anleger muss bei Dachfonds keine 
Besonderheiten beachten, weil ihm die für die Be-
steuerung erforderlichen Informationen von der 
Gesellschaft in der gleichen Form zur Verfügung 
gestellt werden wie für andere Fonds. 

Seit dem 1. Januar 2009 unterliegen Einkünfte aus 
Kapitalvermögen für Privatanleger in Deutschland 
der Abgeltungsteuer i.H.v. 25 Prozent als spezielle 
Form der Kapitalertragsteuer. Zusätzlich zur Abgel-
tungsteuer ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 
5,5 Prozent der Abgeltungsteuer einzubehalten und 
abzuführen. Seit dem 1. Januar 2015 ist jede Stelle, 
die verpflichtet ist, Abgeltungsteuer für natürliche 
Personen abzuführen, auch Kirchensteuerabzugs-
verpflichteter. Dazu zählen insbesondere Banken, 
Kreditinstitute und Versicherungen. Diese haben – 
entsprechend der Religions-/ Konfessionszugehö-
rigkeit des Anlegers - Kirchensteuer in Höhe von 8 
Prozent bzw. 9 Prozent der Abgeltungsteuer auto-
matisch einzubehalten und an die steuererheben-
den Religionsgemeinschaften abzuführen. Zu die-
sem Zweck wird die Religionszugehörigkeit des 
Anlegers in Form eines verschlüsselten Kennzei-
chens beim Bundeszentralamt für Steuern abge-
fragt. Das sogenannte Kirchensteuerabzugsmerkmal 
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(KiStAM) gibt Auskunft über die Zugehörigkeit zu 
einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft und 
den geltenden Kirchensteuersatz. Die Abfrage er-
folgt einmal jährlich zwischen dem 1. September 
und 31. Oktober (sogenannte Regelabfrage). Sofern 
der Anleger der Datenweitergabe beim Bundeszent-
ralamt für Steuern bereits widersprochen hat bzw. 
bis zum 30. Juni eines Jahres widerspricht, sperrt 
das Bundeszentralamt die Übermittlung des KiStAM. 
Ein entsprechender Widerspruch gilt bis zu seinem 
Widerruf. Kirchenmitglieder werden in diesem Fall 
von ihrem Finanzamt zur Abgabe einer Steuererklä-
rung für die Erhebung der Kirchensteuer auf Abgel-
tungsteuer aufgefordert. Bei Ehegatten/ Lebens-
partnern mit gemeinschaftlichen Depots werden die 
Kapitalerträge den Ehegatten/Lebenspartnern je-
weils hälftig zugeordnet und hierauf die Kirchen-
steuer je nach Religionsgemeinschaft berechnet. 
Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonder-
ausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd 
berücksichtigt. Auf einen entsprechenden Hinweis 
auf den Solidaritätszuschlag sowie die Kirchensteu-
er wird bei den folgenden Ausführungen jeweils 
verzichtet. 

Die deutsche Abgeltungsteuer entfaltet für Privatan-
leger grundsätzlich abgeltende Wirkung. Soweit die 
Einnahmen der Abgeltungsteuer unterlegen haben, 
entfällt damit die Verpflichtung des Privatanlegers, 
die Einnahmen in seiner Einkommensteuererklä-
rung anzugeben. Von der Abgeltungsteuer erfasst 
werden – mit wenigen Ausnahmen – alle Einkünfte 
aus Kapitalvermögen, worunter alle laufenden Kapi-
talerträge, wie z.B. Zinsen und Dividenden, sowie 
auch realisierte Kursgewinne (Veräußerungsgewin-
ne, wie beispielsweise Gewinne aus der Veräuße-
rung von Aktien oder Renten, fallen. 

Bei laufenden Erträgen wie z.B. Zinsen und Dividen-
den ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn diese 
dem Anleger nach dem 31. Dezember 2008 zuflie-
ßen. Im Fall von realisierten Gewinnen und Verlusten 
ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn die Wirt-
schaftsgüter nach dem 31. Dezember 2008 erwor-
ben wurden. Dies gilt sowohl für die von dem Fonds 
erworbenen Wirtschaftsgüter als auch für den von 
dem Anleger erzielten Gewinn oder Verlust aus der 
Veräußerung eines Fondsanteils. Bei Einkünften aus 
Kapitalvermögen, die nicht im Zusammenhang mit 

Fondsanteilen stehen, gelten teilweise abweichende 
Übergangsregelungen. 

Kann der Anschaffungszeitpunkt von Wirtschaftsgü-
tern nicht eindeutig bestimmt werden, ist die ge-
setzliche Verbrauchsfolgefiktion zu beachten, wo-
nach die als erstes angeschafften Wertpapiere als 
zuerst verkauft gelten. Dies gilt sowohl für die Wirt-
schaftsgüter des Fonds als auch für die von dem 
Anleger gehaltenen Fondsanteile z.B. bei Girosam-
melverwahrung. 

16.2 Besteuerung der laufenden 
Erträge aus Fonds 

Ertragsarten und Ertragsverwendung 

Ein Fonds darf gemäß der jeweiligen Anlagepolitik 
sowie der Vertragsbedingungen in unterschiedliche 
Wirtschaftsgüter investieren. Die hieraus erzielten 
Erträge dürfen aufgrund des Transparenzgedankens 
nicht einheitlich z.B. als Dividenden qualifiziert 
werden, sondern sind entsprechend den Regeln des 
deutschen Steuerrechts jeweils getrennt zu erfas-
sen. Ein Fonds kann daher beispielsweise Zinsen, 
zinsähnliche Erträge, Dividenden und Gewinne aus 
der Veräußerung von Wirtschaftsgütern erwirtschaf-
ten. Die Erträge werden dabei nach steuerrechtli-
chen Vorschriften – insbesondere dem Investment-
steuergesetz – ermittelt, sodass sie regelmäßig von 
den tatsächlich ausgeschütteten Beträgen bzw. den 
im Jahresbericht ausgewiesenen Beträgen für Aus-
schüttung und Thesaurierung abweichen. Die steu-
errechtliche Behandlung der Erträge beim Anleger 
hängt sodann von der Ertragsverwendung des Fonds 
ab, d.h. ob der Fonds die Erträge vollständig thesau-
riert oder vollständig bzw. teilweise ausschüttet. Die 
Ertragsverwendung Ihres Fonds entnehmen Sie bitte 
dem Verkaufsprospekt oder dem Jahresbericht. 
Darüber hinaus ist danach zu differenzieren, ob die 
Erträge einem Privatanleger oder einem betriebli-
chen Anleger zuzurechnen sind. Sofern vom Fonds 
eine steuerrechtliche Substanzausschüttung aus-
gewiesen wird, ist diese für den Anleger nicht steu-
erbar. Dies bedeutet für einen bilanzierenden Anle-
ger, dass die Substanzausschüttung in der 
Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen ist, 
in der Steuerbilanz aufwandswirksam ein passiver 
Ausgleichsposten zu bilden ist und damit technisch 
die historischen Anschaffungskosten steuerneutral 
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gemindert werden. Alternativ können die fortgeführ-
ten Anschaffungskosten um den anteiligen Betrag 
der Substanzausschüttung vermindert werden. 

Ausländische Quellensteuer 

Auf ausländische Erträge werden teilweise Quellen-
steuern in dem jeweiligen Land einbehalten, die auf 
der Ebene des Fonds als Werbungskosten abgezo-
gen werden dürfen. Alternativ kann die Gesellschaft 
die ausländischen Quellensteuern in den Besteue-
rungsgrundlagen ausweisen, sodass sie direkt auf 
Ebene des Anlegers auf die zu zahlende Steuer an-
gerechnet werden, oder sie der Anleger von seinen 
Einkünften abziehen kann. Teilweise investieren 
Fonds darüber hinaus in Länder, in denen auf die 
Erträge zwar tatsächlich keine Quellensteuer einbe-
halten wird, der Anleger aber gleichwohl eine Quel-
lensteuer auf seine persönliche Steuerschuld an-
rechnen kann (fiktive Quellensteuer). In diesen 
Fällen kommt auf Ebene des Anlegers ausschließlich 
die Anrechnung der ausgewiesenen fiktiven Quel-
lensteuer in Betracht. Ein Abzug von fiktiver Quel-
lensteuer von den Einkünften des Anlegers ist unzu-
lässig. 

Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen 

Die für die Besteuerung des Anlegers maßgeblichen 
Besteuerungsgrundlagen werden von der Gesell-
schaft zusammen mit einer Berufsträgerbescheini-
gung, dass die Angaben nach den Regeln des deut-
schen Steuerrechts ermittelt wurden, im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Besteuerung im Privatvermögen 

Wann die von dem Fonds erzielten Erträge beim 
Anleger steuerrechtlich zu erfassen sind, hängt von 
der Ertragsverwendung ab. Bei einer Thesaurierung 
hat der Anleger die sog. ausschüttungsgleichen 
Erträge, d.h. bestimmte von dem Fonds nicht zur 
Ausschüttung verwendete Erträge, in dem Kalender-
jahr zu versteuern, in dem das Geschäftsjahr des 
Fonds endet. Da der Anleger in diesem Fall tatsäch-
lich keine Erträge erhält, diese aber gleichwohl ver-
steuern muss, spricht man in diesem Zusammen-
hang von der sog. Zuflussfiktion. Bei einer 
Vollausschüttung sind beim Anleger die ausge-
schütteten Erträge und bei einer Teilausschüttung 

sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüt-
tungsgleichen Erträge grundsätzlich steuerpflichtig. 
In beiden Fällen hat der in Deutschland steuerpflich-
tige Anleger die Erträge im Jahr des Zuflusses zu 
versteuern.  

Sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüt-
tungsgleichen Erträge sind grundsätzlich in vollem 
Umfang steuerpflichtig, es sei denn, die Steuerfrei-
heit bestimmter Erträge ist explizit geregelt. Bei der 
Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist 
als Werbungskosten ein Sparer-Pauschbetrag in 
Höhe von 801,- Euro (bei Zusammenveranlagung: 
1.602,- Euro) abzuziehen, soweit der Anleger in 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Der 
Abzug von dem Anleger tatsächlich entstandenen 
Werbungskosten (z.B. Depotgebühren) ist in der 
Regel ausgeschlossen. Gewinne aus der Veräuße-
rung von Wertpapieren und Termingeschäften sind 
vom Anleger nur bei Ausschüttung bzw. bei Rückga-
be der Fondsanteile zu versteuern. 

Besteuerung im Betriebsvermögen 

Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige 
betriebliche Anleger, der seinen Gewinn durch Ein-
nahme-Überschuss-Rechnung ermittelt, hat die 
ausgeschütteten Erträge sowie die ausschüttungs-
gleichen Erträge zum gleichen Zeitpunkt wie der 
Privatanleger zu versteuern. Im Fall der Gewinner-
mittlung durch Betriebsvermögensvergleich hat der 
Anleger die ausschüttungsgleichen Erträge am 
Geschäftsjahresende des Fonds und die ausgeschüt-
teten Erträge mit Entstehung des Anspruchs zu 
erfassen. Insoweit finden die allgemeinen Regeln 
des Bilanzsteuerrechts Anwendung. 

Für den betrieblichen Anleger sind sowohl die aus-
geschütteten als auch die ausschüttungsgleichen 
Erträge grundsätzlich in vollem Umfang steuer-
pflichtig, soweit nicht die Steuerfreiheit bestimmter 
Erträge explizit geregelt ist. So sind beispielweise 
Dividendenerträge sowie ausgeschüttete realisierte 
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien von dem 
Anleger nur in Höhe von 60 Prozent zu versteuern 
(Teileinkünfteverfahren). Für körperschaftsteuer-
pflichtige Anleger sind z.B. in- und ausländische 
Dividendenerträge, die dem Fonds vor dem 1. März 
2013 zugeflossen sind, zu 95 Prozent steuerfrei. 
Aufgrund der Neuregelung zur Besteuerung von 
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Streubesitzdividenden sind Dividenden, die dem 
Fonds nach dem 28. Februar 2013 zugeflossen sind, 
bei körperschaftsteuerpflichtigen Anlegern steuer-
pflichtig. Die ausgeschütteten realisierten Gewinne 
aus der Veräußerung von Aktien sind grundsätzlich 
zu 95 Prozent steuerfrei. Dies gilt nicht für derartige 
Erträge aus Fondsanteilen, die insbesondere Kredit-
institute ihrem Handelsbestand zuordnen. 

16.3 Rückgabe von Fondsanteilen 
Steuerrechtlich wird die Rückgabe von Fondsantei-
len wie ein Verkauf behandelt, d.h. der Anleger reali-
siert einen Veräußerungsgewinn oder -verlust. 

Besteuerung im Privatvermögen 

Gewinne und Verluste aus der Rückgabe von 
Fondsanteilen sind als positive bzw. negative Ein-
künfte aus Kapitalvermögen grundsätzlich steuer-
pflichtig. Die Gewinne und Verluste können mit 
anderen Erträgen aus Kapitalvermögen grundsätz-
lich verrechnet werden. Dies gilt jedoch nicht im 
Hinblick auf Verlustvorträge oder zukünftige Verlus-
te aus der Veräußerung von Aktien, für die ein sepa-
rater Verlustverrechnungstopf zu führen ist. 

Das Verrechnungsverbot gilt auch für Verluste aus 
der Rückgabe von Fondsanteilen, oder Veräußerung 
anderer Wertpapiere, die noch unter das alte Recht 
vor Einführung der Abgeltungsteuer fallen.  

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und 
Gewinne bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppel-
besteuerungsabkommens zwischen dem Quellen-
staat und Deutschland steuerfrei und noch nicht 
ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der 
Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der 
Fondsanteile ist für private Anleger in Höhe des 
besitzzeitanteiligen DBA-Gewinns steuerfrei. Der 
DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft als Prozent-
satz des Rücknahmepreises veröffentlicht. 

Der im Rücknahmepreis als enthalten geltende 
Zwischengewinn unterliegt ebenfalls der Besteue-
rung. Dieser setzt sich aus den von dem Fonds er-
wirtschafteten Zinsen und zinsähnlichen Erträgen 
zusammen, die seit dem letzten Ausschüttungs- 
oder Thesaurierungstermin angefallen sind und seit 
diesem Zeitpunkt noch nicht steuerpflichtig ausge-

schüttet oder thesauriert wurden. Der Zwischenge-
winn wird von der Gesellschaft bewertungstäglich 
ermittelt und zusammen mit dem Rücknahmepreis 
veröffentlicht. Außerdem wird er dem Anleger von 
der Verwahrstelle in Deutschland auf der Wertpa-
pierabrechnung mitgeteilt. Der beim Kauf gezahlte 
Zwischengewinn gehört beim Anleger grundsätzlich 
zu den negativen Einnahmen aus Kapitalvermögen, 
die er mit anderen positiven Einkünften aus Kapital-
vermögen verrechnen kann. Voraussetzung ist, dass 
vom Fonds ein Ertragsausgleich durchgeführt wird 
und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischen-
gewinns als auch im Rahmen der von den Berufsträ-
gern zu bescheinigenden Steuerdaten hierauf hin-
gewiesen wird. Der bei Rückgabe der Fondsanteile 
vereinnahmte Zwischengewinn zählt zu den positi-
ven Einkünften aus Kapitalvermögen. Wird der Zwi-
schengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 
Prozent des Entgelts für die Rückgabe oder Veräuße-
rung des Fondsanteils als Zwischengewinn anzuset-
zen. 

Hedgefonds sind gesetzlich nicht verpflichtet, den 
Zwischengewinn zu ermitteln bzw. zu veröffentli-
chen. Sofern sich die Gesellschaft dazu entschließt, 
darf der Zwischengewinn für Hedgefonds allerdings 
freiwillig ermittelt und veröffentlicht werden. 

Der Veräußerungsgewinn wird für den Anleger 
grundsätzlich von der deutschen Verwahrstelle 
ermittelt. Gewinn oder Verlust ist hierbei der Unter-
schied zwischen dem Veräußerungspreis einerseits 
und den Anschaffungskosten und den Werbungs-
kosten andererseits. Darüber hinaus sind die An-
schaffungskosten sowie der Veräußerungspreis 
jeweils um den Zwischengewinn zu mindern. Der so 
ermittelte Veräußerungsgewinn bzw. -verlust ist 
zusätzlich um die ausschüttungsgleichen Erträge zu 
mindern, um insoweit eine Doppelbesteuerung zu 
vermeiden. 

Besteuerung im Betriebsvermögen 

Bei einer Rückgabe von Fondsanteilen bildet die 
Differenz zwischen dem Rücknahmepreis und den 
Anschaffungskosten grundsätzlich den steuerpflich-
tigen Veräußerungsgewinn oder Veräußerungsver-
lust. Der erhaltene Zwischengewinn stellt beim be-
trieblichen Anleger einen unselbständigen Teil des 
Veräußerungserlöses dar. 
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Der Aktiengewinn umfasst Dividenden, soweit diese 
bei Zurechnung an den Anleger steuerfrei sind, 
Veräußerungsgewinne und -verluste aus Aktien 
sowie Wertsteigerungen und -minderungen aus 
Aktien, die noch nicht ausgeschüttet oder thesau-
riert worden sind. Der Aktiengewinn wird von der 
Gesellschaft als Prozentsatz des Rücknahmepreises 
veröffentlicht, sodass der Anleger den absoluten 
Aktiengewinn sowohl bei Erwerb als auch bei Rück-
gabe der Fondsanteile durch Multiplikation mit dem 
jeweiligen Rücknahmepreis ermitteln muss. Die 
Differenz zwischen dem absoluten Aktiengewinn bei 
Rückgabe und dem absoluten Aktiengewinn bei 
Erwerb stellt sodann den besitzzeitanteiligen Ak-
tiengewinn dar, durch den der Anleger eine Aussage 
darüber erhält, in welchem Umfang die Wertsteige-
rung bzw. der Wertverlust seiner Fondsanteile auf 
Aktien zurückzuführen ist. Der Gewinn bzw. Verlust 
aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für körper-
schaftsteuerpflichtige Anleger i.H.v. 95 Prozent des 
besitzzeitanteiligen Aktiengewinns, für einkommen-
steuerpflichtige betriebliche Anleger i.H.v. 40 Pro-
zent des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns steuer-
frei. Aufgrund der oben erwähnten 
Gesetzesänderung werden seit dem 1. März 2013 
zwei Aktiengewinne getrennt für körperschaftsteu-
erpflichtige Anleger und für einkommensteuer-
pflichtige betriebliche Anleger veröffentlicht. 

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und 
Gewinne bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppel-
besteuerungsabkommens zwischen dem Quellen-
staat und Deutschland steuerfrei und noch nicht 
ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der 
Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der 
Fondsanteile ist für betriebliche Anleger in Höhe des 
besitzzeitanteiligen DBA-Gewinns steuerfrei. Der 
DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft in der glei-
chen Form wie der Aktiengewinn getrennt von die-
sem veröffentlicht. 

Der betriebliche Anleger hat die Fondsanteile mit 
den Anschaffungskosten zuzüglich gegebenenfalls 
Anschaffungsnebenkosten zu aktivieren. Der beim 
Kauf gezahlte Zwischengewinn stellt einen unselb-
ständigen Teil der Anschaffungskosten dar. Wenn 
der Fonds während der Haltedauer der Fondsanteile 
Erträge thesauriert, sind die ausschüttungsgleichen 
Erträge außerbilanziell zu erfassen und ein aktiver 
Ausgleichsposten zu bilden. Zum Zeitpunkt der 

Rückgabe der Fondsanteile sind diese erfolgswirk-
sam auszubuchen und der aktive Ausgleichsposten 
ist aufzulösen, um eine doppelte steuerrechtliche 
Erfassung der ausschüttungsgleichen Erträge zu 
vermeiden. Darüber hinaus ist der besitzzeitanteili-
ge Aktiengewinn außerbilanziell zu berücksichtigen. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der 
Rechtssache „STEKO Industriemontage 
GmbH“ entschieden, dass die Regelung im Körper-
schaftsteuergesetz für den Übergang vom körper-
schaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum 
Halbeinkünfteverfahren in 2001 europa-
rechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, 
Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Betei-
ligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b 
Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, 
galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für 
Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Betei-
ligungen an inländischen Gesellschaften erst in 
2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des 
EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. 
Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die 
Rechtssache STEKO grundsätzlich Wirkungen auf die 
Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 
1.Februar 2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 
28. Oktober 2009 – I R 27/08 beim Aktiengewinn 
(„STEKO-Rechtsprechung“) hat die Finanzverwal-
tung insbesondere dargelegt, unter welchen Vo-
raussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpas-
sung eines Aktiengewinns aufgrund der 
Rechtssache STEKO möglich ist. Der BFH hat zudem 
mit den Urteilen vom 25. Juni 2014 (I R 33/09) und 
30. Juli 2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. 
Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) ent-
schieden, dass Hinzurechnungen von negativen 
Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i.d.F. des 
Steuersenkungsgesetzes vom 23. Oktober 2000 in 
den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten 
und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht 
mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. 
Soweit also nicht bereits durch die STEKO-
Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-
Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-
Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung 
erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bis-
lang nicht geäußert. Im Hinblick auf mögliche Maß-
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nahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfeh-
len wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, 
einen steuerlichen Berater zu konsultieren. 

16.4 Deutsche Kapitalertragsteuer 
Die inländischen depotführenden Stellen haben 
grundsätzlich die Kapitalertragsteuer für den Anle-
ger einzubehalten und abzuführen. Die Kapitaler-
tragsteuer hat für Privatanleger grundsätzlich abgel-
tende Wirkung. Der Anleger hat allerdings ein 
Veranlagungswahlrecht und in bestimmten Fällen 
eine Veranlagungspflicht. Werden die Fondsanteile 
im Betriebsvermögen gehalten, besteht grundsätz-
lich eine Pflicht zur Veranlagung. Wird der betriebli-
che Anleger mit seinen Erträgen aus Fondsanteilen 
zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer veranlagt, 
ist die gezahlte Kapitalertragsteuer nur eine Steuer-
vorauszahlung ohne abgeltende Wirkung, die der 
Anleger auf seine persönliche Steuerschuld anrech-
nen kann. Hierfür erhält der Anleger von deutschen 
Verwahrstellen eine Steuerbescheinigung, die er im 
Rahmen seiner Veranlagung dem Finanzamt vorle-
gen muss. 

Im Rahmen der Veranlagung ist der Steuersatz bei 
Privatanlegern für Einkünfte aus Kapitalvermögen 
auf 25 Prozent begrenzt. Eine freiwillige Veranla-
gung ist insbesondere Anlegern ohne oder mit ei-
nem sehr niedrigen zu versteuernden Einkommen 
zu empfehlen. 

Bei Erteilung einer Nichtveranlagungs-
bescheinigung oder der Vorlage eines gültigen 
Freistellungsauftrags verzichten deutsche Verwahr-
stellen insoweit auf den Einbehalt der Kapitalertrag-
steuer. Weist der Anleger nach, dass er Steueraus-
länder ist, beschränkt sich der 
Kapitalertragsteuerabzug auf Erträge aus deutschen 
Dividenden. 

Deutsche Verwahrstellen haben für den Steuerpflich-
tigen einen Verlustverrechnungstopf zu führen, der 
automatisch in das nächste Jahr übertragen wird. 
Hierbei sind Verluste aus dem Verkauf von Aktien 
nur mit Gewinnen aus dem Verkauf von Aktien verre-
chenbar. Gewinne aus der Rückgabe von Fondsantei-
len sind steuerrechtlich keine Gewinne aus Aktien. 

Kapitalertragsteuer wird nur insoweit einbehalten, 
als die positiven Einkünfte die (vorgetragenen) ne-
gativen Einkünfte sowie evtl. Freistellungsaufträge 
übersteigen. Der in Deutschland unbeschränkt steu-
erpflichtige Anleger darf seinen Banken insgesamt 
Freistellungsaufträge bis zu einem Gesamtbetrag 
von 801,- Euro (bei Zusammenveranlagung: 1.602,- 
Euro) erteilen. 

Freistellungsauftrag, Nichtveranlagungs-
bescheinigung bzw. der Nachweis der Ausländerei-
genschaft müssen der Verwahrstelle rechtzeitig 
vorliegen. Rechtzeitig ist im Falle der Thesaurierung 
vor dem Geschäftsjahresende des Fonds, bei aus-
schüttenden Fonds vor der Ausschüttung und bei 
der Rückgabe von Fondsanteilen vor der Transakti-
on. 

Werden die Fondsanteile nicht in einem deutschen 
Depot verwahrt und die Ertragsscheine einer deut-
schen Zahlstelle vorgelegt, können Freistellungsauf-
trag sowie Nichtveranlagungsbescheinigung nicht 
berücksichtigt werden. 

Ausländische Anleger können bei verspätetem 
Nachweis der Ausländereigenschaft die Erstattung 
des Steuerabzugs grundsätzlich entsprechend der 
Abgabenordnung (§ 37 Absatz 2 AO) beantragen. 
Zuständig ist das für die depotführende Stelle zu-
ständige Finanzamt. Eine Erstattung des Steuerab-
zugs auf deutsche Dividenden ist nur im Rahmen 
des einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommens 
zwischen ihrem Ansässigkeitsstaat und Deutschland 
möglich. Für die Erstattung ist das Bundeszentral-
amt für Steuern zuständig. 

Soweit der Fonds gezahlte oder fiktiv anrechenbare 
ausländische Quellensteuern ausweist, werden 
diese grundsätzlich beim Steuerabzug steuermin-
dernd berücksichtigt. Ist eine steuerrechtliche Be-
rücksichtigung ausgewiesener anrechenbarer Quel-
lensteuern ausnahmsweise nicht möglich, werden 
sie in einem "Quellensteuertopf" vorgetragen. 

Deutsche Fonds 

Deutsche depotführende Stellen haben sowohl bei 
Ausschüttung als auch bei Thesaurierung grund-
sätzlich Kapitalertragsteuer einzubehalten und 
abzuführen. 
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Werden die Fondsanteile bei einer deutschen Ver-
wahrstelle verwahrt, hat die Verwahrstelle bei Rück-
gabe der Fondsanteile darüber hinaus Kapitalertrag-
steuer auf den Zwischengewinn einzubehalten. Bei 
Rückgabe von Fondsanteilen, die nach dem 
31. Dezember 2008 angeschafft wurden, wird dar-
über hinaus Kapitalertragsteuer auf den Gewinn aus 
der Veräußerung der Fondsanteile einbehalten. 

Ausländische Fonds 

Ausländische Gesellschaften führen keine Kapitaler-
tragsteuer an das deutsche Finanzamt ab. Bei aus-
schüttenden bzw. teilausschüttenden Fonds behält 
jedoch die deutsche Verwahrstelle die Kapitalertrag-
steuer auf ausgeschüttete Erträge ein. 

Werden die Fondsanteile bei einer deutschen Ver-
wahrstelle zurückgegeben, hat diese darüber hinaus 
Kapitalertragsteuer auf den Zwischengewinn einzu-
behalten und abzuführen. Bei Rückgabe von 
Fondsanteilen, die nach dem 31. Dezember 2008 
angeschafft wurden, wird darüber hinaus Kapitaler-
tragsteuer auf den Gewinn aus der Veräußerung der 
Fondsanteile einbehalten. 

Zusätzlich hat die deutsche Verwahrstelle Kapitaler-
tragsteuer auf die Summe der dem Anleger nach 
dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden 
und noch nicht der deutschen Kapitalertragsteuer 
unterlegenen Erträge einzubehalten und abzufüh-
ren. Wurden die Fondsanteile seit Erwerb ununter-
brochen bei ein und derselben deutschen Verwahr-
stelle verwahrt, bilden nur die besitzzeitanteiligen 
akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge die 
Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer. 
Die akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge 
werden von der Gesellschaft ermittelt und bewer-
tungstäglich zusammen mit dem Rücknahmepreis 
veröffentlicht.  

16.5 EU-Zinsrichtlinie  
(Zinsinformationsverordnung) 

Bestimmte Zinsen und zinsähnliche Erträge, die 
einer in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen 
natürlichen Person im europäischen Ausland ausge-
zahlt oder gutgeschrieben werden, hat die aus-
ländische Verwahrstelle/Zahlstelle an die deutschen 
Finanzbehörden zu melden. Österreich sowie die 

angeschlossenen Drittstaaten erheben anstelle der 
Meldung eine Quellensteuer. Über die Höhe der 
einbehaltenen Quellensteuer erhält der Anleger eine 
Steuerbescheinigung. Die Quellensteuer wird auf die 
deutsche Einkommensteuer angerechnet oder, 
sofern die Quellensteuer die zu zahlende Einkom-
mensteuer übersteigt, im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung erstattet. Der Anleger hat die 
Möglichkeit, sich vom Steuerabzug befreien zu las-
sen, indem er gegenüber der Verwahrstelle eine 
Ermächtigung zur freiwilligen Offenlegung abgibt, 
die es dem Institut gestattet, auf den Steuerabzug 
zu verzichten und stattdessen die Erträge an die 
deutschen Finanzbehörden zu melden.  

Deutsche Zahlstellen sind ihrerseits verpflichtet, 
entsprechende Zahlungen von Zins- und zinsähnli-
chen Erträgen an ausländische natürliche Personen 
über das Bundeszentralamt für Steuern an das aus-
ländische Wohnsitzfinanzamt weiterzuleiten.  

Eine Meldung erfolgt bei Rückgabe oder Veräuße-
rung der Fondsanteile, soweit der Anteil der Zinsen 
und zinsähnlichen Erträge 25 Prozent des Rück-
nahmepreises überschreitet. Eine Meldung der 
ausgeschütteten Zinsen und Zinserträge an das 
Wohnsitzfinanzamt erfolgt nicht, wenn der Fonds zu 
nicht mehr als 15 Prozent aus Anlagen besteht, die 
zu Zinsen und zinsähnlichen Erträgen im Sinne der 
Zinsinformationsverordnung führen. Ob Ihr Fonds 
hiervon betroffen ist, entnehmen Sie bitte dem Jah-
resbericht. 

16.6 Rechtliche Hinweise 
Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick 
über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage ver-
mitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte 
behandeln, die sich aus der individuellen Situation 
des Anlegers ergeben können. Interessierten Anle-
gern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen 
der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen 
Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.  

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der 
derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr 
dafür übernommen werden, dass sich die steuer-
rechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Recht-
sprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht 
ändert. Solche Änderungen können auch rückwir-
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kend eingeführt werden und die oben beschriebe-
nen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflus-
sen.  

16.7 Änderung durch das Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetz (BilMoG): Spezielle 
Anhangangaben für Fonds (§ 285 Nr. 26 HGB; 
§ 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB)  

Anleger, die nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) 
dazu verpflichtet sind den Jahresabschluss um ei-
nen Anhang zu erweitern und die zu mehr als 10 
Prozent am Fondskapital von in- und ausländischen 
Spezial- und Publikumsfonds beteiligt sind, müssen 
nach dem BilMoG ergänzende Angaben zu den 
Fonds im Anhang offen legen.  

Das BilMoG ist grundsätzlich für Geschäftsjahre 
anwendbar, die nach dem 31. Dezember 2009 be-
ginnen. Das BilMoG sieht die folgenden zusätzlichen 
Angaben im Anhang (§ 285 Nr. 26 HGB) und Kon-
zernanhang (§ 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB) vor: 

– Klassifizierung des Fonds nach Anlagezielen, z.B. 
Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Misch-
fonds, Hedgefonds oder Sonstige Investmentver-
mögen 

– Marktwert / Anteilwert nach §§ 168, 278 KAGB 
oder § 36 InvG in der bis zum 21. Juli 2013 gelten-
den Fassung 

– Differenz zwischen Marktwert und Buchwert 

– (Ertrags-)Ausschüttungen des Geschäftsjahres 

– Beschränkungen des Rechts zur täglichen  
Rückgabe 

– Gründe für das Unterlassen von Abschreibungen 
gemäß § 253 Absatz 3 Satz 4 HGB 

– Anhaltspunkte für eine voraussichtlich nicht dau-
erhafte Wertminderung 

Bitte wenden Sie sich für individuelle und weiterfüh-
rende Informationen persönlich an Ihren Abschluss-
prüfer.  

17. Wirtschaftsprüfer 
Mit der Prüfung des Fonds und des Jahresberichtes 
ist die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

THE SQUAIRE, Am Flughafen, 60549 Frankfurt, be-
auftragt. 

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbericht des 
Fonds. Bei der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer 
auch festzustellen, ob bei der Verwaltung des Fonds 
die Vorschriften des KAGB sowie die Bestimmungen 
der Anlagebedingungen beachtet worden sind. Das 
Ergebnis der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer in 
einem besonderen Vermerk zusammenzufassen; der 
Vermerk ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht 
wiederzugeben. Der Wirtschaftsprüfer hat den Be-
richt über die Prüfung des Fonds der BaFin auf Ver-
langen einzureichen. 

18. Zahlungen an die Anleger/ 
Verbreitung der Berichte und sonstige 
Informationen 

18.1 Zahlungen an die Anleger 
Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sicher-
gestellt, dass die Anleger eventuelle Ausschüttun-
gen erhalten und Anteile zu-rückgenommen werden. 

18.2 Verbreitung der Berichte 
Der jeweils letzte Jahresbericht und gegebenenfalls 
der Halbjahresbericht, der aktuelle Verkaufsprospekt 
mit der geltenden Fassung der Anlagebedingungen 
sowie die wesentlichen Anlegerinformationen wer-
den von der Gesellschaft auf Anforderung kostenfrei 
zugeleitet. Diese Unterlagen sind auch bei der Ver-
wahrstelle sowie im Internet unter www.deka.de 
erhältlich. 

18.3 Sonstige Informationen 
Wichtige Informationen an die Anleger werden im 
Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinrei-
chend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung 
oder im Internet unter www.deka.de bekannt ge-
macht.  

Informationen zu dem prozentualen Anteil der 
schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, 
neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement, 
zum jeweils aktuellen Risikoprofil und zur Steuerung 
dieser Risiken eingesetzten Risikomanagementsys-
temen, Änderungen des maximalen Umfangs des 
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Leverage und zur Gesamthöhe des Leverage enthält 
der Jahresbericht. 

19. Weitere von der Gesellschaft verwaltete 
Investmentvermögen 

Die Gesellschaft verwaltet außer rund 460 Spezial-
Investmentvermögen und 46 börsengehandelten 
OGAW (ETF) noch folgende Publikums-
Investmentvermögen: 

Investmentvermögen gemäß der  
OGAW-Richtlinie (OGAW) 
AriDeka 
Deka-Balance Dynamisch 
Deka-BasisAnlage A20 
Deka-BasisAnlage A40 
Deka-BasisAnlage A60 
Deka-BasisAnlage A100 
Deka-BasisAnlage Defensiv 
Deka-BasisStrategie Aktien 
Deka-BasisStrategie Flexibel 
Deka-bAV Fonds 
Deka-BonusStrategie 3y 
Deka Bund + S Finanz: 1–3 
Deka Bund + S Finanz: 3–7 
Deka Bund + S Finanz: 7–15 
Deka-BR 35 
Deka-BR 45 
Deka-BR 55 
Deka-BR 75 
Deka-BR 85 
Deka-BR 100 
Deka-CorporateBond Global Hedged Euro 
Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 
Deka-CorporateBond NonFinancial 
Deka-DeepDiscount 2y 
Deka-DeepDiscount 2y (III) 
Deka-Deutschland Balance 
Deka-DiscountStrategie 12/2015 
Deka-DiscountStrategie 1/2016 
Deka-DiscountStrategie 5y (II) 
Deka-DividendenDiscount 
Deka-DividendenStrategie 
Deka-Euro RentenKonservativ 
Deka-Euro RentenPlus 
Deka-Euroland Balance 
Deka-EuropaBond 
Deka-EuropaPotential CF 
Deka-EuropaPotential TF 
Deka-EuropaSelect 

Deka-EuroRent 2y 
Deka-EuroRent 4y 
Deka-Global Invest Ausgewogen 
Deka-Global Invest Dynamisch 
Deka-Global Invest Konservativ 
Deka-Globale Renten High Income 
Deka-GlobalChampions 
Deka-Institutionell Liquidität 
Deka-Institutionell Renten Euroland 
Deka-Institutionell Renten Europa 
Deka-Institutionell Stiftungen 
Deka-Kommunal Euroland Balance 
Deka-Liquidität 
Deka-Liquidität: EURO 
Deka-MegaTrends CF 
Deka-Multi Asset Income 
Deka-Multimanager Renten 
Deka-PB Defensiv 
Deka-PB Werterhalt 4y 
Deka-PB Wertkonzept 
Deka-RentenNachrang 
Deka-RentenReal 
Deka-RentSpezial 4/2017 
Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2019 
Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021 
Deka-RentSpezial EM 3/2019 
Deka-RentSpezial EM 3/2021 
Deka-RentSpezial High Income 9/2020 
Deka-RentSpezial HighYield 2/2018 
Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 
Deka-RentSpezial HighYield 6/2020 
Deka-RentenStrategie Global 
Deka-Schweiz 
Deka-Stiftungen Balance 
Deka-StrategieInvest 
Deka-Technologie 
Deka-Technologie CF 
Deka-TeleMedien 
Deka-Treasury Corporates 
Deka-UmweltInvest 
Deka-Wertkonzept  
Deka-Wertkonzept defensiv 
Deka-Wertkonzept offensiv 
DekaFonds 
DekaRent-international 
DekaSpezial 
DekaTresor 
DekaValor 
ES-InvestSelect: Stiftungsfonds 
RenditDeka 
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Sigma Plus Konservativ 
Sigma Plus Balanced  
ZukunftsPlan I 
ZukunftsPlan II 
ZukunftsPlan III 
ZukunftsPlan IV 

Nur über spezielle Vertriebspartner 
angeboten 
BerolinaRent Deka 
DekaFutur-Ertrag 
DekaFutur-Wachstum 
DekaFutur-Chance 
DekaFutur-ChancePlus 
Frankfurter-Sparinrent Deka 
Frankfurter-Sparinvest Deka 
Köln-Aktienfonds Deka 
Köln-Aktienfonds Deka o.A. 
Köln-Aktien Global Deka 
Köln-Rentenfonds Deka 
Köln-Rentenfonds Deka o.A.  
Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung 
LBBW-Rentenfonds Euro Deka 
LBBW Exportstrategie Deutschland 
Mainfranken Strategiekonzept  
Mainfranken Wertkonzept konservativ 
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen 
Naspa-Fonds Deka 
Naspa-Aktienfonds Deka 
Naspa-Europafonds Deka 
S-BayRent Deka 
SK Corporate Bond Invest Deka 
SK Top Invest Deka 
SK SelectedBond Invest Deka 
Sparkasse Hanau Grimmfonds  

Alternative Investmentvermögen (AIF) 
 
Gemischte Investmentvermögen 
Deka-BR 20 
Deka-Kommunal Multi Assets 
Deka-Strategieportfolio aktiv 
Deka-Zielfonds 2015-2019 
Deka-Zielfonds 2020-2024 
Deka-Zielfonds 2025-2029 
Deka-Zielfonds 2030-2034 
Deka-Zielfonds 2035-2039 
Deka-Zielfonds 2040-2044 
Deka-Zielfonds 2045-2049 
Deka-Zielfonds 2050-2054 

DekaStruktur: 5 Ertrag 
DekaStruktur: 5 ErtragPlus 
DekaStruktur: 5 Wachstum 
DekaStruktur: 5 Chance 
DekaStruktur: 5 ChancePlus 
DekaSelect: Konservativ 
DekaSelect: Nachhaltigkeit 

Nur über spezielle Vertriebspartner  
angeboten 
BW Portfolio 20 
BW Portfolio 40 
BW Portfolio 75 
BW Zielfonds 2020 
BW Zielfonds 2025 
BW Zielfonds 2030 

Sonstige Investmentvermögen 
Deka-PB Multimanager ausgewogen 
Deka-RentSpezial Plus 1 
Deka-RentSpezial Plus 2  
Deka-Sachwerte 

Altersvorsorge-Sondervermögen 
Deka-PrivatVorsorge AS 

 

20. Nähere Angaben über die 
Verwaltungsgesellschaft 

Deka Investment GmbH 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 
Postfach 11 05 23 
60040 Frankfurt 

Handelsregister 
Frankfurt 
HRB 40601 

Eigenkapital 
(Stand: 31. Dezember 2014) 
gezeichnet und 
eingezahlt:  EUR 10,2 Mio. 
haftend:  EUR 93,2 Mio. 

Alleingesellschafterin 
DekaBank Deutsche Girozentrale 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt 
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Aufsichtsrat 

Michael Rüdiger (Vorsitzender) 
Vorsitzender des Vorstandes der 
DekaBank Deutsche Girozentrale, 
Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Immobilien 
Investment GmbH, Frankfurt am Main, 
und der 
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf; 
Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale 
Luxembourg S.A., Luxemburg 
 

Manuela Better 
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale 
 

Heinz-Jürgen Schäfer 
Offenbach 

 

Geschäftsführung 

Victor Moftakhar (Vorsitzender) 

Frank Hagenstein 

Thomas Ketter  
Stellvertretender Vorsitzender des 
Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg  
und der 
International Fund Management S.A.,  
Luxemburg 
 

Dr. Ulrich Neugebauer 

Thomas Schneider 

 

Die vorstehenden Angaben werden 
in den Jahres- und Halbjahresbe-
richten jeweils aktualisiert. 

 

 

21. Recht des Käufers zum Widerruf nach § 305 
KAGB (Haustürgeschäfte) 

1. Ist der Käufer von Anteilen durch mündliche Ver-
handlungen außerhalb der ständigen Geschäfts-
räume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den 
Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden, eine 
auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzuge-
ben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, 
wenn er sie nicht der Gesellschaft gegenüber binnen 

einer Frist von zwei Wochen schriftlich widerruft; 
dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile 
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständi-
gen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein 
Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 312b des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (nachfolgend "BGB"), so ist bei einem 
Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf 
dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312d 
Absatz 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. 

2. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung der Widerrufserklärung. Die Wider-
rufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durch-
schrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käu-
fer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung 
übersandt worden ist und darin eine Belehrung über 
das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforde-
rungen des § 355 Absatz 2 Satz 1 i. V. m. § 360 Ab-
satz 1 BGB genügt. Ist streitig, ob oder zu welchem 
Zeitpunkt die Durchschrift des Antrags auf Vertrags-
abschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine 
Kaufabrechnung übersandt worden ist, trifft die 
Beweislast den Verkäufer. 

3. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der 
Verkäufer nachweist, dass  

– der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewer-
bebetriebes erworben hat oder  

– er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum 
Verkauf der Anteile geführt haben, aufgrund vor-
hergehender Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der 
Gewerbeordnung aufgesucht hat. 

4. Ist der Widerruf wirksam erfolgt und hat der Käu-
fer bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der 
Gesellschaft gegebenenfalls Zug um Zug gegen 
Rückübertragung der erworbenen Anteile, die be-
zahlten Kosten und ein Betrag auszuzahlen, der dem 
Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Ein-
gang der Widerrufserklärung entspricht.  

5. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet 
werden. 

6. Die Maßgaben der Absätze 1 bis 5 gelten entspre-
chend für den Verkauf der Anteile durch den Anleger. 
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Allgemeine Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den 
Anlegern und der Deka Investment GmbH, Frankfurt 
am Main, (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für 
die von der Gesellschaft verwalteten Sondervermö-
gen gemäß der OGAW-Richtlinie, die nur in Verbin-
dung mit den für das jeweilige Sondervermögen 
aufgestellten „Besonderen Anlagebedingun-
gen“ gelten.  

§ 1 Grundlagen  

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW-
Kapitalverwaltungsgesellschaft und unterliegt 
den Vorschriften des Kapitalanlagegesetz-
buchs (KAGB). 

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte 
Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der 
Risikomischung in den nach dem KAGB zuge-
lassenen Vermögensgegenständen gesondert 
vom eigenen Vermögen in Form von Sonder-
vermögen an. Über die sich hieraus ergeben-
den Rechte der Anleger werden Urkunden (An-
teilscheine) ausgestellt.  

3. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesell-
schaft und dem Anleger richtet sich nach den 
Allgemeinen Anlagebedingungen (AAB) und 
Besonderen Anlagebedingungen (BAB) des 
Sondervermögens und dem KAGB. 

§ 2 Verwahrstelle  

1. Die Gesellschaft bestellt für das Sondervermö-
gen ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die 
Verwahrstelle handelt unabhängig von der Ge-
sellschaft und ausschließlich im Interesse der 
Anleger.  

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle 
richten sich nach dem mit der Gesellschaft ge-
schlossenen Verwahrstellenvertrag, nach dem 
KAGB und den AAB und BAB. 

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach 
Maßgabe des § 73 KAGB auf ein anderes Un-
ternehmen (Unterverwahrer) auslagern. Nähe-
res hierzu enthält der Verkaufsprospekt. 

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Son-
dervermögen oder gegenüber den Anlegern 
für das Abhandenkommen eines verwahrten 
Finanzinstrumentes durch die Verwahrstelle 
oder durch einen Unterverwahrer, dem die 
Verwahrung von Finanzinstrumenten nach § 73 
Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die Verwahr-
stelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, 
dass das Abhandenkommen auf äußere Ereig-
nisse zurückzuführen ist, deren Konsequenzen 
trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen 
unabwendbar waren. Weitergehende Ansprü-
che, die sich aus den Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts auf Grund von Verträgen oder un-
erlaubten Handlungen ergeben, bleiben 
unberührt. Die Verwahrstelle haftet auch ge-
genüber dem Sondervermögen oder den Anle-
gern für sämtliche sonstigen Verluste, die die-
se dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle 
fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtun-
gen nach den Vorschriften des KAGB nicht er-
füllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von 
einer etwaigen Übertragung der Verwahrauf-
gaben nach Absatz 3 Satz 1 unberührt. Die Ge-
sellschaft ist ermächtigt, der Verwahrstelle 
nach Maßgabe des § 77 Absatz 4 oder Absatz 5 
KAGB die Möglichkeit einer Haftungsbefreiung 
für das Abhandenkommen von Finanzinstru-
menten, die von einem Unterverwahrer ver-
wahrt werden, einzuräumen. Sofern die Ver-
wahrstelle von dieser Möglichkeit Gebrauch 
macht, können von der Gesellschaft Ersatzan-
sprüche wegen des Abhandenkommens von 
bei einem Unterverwahrer verwahrten Finan-
zinstrumenten gegen den jeweiligen Unter-
verwahrer anstelle der Verwahrstelle geltend 
gemacht werden. 

§ 3 Fondsverwaltung  

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die 
Vermögensgegenstände im eigenen Namen für 
gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit 
der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unab-
hängig von der Verwahrstelle und ausschließ-
lich im Interesse der Anleger.  

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von 
den Anlegern eingelegten Geld die Vermö-
gensgegenstände zu erwerben, diese wieder 

II. Anlagebedingungen 
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zu veräußern und den Erlös anderweitig anzu-
legen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus 
der Verwaltung der Vermögensgegenstände 
ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vor-
zunehmen.  

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen 
gewähren noch Verpflichtungen aus einem 
Bürgschafts- oder einem Garantievertrag ein-
gehen; sie darf keine Vermögensgegenstände 
nach Maßgabe der §§ 193, 194 und 196KAGB 
verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsab-
schlusses nicht zum Sondervermögen gehö-
ren. § 197 KAGB bleibt unberührt.  

§ 4 Anlagegrundsätze  

Die Gesellschaft soll für das Sondervermögen nur 
solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag 
und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt 
in den BAB, welche Vermögensgegenstände für das 
Sondervermögen erworben werden dürfen. 

§ 5 Wertpapiere  

Sofern die BAB keine weiteren Einschränkungen 
vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 
198 KAGB für Rechnung des Sondervermögens 
Wertpapiere nur erwerben, wenn  

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum zum Handel zuge-
lassen oder in einem dieser Staaten an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind,  

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
außerhalb der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder in 
einem dieser Staaten an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse 
oder dieses organisierten Marktes von der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (Bundesanstalt) zugelassen ist1,  

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel oder ihre Zulassung an einem organi-
sierten Markt oder ihre Einbeziehung in diesen 
Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum nach den Ausgabebedingungen 
zu beantragen ist, sofern die Zulassung oder 
Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb ei-
nes Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt, 

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder 
ihre Zulassung an einem organisierten Markt 
oder die Einbeziehung in diesen Markt außer-
halb der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder außerhalb der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebe-
dingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl 
dieser Börse oder dieses organisierten Marktes 
von der Bundesanstalt zugelassen ist und die 
Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpa-
piere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausga-
be erfolgt, 

e) es Aktien sind, die dem Sondervermögen bei 
einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmit-
teln zustehen,  

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum 
Sondervermögen gehören, erworben wurden,  

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die 
die in §193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genann-
ten Kriterien erfüllen,  

h) es Finanzinstrumente sind, die die in § 193 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genannten Kriterien 
erfüllen. 

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchsta-
ben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die 
Voraussetzungen des § 193 Absatz 1 Satz 2 KAGB 
erfüllt sind. 

                                                           
1Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt 
veröffentlicht. www.bafin.de 



 

53 

§ 6 Geldmarktinstrumente  

1. Sofern die BAB keine weiteren Einschränkun-
gen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehalt-
lich des § 198 KAGB für Rechnung des Sonder-
vermögens Instrumente, die üblicherweise auf 
dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie ver-
zinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres 
Erwerbs für das Sondervermögen eine restliche 
Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben, de-
ren Verzinsung nach den Ausgabebedingun-
gen während ihrer gesamten Laufzeit regelmä-
ßig, mindestens aber einmal in 397 Tagen, 
marktgerecht angepasst wird oder deren Risi-
koprofil dem Risikoprofil solcher Wertpapiere 
entspricht (Geldmarktinstrumente), erwerben.  
 
Geldmarktinstrumente dürfen für das Sonder-
vermögen nur erworben werden, wenn sie  

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen 
oder dort an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, 

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
außerhalb der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder dort 
an einem anderen organisierten Markt zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind, sofern 
die Wahl dieser Börse oder dieses organisier-
ten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen 
ist2, 

c) von der Europäischen Union, dem Bund, einem 
Sondervermögen des Bundes, einem Land, ei-
nem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen 
zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft oder der Zentralbank ei-
nes Mitgliedstaates der Europäischen Union, 
der Europäischen Zentralbank oder der Euro-
päischen Investitionsbank, einem Drittstaat 
oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem 
Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von ei-
ner internationalen öffentlich-rechtlichen Ein-
richtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der 

                                                           
2Siehe Fußnote 1 

Europäischen Union angehört, begeben oder 
garantiert werden,  

d) von einem Unternehmen begeben werden, 
dessen Wertpapiere auf den unter den Buch-
staben a) und b) bezeichneten Märkten gehan-
delt werden,  

e) von einem Kreditinstitut, das nach dem Recht 
der Europäischen Union festgelegten Kriterien 
einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kre-
ditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, die 
nach Auffassung der Bundesanstalt denjeni-
gen des Rechts der Europäischen Union 
gleichwertig sind, unterliegt und diese einhält, 
begeben oder garantiert werden, oder 

f) von anderen Emittenten begeben werden und 
den Anforderungen des § 194 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 6 KAGB entsprechen.  

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 
1 dürfen nur erworben werden, wenn sie die 
jeweiligen Voraussetzungen des § 194 Absatz 
2 und 3 KAGB erfüllen. 

§ 7 Bankguthaben  

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sonderver-
mögens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von 
höchstens zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkon-
ten zu führenden Guthaben können bei einem Kre-
ditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum unterhalten werden; die Guthaben 
können auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in 
einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen 
nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des 
Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, 
gehalten werden. Sofern in den BAB nichts anderes 
bestimmt ist, können die Bankguthaben auch auf 
Fremdwährung lauten.  

§ 8 Investmentanteile  

1. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, kann die Gesellschaft für Rechnung 
des Sondervermögens Anteile an Investment-
vermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG 



 

54 

(OGAW)erwerben. Anteile an anderen inländi-
schen Sondervermögen und Investmentakti-
engesellschaften mit veränderlichem Kapital 
sowie Anteile an ausländischen offenen In-
vestmentvermögen, die keine Anteile an EU-
OGAW sind, können erworben werden, sofern 
sie die Anforderungen des § 196 Absatz 1 Satz 
2 KAGB erfüllen. 

2. Anteile an inländischen Sondervermögen und 
Investmentaktiengesellschaften mit veränder-
lichem Kapital, an EU-OGAW und an ausländi-
schen offenen Investmentvermögen, die keine 
EU-OGAW sind, darf die Gesellschaft nur er-
werben, wenn nach den Anlagebedingungen 
oder der Satzung der OGAW-
Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Invest-
mentaktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital oder des ausländischen offenen In-
vestmentvermögens oder der ausländischen 
Verwaltungsgesellschaft insgesamt höchstens 
10 % des Wertes ihres Vermögens in Anteilen 
an anderen inländischen Sondervermögen, In-
vestmentaktiengesellschaften mit veränderli-
chem Kapital oder ausländischen offenen In-
vestmentvermögen i.S.v. § 196 Absatz 1 Satz 2 
KAGB angelegt werden dürfen.  

§ 9 Derivate  

1. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, kann die Gesellschaft im Rahmen 
der Verwaltung des Sondervermögens Derivate 
gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB und Finan-
zinstrumente mit derivativer Komponente ge-
mäß § 197 Absatz 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie 
darf – der Art und dem Umfang der eingesetz-
ten Derivate und Finanzinstrumente mit deri-
vativer Komponente entsprechend – zur Er-
mittlung der Auslastung der nach § 197 Absatz 
2 KAGB festgesetzten Marktrisikogrenze für 
den Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente entweder 
den einfachen oder den qualifizierten Ansatz 
im Sinne der gemäß § 197 Absatz 3 KAGB er-
lassenen “Verordnung über Risikomanage-
ment und Risikomessung beim Einsatz von De-
rivaten, Wertpapier-Darlehen und 
Pensionsgeschäften in Investmentvermögen 
nach dem Kapitalanlagegesetzbuch“ (Deri-
vateV) nutzen; das Nähere regelt der Verkaufs-
prospekt.  

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz 
nutzt, darf sie regelmäßig nur Grundformen 
von Derivaten, Finanzinstrumenten mit deriva-
tiver Komponente oder Kombinationen aus 
diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit de-
rivativer Komponente oder Kombinationen aus 
gemäß § 197Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen 
Basiswerten im Sondervermögen einsetzen. 
Komplexe Derivate aus gemäß § 197 Absatz 1 
Satz 1 KAGB zulässigen Basiswerten dürfen nur 
zu einem vernachlässigbaren Anteil eingesetzt 
werden. Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV 
zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des Son-
dervermögens für das Marktrisiko darf zu kei-
nem Zeitpunkt den Wert des Sondervermögens 
übersteigen. 

 Grundformen von Derivaten sind: 

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 197 
Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von Invest-
mentanteilen nach § 196 KAGB; 

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basis-
werte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit der Aus-
nahme von Investmentanteilen nach § 196 
KAGB und auf Terminkontrakte nach Buchstabe 
a), wenn sie die folgenden Eigenschaften auf-
weisen: 

aa) eine Ausübung ist entweder während der gesam-
ten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich 
und 

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt 
linear von der positiven oder negativen Differenz 
zwischen Basispreis und Marktpreis des Basis-
werts ab und wird null, wenn die Differenz das 
andere Vorzeichen hat; 

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-
Währungsswaps; 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern 
sie die in Buchstabe b) unter Buchstaben aa) 
und bb) beschriebenen Eigenschaften aufwei-
sen (Swaptions); 

e) Credit Default Swaps, sofern sie ausschließlich 
und nachvollziehbar der Absicherung des Kre-
ditrisikos von genau zuordenbaren Vermö-
gensgegenständen des Sondervermögens die-
nen. 
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3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten An-
satz nutzt, darf sie – vorbehaltlich eines geeig-
neten Risikomanagementsystems - in jegliche 
Finanzinstrumente mit derivativer Komponen-
te oder Derivate investieren, die von einem 
gemäß § 197Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen 
Basiswert abgeleitet sind.  
 
Hierbei darf der dem Sondervermögen zuzu-
ordnende potenzielle Risikobetrag für das 
Marktrisiko ("Risikobetrag") zu keinem Zeit-
punkt das Zweifache des potenziellen Risiko-
betrags für das Marktrisiko des zugehörigen 
Vergleichsvermögens gemäß § 9 der DerivateV 
übersteigen. Alternativ darf der Risikobetrag 
zu keinem Zeitpunkt 20 % des Wertes des 
Sondervermögens übersteigen. 

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft 
bei diesen Geschäften von den in den“ AAB 
und BAB und von den im Verkaufsprospekt ge-
nannten Anlagegrundsätzen und -grenzen ab-
weichen.  

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzin-
strumente mit derivativer Komponente zum 
Zwecke der Absicherung, der effizienten Port-
foliosteuerung und der Erzielung von Zusatzer-
trägen einsetzen, wenn und soweit sie dies im 
Interesse der Anleger für geboten hält. 

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für 
den Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente darf die 
Gesellschaft jederzeit vom einfachen zum qua-
lifizierten Ansatz gemäß § 7 der DerivateV 
wechseln. Der Wechsel zum qualifizierten An-
satz bedarf nicht der Genehmigung durch die 
Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den Wech-
sel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt an-
zuzeigen und im nächstfolgenden Halbjahres- 
oder Jahresbericht bekannt zu machen. 

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente wird die 
Gesellschaft die DerivateV beachten. 

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente  

Sofern in den BAB nichts Anderweitiges bestimmt 
ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des Sonder-
vermögens bis zu 10 % des Wertes des Sonderver-

mögens in Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 
198 KAGB anlegen. 

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen  

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im 
KAGB, der DerivateV und die in den Anlagebe-
dingungen festgelegten Grenzen und Be-
schränkungen zu beachten.  

2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ein-
schließlich der in Pension genommenen Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente desselben 
Emittenten dürfen über den Wertanteil von 
5 % hinaus bis zu 10 % des Sondervermögens 
erworben werden; dabei darf der Gesamtwert 
der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
dieser Emittenten 40 % des Sondervermögens 
nicht übersteigen.  

3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibun-
gen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktin-
strumente , die vom Bund, einem Land, der Eu-
ropäischen Union, einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder seinen Gebietskör-
perschaften, einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, einem Drittstaat oder von einer 
internationalen Organisation der mindestens 
ein Mitgliedstaat der Europäischen Union an-
gehört, ausgegeben oder garantiert worden 
sind, jeweils bis zu 35 % des Wertes des Son-
dervermögens anlegen. 

4. In Pfandbriefen und Kommunalschuldver-
schreibungen sowie Schuldverschreibungen, 
die von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum aus-
gegeben worden sind, darf die Gesellschaft je-
weils bis zu 25 % des Wertes des Sonderver-
mögens anlegen, wenn die Kreditinstitute 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz 
der Inhaber dieser Schuldverschreibungen ei-
ner besonderen öffentlichen Aufsicht unterlie-
gen und die mit der Ausgabe der Schuldver-
schreibungen aufgenommenen Mittel nach 
den gesetzlichen Vorschriften in Vermögens-
werten angelegt werden, die während der ge-
samten Laufzeit der Schuldverschreibungen 
die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkei-
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ten ausreichend decken und die bei einem 
Ausfall des Emittenten vorrangig für die fällig 
werdenden Rückzahlungen und die Zahlung 
der Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesell-
schaft mehr als 5 % des Wertes des Sonder-
vermögens in Schuldverschreibungen dessel-
ben Emittenten nach Satz 1 an, so darf der 
Gesamtwert dieser Schuldverschreibungen 
80 % des Wertes des Sondervermögens nicht 
übersteigen. 

5. Die Grenze in Absatz 3 darf für Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente desselben Emitten-
ten nach Maßgabe von § 206 Absatz 2 KAGB 
überschritten werden, sofern die BAB dies un-
ter Angabe der betreffenden Emittenten vorse-
hen. In diesen Fällen müssen die für Rechnung 
des Sondervermögens gehaltenen Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente aus mindestens 
sechs verschiedenen Emissionen stammen, 
wobei nicht mehr als 30 % des Wertes des 
Sondervermögens in einer Emission gehalten 
werden dürfen. 

6. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wer-
tes des Sondervermögens in Bankguthaben 
nach Maßgabe des § 195 KAGB bei demselben 
Kreditinstitut anlegen  

7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine 
Kombination aus: 

a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, 
die von ein und derselben Einrichtung bege-
ben werden, 

b) Einlagen bei dieser Einrichtung, und  

c) Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenri-
siko der mit dieser Einrichtung eingegangenen 
Geschäfte,  

 20 % des Wertes des Sondervermögens nicht 
übersteigt. Satz 1 gilt für die in Absatz 3 und 
4genannten Emittenten und Garantiegeber mit 
der Maßgabe, dass die Gesellschaft sicherzustel-
len hat, dass eine Kombination der in Satz 1 ge-
nannten Vermögensgegenstände und Anrech-
nungsbeträge 35 % des Wertes des 
Sondervermögens nicht übersteigt. Die jeweili-
gen Einzelobergrenzen bleiben in beiden Fällen 
unberührt. 

8. Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuldver-
schreibungen, Schuldscheindarlehen und 
Geldmarktinstrumente werden bei der Anwen-
dung der in Absatz 2 genannten Grenzen von 
40 % nicht berücksichtigt. Die in den Absätzen 
2 bis 4 und Absätzen 6 bis 7 genannten Gren-
zen dürfen abweichend von der Regelung in 
Absatz 7 nicht kumuliert werden.  

9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem 
einzigen Investmentvermögen nach Maßgabe 
des § 196 Absatz 1 KAGB nur bis zu 20 % des 
Wertes des Sondervermögens anlegen. In An-
teilen an Investmentvermögen nach Maßgabe 
des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB darf die Gesell-
schaft insgesamt nur bis zu 30 % des Wertes 
des Sondervermögens anlegen. Die Gesell-
schaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens nicht mehr als 25 % der ausgegebenen 
Anteile eines anderen offenen inländischen. 
EU-oder ausländischen Investmentvermögens, 
das nach dem Grundsatz der Risikomischung 
in Vermögensgegenstände im Sinne der §§ 192 
bis 198 KAGB angelegt ist, erwerben.  

10. Die Gesellschaft darf in den ersten sechs Mo-
naten seit Errichtung des Sondervermögens 
sowie nach vollzogener Verschmelzung durch 
den übernehmenden inländischen OGAW unter 
Beachtung des Grundsatzes der Risikostreu-
ung die Grenzen der §§ 206 bis 209 KAGB 
überschreiten. 

§ 12  Verschmelzung 

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 
bis 191 KAGB. 

a) sämtliche Vermögensgegenstände und Ver-
bindlichkeiten dieses Sondervermögens auf 
ein anderes bestehendes oder auf ein neues, 
dadurch gegründetes Sondervermögen, oder 
einen EU-OGAW oder eine OGAW-
Investmentaktiengesellschaft mit veränderli-
chem Kapital übertragen; 

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Ver-
bindlichkeiten eines anderen offenen Invest-
mentvermögens, eines EU-OGAW oder einer 
Investmentaktiengesellschaft mit veränderli-
chem Kapital in dieses Sondervermögen auf-
nehmen; 
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2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung 
der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde. Die 
Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus 
§§ 182 bis 191 KAGB. 

3. Das Sondervermögen darf nur mit einem In-
vestmentvermögen verschmolzen werden, das 
kein OGAW ist, wenn das übernehmende oder 
neugegründete Investmentvermögen weiter-
hin ein OGAW ist. Verschmelzungen eines EU-
OGAW auf das Sondervermögen können dar-
über hinaus gemäß den Vorgaben des Artikels 
2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der Richtlinie 
2009/65/EG erfolgen. 

§ 13 Wertpapier-Darlehen  

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Son-
dervermögens einem Wertpapier-
Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes 
Entgelt nach Übertragung ausreichender Si-
cherheiten gemäß § 200 Absatz 2 KAGB ein je-
derzeit kündbares Wertpapier-Darlehen ge-
währen. Der Kurswert der zu übertragenden 
Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurswert 
der für Rechnung des Sondervermögens dem-
selben Wertpapier-Darlehensnehmer ein-
schließlich konzernangehöriger Unternehmen 
im Sinne des § 290 Handelsgesetzbuch bereits 
als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wert-
papiere 10 % des Wertes des Sondervermö-
gens nicht übersteigen. 

2. Wird die Sicherheit für die übertragenen Wert-
papiere vom Wertpapier-Darlehensnehmer in 
Guthaben erbracht, muss das Guthaben auf 
Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 
KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die 
Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch ma-
chen, diese Guthaben in der Währung des Gut-
habens in folgende Vermögensgegenstände 
anzulegen: 

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qua-
lität aufweisen und die vom Bund, von einem 
Land, der Europäischen Union, einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder seinen Ge-
bietskörperschaften, einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat ausge-
geben worden sind, 

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur 
entsprechend von der Bundesanstalt auf 
Grundlage von § 4 Absatz 2 erlassenen Richtli-
nien oder 

c) im Wege eines Pensionsgeschäftes mit einem 
Kreditinstitut, das die jederzeitige Rückforde-
rung des aufgelaufenen Guthabens gewähr-
leistet. 

 Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten ste-
hen dem Sondervermögen zu. 

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer 
Wertpapiersammelbank oder von einem ande-
ren in den BAB genannten Unternehmen, des-
sen Unternehmensgegenstand die Abwicklung 
von grenzüberschreitenden Effektengeschäf-
ten für andere ist, organisierten Systems zur 
Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-
Darlehen bedienen, welches von den Anforde-
rungen der §§ 200 und 201 KAGB abweicht, 
wenn durch die Bedingungen dieses Systems 
die Wahrung der Interessen der Anleger ge-
währleistet ist und von dem jederzeitigen 
Kündigungsrecht nach Absatz 1 nicht abgewi-
chen wird.  

4. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, darf die Gesellschaft Wertpapier-
Darlehen auch in Bezug auf Geldmarktinstru-
mente und Investmentanteile gewähren sofern 
diese Vermögensgegenstände für das Sonder-
vermögen erwerbbar sind. Die Regelungen der 
Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß. 

§ 14 Pensionsgeschäfte  

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Son-
dervermögens jederzeit kündbare Wertpapier-
Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340b Absatz 
2 Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit Kre-
ditinstituten oder Finanzdienstleistungsinsti-
tuten auf der Grundlage standardisierter Rah-
menverträge abschließen.  

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere 
zum Gegenstand haben, die nach den Anlage-
bedingungen für das Sondervermögen erwor-
ben werden dürfen.  
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3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine 
Laufzeit von zwölf Monaten haben.  

4. Sofern in den BAB nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, darf die Gesellschaft Pensionsge-
schäfte auch in Bezug auf Geldmarktinstru-
mente und Investmentanteile gewähren, 
sofern diese Vermögensgegenstände für das 
Sondervermögen erwerbbar sind. Die Rege-
lungen der Absätze 1 bis 3 gelten hierfür sinn-
gemäß. 

§ 15 Kreditaufnahme  

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rech-
nung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe 
von 10 % des Wertes des Sondervermögens auf-
nehmen, wenn die Bedingungen der Kreditaufnah-
me marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kre-
ditaufnahme zustimmt.  

§ 16 Anteilscheine  

1. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und 
sind über einen Anteil oder eine Mehrzahl von 
Anteilen ausgestellt.  

2. Die Anteile können verschiedene Ausgestal-
tungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der 
Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, 
des Rücknahmeabschlages, der Währung des 
Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der 
Mindestanlagesumme oder einer Kombination 
dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die 
Einzelheiten sind in den BAB festgelegt.  

3. Die Anteilscheine tragen mindestens die hand-
schriftlichen oder vervielfältigten Unterschrif-
ten der Gesellschaft und der Verwahrstelle. 

4. Die Anteile sind übertragbar. Mit der Übertra-
gung eines Anteilscheines gehen die in ihm 
verbrieften Rechte über. Der Gesellschaft ge-
genüber gilt in jedem Falle der Inhaber des An-
teilscheines als der Berechtigte.  

5. Sofern die Rechte der Anleger bei der Errich-
tung des Sondervermögens oder die Rechte 
der Anleger einer Anteilklasse bei Einführung 
der Anteilklasse nicht ausschließlich in einer 
Globalurkunde, sondern in einzelnen Anteil-

scheinen oder in Mehrfachurkunden verbrieft 
werden sollen, erfolgt die Festlegung in den 
BAB.  

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilscheinen, Rücknahmeaus-setzung  

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und 
entsprechenden Anteilscheine ist grundsätz-
lich nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält 
sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorüberge-
hend oder vollständig einzustellen.  

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der 
Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter 
erworben werden.  

3. Die Anleger können von der Gesellschaft die 
Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesell-
schaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils 
geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des 
Sondervermögens zurückzunehmen. Rück-
nahmestelle ist die Verwahrstelle.  

4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die 
Rücknahme der Anteile gemäß § 98 Absatz 2 
KAGB auszusetzen, wenn außergewöhnliche 
Umstände vorliegen, die eine Aussetzung un-
ter Berücksichtigung der Interessen der Anle-
ger erforderlich erscheinen lassen. 

5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger und dar-
über hinaus in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in 
dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektroni-
schen Informationsmedien über die Ausset-
zung gemäß Absatz 4 und die Wiederaufnahme 
der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger 
sind über die Aussetzung und Wiederaufnah-
me der Rücknahme der Anteile unverzüglich 
nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
mittels eines dauerhaften Datenträgers zu un-
terrichten. 

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise  

1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknah-
mepreises der Anteile werden die Verkehrswer-
te der zu dem Sondervermögen gehörenden 
Vermögensgegenstände abzüglich der aufge-
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nommenen Kredite und sonstigen Verbindlich-
keiten (Nettoinventarwert) ermittelt und durch 
die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt (An-
teilwert).  
 
Werden gemäß § 16 Absatz 2 unterschiedliche 
Anteilklassen für das Sondervermögen einge-
führt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- 
und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse ge-
sondert zu ermitteln.  
 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände er-
folgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Ka-
pitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewer-
tungsverordnung (KARBV).  

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert 
am Sondervermögen, gegebenenfalls zuzüg-
lich eines in den BAB festzusetzenden Ausga-
beaufschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nummer 8 
KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht dem An-
teilwert am Sondervermögen, gegebenenfalls 
abzüglich eines in den BAB festzusetzenden 
Rücknahmeabschlags gemäß § 165 Absatz 2 
Nummer 8 KAGB. 

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und 
Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den 
Eingang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahme-
auftrags folgende Wertermittlungstag, soweit 
in den BAB nichts anderes bestimmt ist.  

4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden 
börsentäglich ermittelt. Soweit in den BAB 
nichts weiteres bestimmt ist, können die Ge-
sellschaft und die Verwahrstelle an gesetzli-
chen Feiertagen, die Börsentage sind, sowie 
am 24. und 31. Dezember jeden Jahres von ei-
ner Ermittlung des Wertes absehen; das Nähe-
re regelt der Verkaufsprospekt. 

§ 19 Kosten  

In den BAB werden die Aufwendungen und die der 
Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zu-
stehenden Vergütungen, die dem Sondervermögen 
belastet werden können, genannt. Für Vergütungen 
im Sinne von Satz 1 ist in den BAB darüber hinaus 
anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe 
und auf Grund welcher Berechnung sie zu leisten 
sind.  

§ 20 Rechnungslegung  

1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres des Sondervermögens macht die 
Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich 
Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß § 101 
Absatz 1 und 2 KAGB bekannt.  

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des 
Geschäftsjahres macht die Gesellschaft einen 
Halbjahresbericht gemäß § 103 KAGB bekannt.  

3. Wird das Recht zur Verwaltung des Sonder-
vermögens während des Geschäftsjahres auf 
eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 
übertragen oder das Sondervermögen wäh-
rend des Geschäftsjahres auf ein anderes Son-
dervermögen oder einen EU- OGAW ver-
schmolzen, so hat die Gesellschaft auf den 
Übertragungsstichtag einen Zwischenbericht 
zu erstellen, der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.  

4. Wird das Sondervermögen abgewickelt, hat die 
Verwahrstellejährlich sowie auf den Tag, an 
dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwick-
lungsbericht zu erstellen, der den Anforderun-
gen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 
entspricht. 

5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der 
Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im Ver-
kaufsprospekt und in den wesentlichen Anle-
gerinformationen anzugeben sind, erhältlich; 
sie werden ferner im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht.  

§ 21 Kündigung und Abwicklung des 
Sondervermögens  

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Son-
dervermögens mit einer Frist von mindestens 
sechs Monaten durch Bekanntmachung im 
Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jah-
resbericht oder Halbjahresbericht kündigen. 
Die Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt 
gemachte Kündigung mittels eines dauerhaf-
ten Datenträgers unverzüglich zu unterrichten. 

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung er-
lischt das Recht der Gesellschaft, das Sonder-
vermögen zu verwalten. In diesem Falle geht 
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das Sondervermögen bzw. das Verfügungs-
recht über das Sondervermögen auf die Ver-
wahrstelle über, die es abzuwickeln und an die 
Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit der Ab-
wicklung hat die Verwahrstelle einen Anspruch 
auf Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit sowie 
auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die Ab-
wicklung erforderlich sind. Mit Genehmigung 
der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle von 
der Abwicklung und Verteilung absehen und 
einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft 
die Verwaltung des Sondervermögens nach 
Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen 
übertragen.  

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr 
Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 99 
KAGB erlischt, einen Auflösungsbericht zu er-
stellen, der den Anforderungen an einen Jah-
resbericht nach Absatz 1 entspricht.  

§ 22 Änderungen der Anlagebedingungen  

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen 
ändern.  

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen 
der vorherigen Genehmigung durch die Bun-
desanstalt. Soweit die Änderungen nach Satz 1 
Anlagegrundsätze des Sondervermögens be-
treffen, bedürfen sie der vorherigen Zustim-
mung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.  

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden 
im Bundesanzeiger und darüber hinaus in ei-
ner hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder 
Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt 
bezeichneten elektronischen Informationsme-
dien bekannt gemacht. In einer Veröffentli-
chung nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen 
Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. 
Im Falle von Kostenänderungen im Sinne des § 
162 Absatz 2 Nummer 11 KAGB, Änderungen 
der Anlagegrundsätze des Sondervermögens 
im Sinne des § 163 Absatz 3 KAGB oder Ände-
rungen in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte 
sind den Anlegern zeitgleich mit der Bekannt-
machung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte 
der vorgesehenen Änderungen der Anlagebe-
dingungen und ihre Hintergründe sowie eine 
Information über ihre Rechte nach § 163 Ab-
satz 3 KAGB in einer verständlichen Art und 

Weise mittels eines dauerhaften Datenträgers 
gemäß § 163 Absatz 4 KAGB zu übermitteln. 

4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in 
Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten und 
der Anlagegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf 
von drei Monaten nach der entsprechenden 
Bekanntmachung. 

§ 23 Erfüllungsort, Gerichtsstand  

1. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

2. Hat der Anleger im Inland keinen allgemeinen 
Gerichtsstand, so ist nicht ausschließlicher Ge-
richtsstand der Sitz der Gesellschaft.  
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Besondere Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den 
Anlegern und der Deka Investment GmbH, Frankfurt 
am Main, (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für 
das von der Gesellschaft verwaltete Sondervermö-
gen gemäß der OGAW-Richtlinie 

SK Top Invest Deka,  

die nur in Verbindung mit den für diese Sonderver-
mögen von der Gesellschaft aufgestellten „Allge-
meinen Anlagebedingungen“ gelten.  

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 Vermögensgegenstände 

1. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen 
folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

 1. Wertpapiere gemäß § 5 AAB; 

 2. Geldmarktinstrumente gemäß §6 AAB;  

 3. Bankguthaben gemäß § 7 AAB; 

 4. Investmentanteile gemäß § 8 AAB; 

 5. Derivate gemäß § 9 AAB; 

 6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 AAB. 

2. Für das Sondervermögen dürfen verzinsliche 
Wertpapiere, deren Verzinsung und Tilgung in 
der Währung eines Mitgliedstaates der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) zu erbringen sind, und Ak-
tien von Unternehmen mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat der OECD erworben werden. In-
dexzertifikate müssen sich auf Wertpapiere 
gemäß Satz 1 beziehen. 

§ 2 Anlagegrenzen 

1. a) Das Sondervermögen muss zu mehr als 50% 
aus voll eingezahlten Aktien und Inhaber-
schuldverschreibungen bestehen, die gemäß § 
5 Buchstabe a) der AAB handelbar sind. 

a) Der Anteil der Inhaberschuldverschreibungen, 
deren Verzinsung nicht in Euro zu erbringen ist 
oder außerhalb eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union ausgestellt sind, und der An-
teil entsprechender Indexzertifikate dürfen 
insgesamt 10% des Sondervermögens nicht 
übersteigen. 

b) Der Anteil der Aktien, Genussscheine und In-
dexzertifikate sowie der Inhaberschuldver-
schreibungen gemäß Absatz 1 b) darf insge-
samt 35% des Sondervermögens nicht 
übersteigen. 

c)  Die in Pension genommenen Wertpapiere sind 
auf diese Anlagegrenzen und die Anlagegren-
zen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurech-
nen. 

2. Bis zu 49 % des Sondervermögens darf in 
Geldmarktinstrumenten im Sinne von § 6 der 
AAB, die auf die Währung eines Mitgliedstaates 
der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung lauten, angelegt 
werden. Die in Pension genommenen Geld-
marktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen 
des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.  

3. Bis zu 49 % des Sondervermögens darf in 
Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 Satz 1 
der AAB gehalten werden, die auf die Währung 
eines Mitglied-staates der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung lauten.  

4. Bis zu 10% des Sondervermögens darf in In-
vestmentanteile gemäß § 8 Absatz 1 der AAB 
angelegt werden. Die in Pension genommenen 
Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen 
der §§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurech-
nen. § 11 Absatz 9 der AAB bleibt unberührt. 

ANTEILKLASSEN 

§ 3 Anteilklassen 

Alle Anteile haben gleiche Rechte; verschiedene 
Anteilklassen gemäß § 16 Absatz 2 der AAB werden 
nicht gebildet. 
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AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME 
VON ANTEILEN UND KOSTEN 

§ 4 Anteilscheine 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensge-
genständen des Sondervermögens in Höhe ihrer 
Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 3,25% des 
Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen 
niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.  

§ 6 Kosten 

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des 
Sondervermögens eine jährliche Vergütung bis 
zur Höhe von 0,72% des Durchschnittswertes 
des Sondervermögens, errechnet aus den Ta-
geswerten. Die Vergütung wird monatlich an-
teilig erhoben. 

2. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine 
jährliche Vergütung von bis zu 0,10% des 
Durchschnittswertes des Sondervermögens, 
errechnet aus den Monatsendwerten. Die Ver-
gütung wird monatlich anteilig erhoben. 

3. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen 
die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 
Sondervermögens: 

a) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließ-
lich der banküblichen Kosten für die Verwah-
rung ausländischer Wertpapiere im Ausland;  

b) Kosten für den Druck und Versand der für die 
Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahres-
berichte; 

c) Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- 
und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttun-
gen und des Auflösungsberichtes; 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines 
dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der In-
formationen über die Verschmelzung von In-

vestmentvermögen und der Informationen 
über Maßnahmen im Zusammenhang mit An-
lagegrenzverletzungen oder Berechnungsfeh-
lern bei der Anteilwertermittlung; 

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens 
durch den Abschlussprüfer des Sondervermö-
gens; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteue-
rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; 

g) Gebühren und Kosten, die von staatlichen 
Stellen in Bezug auf das Sondervermögen er-
hoben werden; 

h) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im 
Hinblick auf das Sondervermögen; 

i) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechts-
bevollmächtigten; 

j) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des 
Sondervermögens durch Dritte; 

k) Kosten für die Geltendmachung und Durchset-
zung von Rechtsansprüchen durch die Gesell-
schaft für Rechnung des Sondervermögens 
sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft 
zu Lasten des Sondervermögens erhobenen 
Ansprüchen; 

l) im Zusammenhang mit den an die Gesell-
schaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlen-
den Vergütungen sowie den vorstehend ge-
nannten Aufwendungen anfallende Steuern 
einschließlich der im Zusammenhang mit der 
Verwaltung und Verwahrung eventuell entste-
hende Steuern.  

4. Neben den vorgenannten Vergütungen und 
Aufwendungen werden dem Sondervermögen 
die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der 
Veräußerung von Vermögensgegenständen 
entstehenden Kosten belastet. 

5. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 
Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeauf-
schläge und Rücknahmeabschläge offen zu le-
gen, die dem Sondervermögen im Berichtszeit-
raum für den Erwerb und die Rücknahme von 



 

63 

Anteilen und Aktien im Sinne des § 196 KAGB 
berechnet worden sind. Beim Erwerb von An-
teilen, die direkt oder indirekt von der Gesell-
schaft selbst oder einer anderen Gesellschaft 
verwaltet werden, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder mit-
telbare Beteiligung verbunden ist, darf die Ge-
sellschaft oder die andere Gesellschaft für den 
Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeauf-
schläge und Rücknahmeabschläge berechnen. 
Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 
Halbjahresbericht die Vergütung offen zu le-
gen, die dem Sondervermögen von der Gesell-
schaft selbst, von einer anderen Verwaltungs-
gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, 
mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ver-
bunden ist, als Verwaltungsvergütung für die 
im Sondervermögen gehaltenen Anteile oder 
Aktien berechnet wurde.  

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

§ 7 Ausschüttung 

1. Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die 
während des Geschäftsjahres für Rechnung 
des Sondervermögens angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Divi-
denden und Erträge aus Investmentanteilen 
sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensions-
geschäften aus. Realisierte Veräußerungsge-
winne und sonstige Erträge können ebenfalls 
zur Ausschüttung herangezogen werden. Auf 
Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises 
für ausgegebene Anteilscheine werden zur 
Ausschüttung herangezogen (Ertragsaus-
gleichsverfahren). 

2. Ausschüttbare Erträge gemäß Absatz 1 können 
zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren 
insoweit vorgetragen werden, als die Summe 
der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen 
Wertes des Sondervermögens zum Ende des 
Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus 
Rumpfgeschäftsjahren können vollständig 
vorgetragen werden. 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können 
Erträge teilweise, in Sonderfällen auch voll-
ständig zur Wiederanlage im Sondervermögen 
bestimmt werden. 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb 
von drei Monaten nach Schluss des Geschäfts-
jahres. 

§ 8 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt 
am 1. Oktober und endet am 30. September eines 
jeden Jahres. 

SONSTIGES 

§ 9 Anlageausschuss 

Die Gesellschaft lässt sich von einem Anlageaus-
schuss beraten. 
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Besondere Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den 
Anlegern und der Deka Investment GmbH, Frankfurt 
am Main, (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für 
das von der Gesellschaft verwaltete Sondervermö-
gen gemäß der OGAW-Richtlinie 

SK CorporateBond Invest Deka, 

die nur in Verbindung mit den für dieses Sonder-
vermögen von der Gesellschaft aufgestellten „All-
gemeinen Anlagebedingungen“ (AAB) gelten. 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 Vermögensgegenstände 

1. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen 
folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

 1. Wertpapiere gemäß § 5 AAB; 

 2. Geldmarktinstrumente gemäß §6 AAB;  

 3. Bankguthaben gemäß §7 AAB; 

 4. Investmentanteile gemäß § 8 AAB; 

 5. Derivate gemäß § 9 AAB; 

 6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß §10 AAB. 

2. Die in § 5 der AAB genannten Vermögensge-
genstände müssen von Emittenten in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellt sein 
oder an einer Börse im Sinne von § 5 der AAB 
zum Handel zugelassen sein. 

3. Verzinsliche Wertpapiere, die selbst oder deren 
Aussteller niedriger als BBB- geratet sind, dür-
fen nicht erworben werden. Dem genannten 
Standard & Poor´s Rating steht das jeweilige 
entsprechende Rating einer anderen aner-
kannten Rating-Agentur gleich. Bei mehreren 
Ratings ist das höhere maßgebend. Wird ein 
Rating herabgesetzt und der Erwerb dieser 
Wertpapiere unzulässig, nimmt die Gesell-
schaft, falls sie die Einschätzung der externen 

Rating-Agentur teilt, die Veräußerung der 
Wertpapiere, deren Erwerb unzulässig gewor-
den ist, innerhalb von drei Monaten vor. 

4. Der Erwerb von Aktien, auch in Ausübung von 
Wandlungs-, Options- und Bezugsrechten, und 
anderen, Aktien gleichwertigen Wertpapieren ist 
ausgeschlossen. 

§ 2 Anlagegrenzen 

1. a) Das Sondervermögen muss zu mindestens 
51% aus verzinslichen Wertpapieren von pri-
vatrechtlichen Unternehmen bestehen, für de-
ren Verzinsung und Rückzahlung weder ein 
Staat noch eine Gebietskörperschaft eines 
Staates noch eine sonstige Körperschaft oder 
Anstalt des öffentlichen Rechts die Gewährleis-
tung übernommen hat. 

 b) Das Sondervermögen muss überwiegend aus 
verzinslichen Wertpapieren bestehen, die gemäß 
§ 5 a) der AAB handelbar sind. 

 c) Die in Pension genommenen Wertpapiere sind 
auf diese Anlagegrenzen und die Anlagegrenzen 
des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

2. Bis zu 49% des Sondervermögens darf in 
Geldmarktinstrumenten im Sinne von § 6 der 
AAB angelegt werden. Die in Pension genom-
menen Geldmarktinstrumente sind auf die An-
lagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB an-
zurechnen.  

3. Bis zu 49% des Sondervermögens darf in 
Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 Satz 1 
der AAB gehalten werden.  

4. Bis zu 10% des Sondervermögens darf in In-
vestmentanteile gemäß § 8 Absatz 1 der AAB 
angelegt werden. Die in Pension genommenen 
Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen 
der §§ 207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurech-
nen. § 11 Absatz 9 der AAB bleibt unberührt. 
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ANTEILKLASSEN 

§ 3 Anteilklassen 

Alle Anteile haben gleiche Rechte; verschiedene 
Anteilklassen gemäß § 16 Absatz 2 der AAB werden 
nicht gebildet. 

AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME 
VON ANTEILEN UND KOSTEN 

§ 4 Anteilscheine 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensge-
genständen des Sondervermögens in Höhe ihrer 
Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 3,25% des 
Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, einen 
niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.  

§ 6 Kosten 

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des 
Sondervermögens eine jährliche Vergütung bis 
zur Höhe von 0,72% des Durchschnittswertes 
des Sondervermögens, errechnet aus den Ta-
geswerten. Die Vergütung wird monatlich an-
teilig erhoben. 

2. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine 
jährliche Vergütung von bis zu 0,10% des 
Durchschnittswertes des Sondervermögens, 
errechnet aus den Monatswerten. Die Vergü-
tung wird monatlich anteilig erhoben. 

3. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen 
die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 
Sondervermögens: 

a) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließ-
lich der banküblichen Kosten für die Verwah-
rung ausländischer Wertpapiere im Ausland;  

b) Kosten für den Druck und Versand der für die 
Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahres-
berichte; 

c) Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- 
und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttun-
gen und des Auflösungsberichtes; 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines 
dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der In-
formationen über die Verschmelzung von In-
vestmentvermögen und der Informationen 
über Maßnahmen im Zusammenhang mit An-
lagegrenzverletzungen oder Berechnungsfeh-
lern bei der Anteilwertermittlung; 

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens 
durch den Abschlussprüfer des Sondervermö-
gens; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteue-
rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; 

g) Gebühren und Kosten, die von staatlichen 
Stellen in Bezug auf das Sondervermögen er-
hoben werden; 

h) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im 
Hinblick auf das Sondervermögen; 

i) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechts-
bevollmächtigten; 

j) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des 
Sondervermögens durch Dritte; 

k) Kosten für die Geltendmachung und Durchset-
zung von Rechtsansprüchen durch die Gesell-
schaft für Rechnung des Sondervermögens 
sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft 
zu Lasten des Sondervermögens erhobenen 
Ansprüchen; 

l) im Zusammenhang mit den an die Gesell-
schaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlen-
den Vergütungen sowie den vorstehend ge-
nannten Aufwendungen anfallende Steuern 
einschließlich der im Zusammenhang mit der 
Verwaltung und Verwahrung eventuell entste-
hende Steuern.  

4. Neben den vorgenannten Vergütungen und 
Aufwendungen werden dem Sondervermögen 
die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der 
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Veräußerung von Vermögensgegenständen 
entstehenden Kosten belastet. 

5. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 
Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeauf-
schläge und Rücknahmeabschläge offen zu le-
gen, die dem Sondervermögen im Berichtszeit-
raum für den Erwerb und die Rücknahme von 
Anteilen und Aktien im Sinne des § 196 KAGB 
berechnet worden sind. Beim Erwerb von An-
teilen, die direkt oder indirekt von der Gesell-
schaft selbst oder einer anderen Gesellschaft 
verwaltet werden, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder mit-
telbare Beteiligung verbunden ist, darf die Ge-
sellschaft oder die andere Gesellschaft für den 
Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeauf-
schläge und Rücknahmeabschläge berechnen. 
Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 
Halbjahresbericht die Vergütung offen zu le-
gen, die dem Sondervermögen von der Gesell-
schaft selbst, von einer anderen Verwaltungs-
gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, 
mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ver-
bunden ist, als Verwaltungsvergütung für die 
im Sondervermögen gehaltenen Anteile oder 
Aktien berechnet wurde.  

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

§ 7 Ausschüttung 

1. Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die 
während des Geschäftsjahres für Rechnung 
des Sondervermögens angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten Zinsen und 
Erträge aus Investmentanteilen sowie Entgelte 
aus Darlehens- und Pensionsgeschäften aus. 
Realisierte Veräußerungsgewinne und sonsti-
ge Erträge können ebenfalls zur Ausschüttung 
herangezogen werden. Auf Erträge entfallende 
Teile des Ausgabepreises für ausgegebene An-
teilscheine werden zur Ausschüttung herange-
zogen (Ertragsausgleichsverfahren). 

2. Ausschüttbare Erträge gemäß Absatz 1 können 
zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren 
insoweit vorgetragen werden, als die Summe 
der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen 
Wertes des Sondervermögens zum Ende des 
Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus 

Rumpfgeschäftsjahren können vollständig 
vorgetragen werden. 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können 
Erträge teilweise, in Sonderfällen auch voll-
ständig zur Wiederanlage im Sondervermögen 
bestimmt werden. 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb 
von drei Monaten nach Schluss des Geschäfts-
jahres. Eine Zwischenausschüttung erfolgt in-
nerhalb von zwei Monaten nach dem 31. März 
eines jeden Jahres. 

§ 8 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt 
am 1. Oktober und endet am 30. September eines 
jeden Jahres.  

SONSTIGES 

§ 9 Anlageausschuss 

Die Gesellschaft lässt sich von einem Anlageaus-
schuss beraten. 
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Besondere Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den 
Anlegern und der  Deka Investment GmbH,  Frankfurt 
am Main,  (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für 
das von der Gesellschaft verwaltete Sondervermö-
gen gemäß der OGAW-Richtlinie 

SK SelectedBond Invest Deka,  

die nur in Verbindung mit den für dieses Sonder-
vermögen von der Gesellschaft aufgestellten „All-
gemeinen Anlagebedingungen“ (AAB) gelten. 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 Vermögensgegenstände 

1. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen 
folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

 1. Wertpapiere gemäß § 5 AAB; 

 2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 AAB;  

 3. Bankguthaben gemäß § 7 AAB; 

 4. Investmentanteile gemäß § 8 AAB,  

 5. Derivate gemäß § 9 AAB; 

 6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 AAB. 

2. Wertpapiere, die niedriger als B-/B3 (Stan-
dard&Poor´s/Moody´s) geratet sind, dürfen 
nicht erworben werden. Sollte ein Wertpapier 
selbst nicht geratet sein, gilt das Rating des 
Ausstellers des Wertpapiers als Rating des 
Wertpapiers. Der Anteil der Wertpapiere, die 
weder selbst noch deren Aussteller geratet 
sind, jedoch nach Auffassung der Gesellschaft 
eine vergleichbare Bonität aufweisen, darf 
10% des Sondervermögens nicht überschrei-
ten. Der Anteil der Wertpapiere, die schlechter 
als BBB-/Baa3 geratet sind (Non-
Investmentgrade) zuzüglich der Anlagen in In-
vestmentanteilen gemäß § 8 Absatz 1 der AAB 
darf insgesamt 30% des Sondervermögens 
nicht übersteigen. Dem Stan-
dard&Poor’s/Moody´s Rating steht das ent-
sprechende Rating einer anderen anerkannten 

Rating-Agentur gleich. Bei mehreren Ratings 
ist das höhere maßgebend. Wird ein Rating 
herabgesetzt und der Erwerb dieser Wertpa-
piere unzulässig, nimmt die Gesellschaft, falls 
sie die Einschätzung der externen Rating-
Agentur teilt, die Veräußerung der Wertpapie-
re, deren Erwerb unzulässig geworden ist, in-
nerhalb von zwei Monaten vor. 

3. Der Erwerb von Aktien, auch in Ausübung von 
Wandlungs-, Options- und Bezugsrechten, und 
anderen, Aktien gleichwertigen Wertpapieren 
ist ausgeschlossen. 

§ 2 Anlagegrenzen  

1. a) Mindestens 51% des Sondervermögens 
muss in verzinslichen Wertpapieren angelegt 
werden.  

 b) In Wandelschuldverschreibungen, Optionsan-
leihen und rentenähnliche Genuss-Scheine darf 
bis zu 20% des Sondervermögens angelegt wer-
den. 

 c)  Die in Pension genommenen Wertpapiere sind 
auf diese Grenzen und auf die Anlagegrenzen des 
§ 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.  

2. Bis zu 49% des Sondervermögens darf in 
Geldmarktinstrumenten im Sinne von § 6 der 
AAB angelegt werden. Die in Pension genom-
menen Geldmarktinstrumente sind auf die An-
lagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB an-
zurechnen.  

3. Bis zu 49% des Sondervermögens dürfen in 
Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 Satz 1 
der AAB gehalten werden.  

4. In Investmentanteile gemäß § 8 Absatz 1 der 
AAB darf bis zu 30% des Sondervermögens 
angelegt werden, sofern diese überwiegend in 
verzinsliche Wertpapiere anlegen. Die in Pen-
sion genommenen Investmentanteile sind auf 
die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Absatz 
3 KAGB anzurechnen. § 11 Absatz 9 der AAB 
bleibt unberührt 
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§ 3 Anlageausschuss 

Die Gesellschaft bedient sich bei der Auswahl der für 
das Sondervermögen anzuschaffenden oder zu 
veräußernden Vermögensgegenstände des Rates 
eines Anlageausschusses.  

ANTEILKLASSEN 

§ 4 Anteilklassen 

Alle Anteile haben gleiche Rechte; verschiedene 
Anteilklassen gemäß § 16 Absatz 2 der AAB werden 
nicht gebildet. 

AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME 
VON ANTEILEN UND KOSTEN 

§ 5 Anteilscheine 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensge-
genständen des Sondervermögens in Höhe ihrer 
Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.  

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,25% des 
Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, ei-
nen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berech-
nen.  

2. Abweichend von § 18 Absatz 3 der AAB ist für 
Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge, die bis 
12.00 Uhr bei der Gesellschaft an einem Wer-
termittlungstag vorliegen dieser Tag der Ab-
rechnungsstichtag; für später eingehende Auf-
träge ist der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis 
des nächsten Wertermittlungstages maßge-
bend. 

§ 7 Kosten 

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des 
Sondervermögens eine jährliche Vergütung bis 
zur Höhe von 1,20% des Durchschnittswertes 
des Sondervermögens, errechnet aus den Mo-
natsendwerten. Die Vergütung wird monatlich 
anteilig erhoben. 

2. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine 
jährliche Vergütung von bis zu 0,10% des 
Durchschnittswertes des Sondervermögens, 
errechnet aus den Monatsendwerten. Die Ver-
gütung wird monatlich anteilig erhoben. 

3. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen 
die folgenden Aufwendungen zu Lasten des 
Sondervermögens: 

a) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließ-
lich der banküblichen Kosten für die Verwah-
rung ausländischer Wertpapiere im Ausland;  

b) Kosten für den Druck und Versand der für die 
Anleger bestimmten Jahres- und Halbjahres-
berichte; 

c) Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- 
und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttun-
gen und des Auflösungsberichtes; 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines 
dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der In-
formationen über die Verschmelzung von In-
vestmentvermögen  und der Informationen 
über Maßnahmen im Zusammenhang mit An-
lagegrenzverletzungen oder Berechnungsfeh-
lern bei der Anteilwertermittlung; 

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens 
durch den Abschlussprüfer des Sondervermö-
gens; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteue-
rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; 

g) Gebühren und Kosten, die von staatlichen 
Stellen in Bezug auf das Sondervermögen er-
hoben werden; 

h) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im 
Hinblick auf das Sondervermögen; 

i) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechts-
bevollmächtigten; 

j) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des 
Sondervermögens durch Dritte; 
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k) Kosten für die Geltendmachung und Durchset-
zung von Rechtsansprüchen durch die Gesell-
schaft für Rechnung des Sondervermögens 
sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft 
zu Lasten des Sondervermögens erhobenen 
Ansprüchen; 

l) im Zusammenhang mit den an die Gesell-
schaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlen-
den Vergütungen sowie den vorstehend ge-
nannten Aufwendungen anfallende Steuern 
einschließlich der im Zusammenhang mit der 
Verwaltung und Verwahrung eventuell entste-
hende Steuern.  

4. Neben den vorgenannten Vergütungen und 
Aufwendungen werden dem Sondervermögen 
die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der 
Veräußerung von Vermögensgegenständen 
entstehenden Kosten belastet. 

5. Die Gesellschaft hat im Jahres- und im Halb-
jahresbericht den Betrag der Ausgabeauf-
schläge und Rücknahmeabschläge offen zu le-
gen, die dem Sondervermögen im 
Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rück-
nahme von Anteilen und Aktien im Sinne des § 
196 KAGB berechnet worden sind. Beim Erwerb 
von Anteilen, die direkt oder indirekt von der 
Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesell-
schaft verwaltet werden, mit der die Gesell-
schaft durch eine wesentliche unmittelbare Be-
teiligung oder mittelbar verbunden ist, darf die 
Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für 
den Erwerb oder die Rücknahme keine Ausga-
beaufschläge und Rücknahmeabschläge be-
rechnen. Die Gesellschaft hat im Jahres- und 
im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu 
legen, die dem Sondervermögen von der Ge-
sellschaft selbst, von einer anderen Verwal-
tungsgesellschaft oder einer anderen Gesell-
schaft, mit der die Gesellschaft durch eine 
wesentliche unmittelbare oder mittelbare Be-
teiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergü-
tung für die im Sondervermögen gehaltenen 
Anteile oder Aktien berechnet wurde.  

 

 

 

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

§ 8 Ausschüttung 

1. Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die 
während des Geschäftsjahres für Rechnung 
des Sondervermögens angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten Zinsen und 
Er-träge aus Investmentanteilen sowie Entgel-
te aus Darlehens- und Pensionsgeschäften - 
unter Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs - aus. Realisierte Veräuße-
rungsgewinne und sonstige Erträge   unter Be-
rücksichtigung des zugehörigen 
Ertragsausgleichs   können ebenfalls zur Aus-
schüttung herangezogen werden. 

2. Ausschüttbare Erträge gemäß Absatz 1 können 
zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren 
insoweit vorgetragen werden, als die Summe 
der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen 
Wertes des Sondervermögens zum Ende des 
Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus 
Rumpfgeschäftsjahren können vollständig 
vorgetragen werden.  

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können 
Erträge teilweise, in Sonderfällen auch voll-
ständig zur Wiederanlage im Sondervermögen 
bestimmt werden. 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb 
von drei Monaten nach Schluss des Geschäfts-
jahres. Eine Zwischenausschüttung erfolgt in-
nerhalb von zwei Monaten nach dem 31. März 
eines jeden Jahres.  

§ 9 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt 
am 1. Oktober und endet am 30. September eines 
jeden Jahres.  
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Die Fonds im Überblick  

ISIN/WKN:  

SK Top Invest Deka DE0009786111 / 978611 

SK CorporateBond Invest Deka DE0005152789 / 515278 

SK SelectedBond Invest Deka DE000DK0AYE4 / DK0AYE 

Auflegungsdatum:  

SK Top Invest Deka 3. November 1997 

SK CorporateBond Invest Deka 1. Dezember 2000 

SK SelectedBond Invest Deka 1. Oktober 2004 

Laufzeit der Fonds: unbefristet 

Ausgabeaufschlag  

maximal 3,25% des Anteilwertes 

derzeit 3,25% des Anteilwertes 

Verwaltungsvergütung:  

SK Top Invest Deka  

maximal 0,72 % des durchschnittl. Fondsvermögens 1) 

derzeit 0,45 % des durchschnittl. Fondsvermögens 1) 

SK CorporateBond Invest Deka  

maximal 0,72 % des durchschnittl. Fondsvermögens 1) 

derzeit 0,45 % des durchschnittl. Fondsvermögens 1) 

SK SelectedBond Invest Deka  

maximal 1,20 % des durchschnittl. Fondsvermögens 2) 

derzeit 0,45 % des durchschnittl. Fondsvermögens 2) 

Verwahrstellenvergütung p.a.:  

maximal 0,10 % des durchschnittl. Fondsvermögens 2) 

derzeit 0,05 % des durchschnittl. Fondsvermögens 2) 

Valuta: Bewertungstag plus zwei Bankarbeitstage 

Verbriefung der Anteile Globalurkunde, keine effektiven Stücke 

Ertragsverwendung Ausschüttung ca. am 20. November eines jeden 
Jahres; bei SK CorporateBond Invest Deka sowie 
bei SK SelectedBond Invest Deka außerdem eine 
Zwischenausschüttung ca. am 20. Mai eines je-
den Jahres. 

Geschäftsjahr 1. Oktober bis 30. September 

Berichterstattung  

Jahresbericht 30. September, erscheint ca. Mitte Januar 

Halbjahresbericht 31. März, erscheint ca. Mitte Mai 

1) aus den Tageswerten 
2) aus den Monatsendwerten 

 

 

III. Anhang 
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60325 Frankfurt 
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Telefon: (0 69) 71 47 – 0 
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